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Jens Hacker

Das Potsdamer 2 Abkommen vom . August 1945

Vorbemerkung

Am 2. August 1970 jährt sich zum 25. Male die 
Bekanntgabe des Potsdamer Abkommens. In 
der Deutschland-Politik der Sowjetunion hat 
die damals getroffene Übereinkunft von An-
fang an eine wesentlich größere Rolle gespielt 
als in der Politik der Westmächte. Auch die 
DDR-Führung hat sich stets in viel stärkerem 
Maße der Potsdamer Abmachungen bedient als 
die Bundesrepublik. Die UdSSR und die DDR 
berufen sich vor allem auf die Beschlüsse 
vom 2. August 1945, um ihre eigene Position 
zu verteidigen und zu rechtfertigen und ihre 
deutschlandpolitischen Vorstellungen durch-
zusetzen. So erklärte der sowjetische P

1

artei-
chef Breshnew in seiner Rede anläßlich des 
25. Jahrestages der Befreiung der Tschecho-
slowakei am 7. Mai 1970 in Prag, es müßten 
feste Garantien dafür geschaffen werden, daß 
niemals mehr von deutschem Boden die Gefahr 
einer neuen Aggression ausgeht. Das sei 
der „Sinn und Geist des historischen Pots-
damer Abkommens". „Dies ist unsere Haupt-
linie, darunter auch bei den zur Zeit statt-
findenden Gesprächen mit der BRD. Wir sind 
überzeugt, daß die zwischen der BRD und den 
Ländern des Sozialismus bestehenden Pro-
bleme wirklich nur auf dieser Grundlage ge-
löst werden können." )

Auch von offizieller Seite der DDR wurden in 
jüngster Zeit einige neue „Potsdam"-Akzente 
gesetzt. Ost-Berlin ist bestrebt, dem Potsdamer 
Abkommen die Qualität einer einen formellen 
Friedensvertrag mit Deutschland ersetzenden 
Friedensordnung beizumessen. Dabei be-
schränkt sich die SED-Führung jedoch nicht 
darauf, „Potsdam" als Ersatz eines Friedens-
vertrages zur Regelung der durch den Zweiten 
Weltkrieg geschaffenen Verhältnisse in Europa 
zu werten. Man sucht den Eindruck zu er-
wecken, als sei das Potsdamer Abkommen die

1) Auszug aus der Rede in: Neues Deutschland vom 
8. Mai 1970.

einzige Rechtsgrundlage der alliierten Deutsch-
land-Politik. Schließlich wird in Stellungnah-
men der Sowjetunion und der DDR immer wie-
der behauptet, die Potsdamer Beschlüsse seien 
nur in der sowjetisch besetzten Zone bzw. spä-
ter in der DDR, jedoch nicht in den drei ehe-
maligen westlichen Besatzungszonen bzw. ab 
1949 in der Bundesrepublik realisiert worden. 
Daraus folgert man, daß in diesem Punkt eine 
Vier-Mächte-Verantwortung nur noch für die 
Bundesrepublik bestehe.

Da in jüngsten Stellungnahmen der DDR mehr-
fach zum Ausdruck gebracht worden ist, daß 
aufgrund des Fehlens eines Friedensvertrags 
mit Deutschland das Abkommen von Potsdam

einen Ersatz-Friedensvertrag mit Deutschland 
und den Grundstein einer europäischen Frie-
densordnung bilde, ist es unumgänglich, sich 
nicht mit der traditionellen rechtspositivisti-
schen Qualifikation des Abkommens vom 
2. August 1945 zu begnügen, „sondern seine 
politische Relevanz zu bedenken und zu be-
stimmen" 2). Dazu sind rechtliche, politische 
und terminologische Vorklärungen notwendig, 
ohne die jede Diskussion über die Auslegung 
der Potsdamer Beschlüsse ergebnislos bleibt.

Die folgende Analyse befaßt sich ausschließlich 
mit jenen aus dem Potsdamer Abkommen 
resultierenden Fragen, die Deutschland betref-
fen und in der heutigen politischen Diskussion 
noch relevant sind.

2) E. Deuerlein, Die amerikanischen Vorformulierun-
gen und Vorentscheidungen für die Konferenz von 
Potsdam, in: Deutschland-Archiv 1970, H. 4, S. 337 
bis 356 (338).



I. Der Begriff „Potsdamer Abkommen"

An der Potsdamer Konferenz, die vom 17. Juli 
bis zum 2. August 1945 stattgefunden hat, sind 
die Vereinigten Staaten, Großbritannien und 
die Sowjetunion — vertreten durch ihre Re-
gierungschefs und Außenminister — beteiligt 
gewesen. Die Begegnung der leitenden Staats-
männer der drei Hauptalliierten — des Vor-
sitzendes des Rates der Volkskommissare der 
UdSSR, J. V. Stalin, des Präsidenten der Ver-
einigten Staaten von Amerika, H. S. Truman, 
und des britischen Premierministers, W. S. 
Churchill, der während der Zusammenkunft 
nach den zwischenzeitlich durchgeführten Neu-
wahlen zum Unterhaus durch seinen Nach-
folger, C. A. Attlee, ersetzt wurde — diente 
lediglich dazu, die weitere Politik der Alliier-
ten auf der Grundlage ihrer früheren Verein-
barungen und im Hinblick auf die durch die 
Niederlage Deutschlands und seiner Verbün-
deten in Europa geschaffene Lage festzulegen 
und zu koordinieren.
Das Potsdamer Abkommen ist nur eines der 
von den drei Hauptalliierten über den Nach-
kriegsstatus Deutschlands getroffenen Ab-
machungen.

Vorausgegangen waren die Drei-Mächte-Proto-
kolle vom 12. September und 14. November 
1944 über die Besatzungszonen in Deutschland 
und die Verwaltung von Groß-Berlin, denen 
Frankreich am 26. Juli 1945 ohne Vor-
behalte beigetreten ist, das Drei-Mächte-
Abkommen über Kontrolleinrichtungen in 
Deutschland vom 14. November 1944 (Beitritt 
Frankreichs am 1. Mai 1945), die auf der Kon-
ferenz von Jalta (4.—11. Februar 1945) verein-
barten Abmachungen der drei Hauptalliierten 
und die Berliner Vier-Mächte-Erklärungen vom 
5. Juni 1945 3). Die Provisorische Regierung 
der Französischen Republik war aufgrund einer 
Übereinkunft der Krim-Konferenz zur Betei-
ligung an dem Besatzuhgs- und Kontrollsystem 
eingeladen worden.

3) Alle Texte dieser Vereinbarungen in: Die Ge-
samtverfassung Deutschlands. Nationale und inter-
nationale Texte zur Rechtslage Deutschlands, bearb. 
von D. Rauschning, mit einer einleitenden Darstel-
lung der Rechtslage Deutschlands von H. Krüger, 
Frankfurt/M.-Berlin 1962. Darin sind auch die deut-
sche Übersetzung der Potsdamer „Mitteilung" und 
die englische Fassung des Potsdamer „Protokolls" 
wiedergegeben. Wenn im folgenden auf bestimmte 
Abschnitte des Potsdamer Abkommens hingewie-
sen wird, ist die „Mitteilung" gemeint. Das „Proto-
koll" folgt bis zum Abschnitt XIII der „Mitteilung" 
der gleichen Anordnung, nur fehlt in ihm Ab-
schnitt I der „Mitteilung".

Die wichtigsten Vereinbarungen über die Fest-
legung des Nachkriegsstatuts Deutschlands 
(einschließlich Berlins) bilden die Drei-Mächte 
Abmachungen vom 12. September und 14. No-
vember 1944. Im Londoner Protokoll vom 12. 
September 1944 legte die „Europäische Be-
ratende Kommission", der Vertreter Groß-
britanniens, der Sowjetunion und der USA 
angehörten, die Einteilung Deutschlands in 
seinen Grenzen vom 31. Dezember 1937 in 
Besatzungszonen fest. Die Kommission be-
schloß, Berlin, getrennt von den drei Be-
satzungszonen, als besonderes, den Sieger-
mächten gemeinsam unterstelltes Gebiet zu 
behandeln. Auch bei der Umschreibung der 
sowjetischen Besatzungszone wurde Berlin 
ausdrücklich aus dieser Zone herausgelöst. Das 
Protokoll wurde am 26. Juli 1945 dahin gehend 
geändert, daß Frankreich eine eigene Be-
satzungszone in Deutschland und einen eige-
nen Sektor in Berlin erhielt.

Das Protokoll vom 12. September 1944 er-
gänzten die drei Großmächte am 14. November 
1944 durch das Londoner Abkommen über 
Kontrolleinrichtungen in Deutschland; ihm trat 
Frankreich am 1. Mai 1945 wiederum ohne 
Vorbehalte bei. Gemäß diesem Abkommen 
bilden die vier Oberbefehlshaber, als einheit-
liches Organ handelnd, das oberste Kontroll-
organ, den Kontrollrat. Dieser hat u. a. „die 
Verwaltung von Groß-Berlin mit Hilfe der 
hierzu bestellten Organe zu leiten". Daß Ber-
lin als ein von den übrigen Zonen unabhän-
giges Gebiet zu betrachten ist, ergibt sich nicht 
nur aus dem Wortlaut der skizzierten Abma-
chungen, sondern auch aus den Karten, die 
beiden Vereinbarungen beigegeben worden 
sind.

Auf der Konferenz von Jalta im Februar 1945 
billigten Churchill, Roosevelt und Stalin die 
von der „Europäischen Beratenden Kommis-
sion" getroffenen Vereinbarungen, und am 
5. Juni 1945 setzten die Oberbefehlshaber in 
Deutschland die beiden Abkommen in Kraft. 
Die Berliner Feststellung über das Kontrollver-
fahren in Deutschland vom 5. Juni 1945 gibt 
die wesentlichen Bestimmungen des Abkom-
mens über Kontrolleinrichtungen vom 14. No-
vember 1944 wieder. Nochmals stellten die 
Alliierten fest, daß die oberste Gewalt in 
Deutschland von den vier Zonen-Befehls-
habern je einzeln in den entsprechenden Zonen 
und gemeinsam in den „Deutschland als 
Ganzes betreffenden Angelegenheiten" aus-



geübt wird. Auf diesen Passus beziehen sich 
ausdrücklich die „Politischen Grundsätze" des 
Potsdamer Abkommens; auch darin wird die 
Formel „Deutschland als Ganzes" gebraucht.
Das Ergebnis der Potsdamer Drei-Mächte-
Konferenz wurde in einem amtlichen, von 
Stalin, Truman und Attlee am 2. August 1945 
unterzeichneten und 
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vom Alliierten Kontroll-
rat für Deutschland 1946 veröffentlichten 
„Report on the Tripartite Conference of Ber-
lin" ) zusammengefaßt. Die wesentlichen Teile 
dieser „Mitteilung über die Drei-Mächte-Kon-
ferenz von Berlin" wurden zusammen mit 
einer Einladung zur Teilnahme an den Bera-
tungen des Rats der Außenminister, dessen 
Errichtung in Potsdam beschlossen worden 
war, au

7

c

5

h der Provisorischen Französischen 
Regierung noch vor Abschluß der Konferenz 
zur Kenntnis gebracht. Die Provisorische Re-
gierung der Republik Frankreich stimmte den 
in der „Mitteilung" niedergelegten Grund-
sätzen und Gedanken unter bestimmten, in 
sechs Antwortschreiben vom . August 1945 
ausgesprochenen Vorbehalten zu ).
über die Resultate der Potsdamer Konferenz 
wurde 1947 in amtlichen amerikanischen und 
britischen Publikationen zusätzlich eine Zu-
sammenfassung unter dem Titel „Protocol

6
 of 

the Proceedings of the Berlin Conference" ) 
veröffentlicht. Aus den Memoiren Trumans 
ergibt sich, daß dieser Text zuerst formuliert 
worden ist; Meinungsverschiedenheiten seien 
darüber entstanden, inwieweit einzelne 
Punkte des „Protokolls" in die von Truman 
als „Communique" bezeichnete „Mitteilung" 
ausgenommen werden sollten7). Die beiden 
Dokumente stimmen nicht in allen Punkten 
überein. So fehlt in der „Mitteilung" eine 
Anzahl von Abschnitten des Protokolls, wäh-
rend in diesem einige Partien erläuternder 
oder berichtender Natur nicht enthalten sind. 
Die Vereinbarungen über die Behandlung 
Deutschlands sind identisch — mit Ausnahme 
der Abschnitte, die sich mit der Verfügung 
über die deutsche Kriegs- und Handel

8
smarine 

befassen ).

4) Vgl. Nachweis in Anm. 3.
5) Dazu ausführlicher unter Abschnitt III/l.
6) Vgl. Nachweis in Anm. 3.
7) H. S. Truman, Memoiren, Bd. I., Stuttgart 1955, 
S. 412—420.
8) Vgl. dazu H. Mosler, Potsdamer Abkommen, in: 
Staatslexikon, hrsg. von der Görres-Gesellschaft, 
Bd. VI, Freiburg 1961%, Sp. 431—437 (432).

9) Vgl. dazu F. A. v. d. Heydte, Potsdamer Abkom-
men von 1945, in: Strupp-Schlochauer, Wörterbuch 
des Völkerrechts, Bd. II, Berlin 1961, S. 786—790 
(787); H. Mosler, ebenda, Sp. 434 f.; H. R. Külz, 
Potsdam — kein Ausweg, in: Theo Sommer (Hrsg.), 
Denken an Deutschland — Zum Problem der Wie-
dervereinigung. Ansichten und Einsichten, Ham-
burg 1966, S. 44—61 (44).

Die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz 
werden gewöhnlich in nicht sachgerechter 
Terminologie „Potsdamer Abkommen" ge-

nannt9). Diese Bezeichnung ist deshalb un-
genau, weil die drei Signatare diese Über-
einkunft gar nicht als „Abkommen", sondern 
als „Bericht" und „Protokoll" deklariert haben. 
Auch sind die Abschnitte beider Dokumente 
nach Umfang, Art und Bedeutung überaus 
verschieden. Sie ergeben kein geschlossenes 
Ganzes. Trotz dieses Sachverhalts wird all-
gemein an der Bezeichnung „Potsdamer Ab-
kommen" festgehalten; das gilt vor allem 
für die von östlicher Seite vorliegenden 
Stellungnahmen.
Der materielle Gehalt des Potsdamer Ab-
kommens ist deshalb so unterschiedlich, weil 
es eine zusammengewürfelte Sammlung teils 
eindeutiger, teils zweideutiger Beschlüsse, 
Empfehlungen, Absichten und Wünsche in 
bezug auf die Nachkriegspolitik der drei 
Mächte gegenüber Deutschland und anderen 
europäischen Staaten enthält. Zahlreiche

Grundsätze sind durch weitmaschige Formu-
lierungen, durch Zusätze wie „soweit prak-
tisch durchführbar", „so rasch wie möglich" 
usw. sehr unbestimmt gefaßt, so daß dem 



Ermessen der einzelnen Zonen-Befehlshaber 
ei 10n breiter Spielraum blieb ).
Uber das Zustandekommen der Deutschland 
betreffenden Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens unterrichten Primär- und Sekun-
därquellen. Die Berichte der an der Konferenz 
beteiligten Staatsmänner, Diplomaten und 
Militärs sind bekannt; für die hier ange-
sprochene

11

 Fragestellung sind sie jedoch un-
ergiebig. Die Vereinigten Staaten von Ame-
rika veröffentlichten im ersten Band ihres im 
Frühjahr 1961 publizierten zweibändigen 
Aktenwerkes „The Conference of Berlin (The 
Potsdam Conference) 1945" )  Materialien zur 
Vorbereitung der Konferenz 120). Hingegen hat 
weder die britische noch die sowjetische Re-
gierung bisher über ihre Vorbereitung der 
Konferenz von Potsdam Akten herausgegeben. 
Die Haltung der britischen Delegation kann 
aus den britischen Texten, die sich in der ame-
rikanischen Aktenpublikation befinden, extra-
hiert werden. Die Sowjetunion hat, wie be-
kannt, 1967 Texte über die Konferenzen von 
Teheran, Jalta und Potsdam veröffentlicht, je-
doch ausschließlich Verbalprotokolle der Voll-

10) Vgl. dazu A. Riklin, Das Berlinproblem. Histo-
risch-politische und völkerrechtliche Darstellung des 
Viermächtestatus, Köln 1964, S. 258 f.
11) Foreign Relations of the United States. Diplo-
matie Papers: The Conference of Berlin (The Pots-
dam Conference) 1945. In Two Volumes, Washing-
ton 1960 (Department of State Publication 7015 and 
7163).
12) Vgl. dazu E. Deuerlein, a. a. O. (Anm. 2), S. 338; 
ders., Die Deutsche Frage auf der Konferenz von 
Potsdam, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Bei-
lage zur Wochenzeitung Das Parlament, B 34 und 
35 vom 25. August und 1. September 1965.
13) Deutsche Ausgabe: A. Fischer (Hrsg.), Teheran, 
Jalta, Potsdam. Die sowjetischen Protokolle von den 
Kriegskonferenzen der „Großen Drei", Köln 1968.
14) Vgl. dazu E. Deuerlein, a. a. O. (Anm. 2), S. 339.
15) E. Deuerlein, ebenda.
16) Vgl. dazu E. Deuerlein, ebenda, S. 339—356.

17) Vgl. dazu im einzelnen F. Faust, Das Pots-
damer Abkommen und seine völkerrechtliche Be-
deutung, 4., neubearb. Ausl. Frankfurt/M.-Berlin 
1969, S. 56—59. E. Menzel hingegen qualifiziert die 
Übereinkunft als „Vertrag zwischen den Großen 
Drei". In: Das Annexionsverbot des modernen 
Völkerrechts und das Schicksal der deutschen Ost-
gebiete, in: Das östliche Deutschland. Ein Hand-
buch, hrsg. vom Göttinger Arbeitskreis, Würzburg 
1959, S. 3—56 (11).
18) A. v. Winterfeld, Das Potsdamer Abkommen, 
das Grundgesetz und die Wiedervereinigung 
Deutschlands im Lichte des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichtes im KPD-Prozeß vom 17. August 
1956 und des Memorandums der Bundesregierung 
vom 2. September 1956, in: Europa-Archiv 1956, 
S. 9203—9212 (9205).

sitzungen der drei Konferenzen und der von 
ihnen ve

13
rabschiedeten Protokolle oder Kom-

muniques ). Uber die Vorbereitung der so-
wjetischen Partei- und Staatsführung auf die 
Konferenz gibt es keine Mitteilung. Rück-
schlüsse auf die sowjetische Einstellung zu 
einzelnen Problemen sind nur aufgrund der 
Berichte der Amerikanischen Botschaft in 
Moskau möglich; ihre Angaben sind aber un-
vollständig 14 ).
Die Tatsache, daß nur über die amerikanischen 
Vorbereitungen der Potsdamer Konferenz ge-
nügend Materialien zur Verfügung stehen, 
berechtigt zu Zweifeln,

15

 „ob eine ausreichende 
Unterrichtung über die Vorformulierungen 
und Vorentscheidungen des Abkommens von 
Potsdam im gegenwärtigen Zeitpunkt bereits 
möglich ist" ). Die Delegation der Vereinig-
ten Staaten von Amerika nahm entscheiden-
den Einfluß auf Vorlage und Formulierung der 
Deutschland-Bestimmungen der Potsdamer 
Übereinkunft; die von ihr entwickelten Vor-
stellungen bilden weithin Prädeterminationen 
und Präjudikationen der Deutschland be-
treffenden Bestimmungen 16 ).

II. Die Rechtsnatur des Potsdamer Abkommens

Die Frage nach der Rechtsnatur des Potsdamer 
Abkommens wird auf westlicher Seite unter-
schiedlich beantwortet, während die sowje-
tische (und polnische sowie mitteldeutsche) 
Auffassung darin übereinstimmt, die Über-
einkunft als völkerrechtlichen Vertrag zu 
werten.
Die Bundesregierung vertrat 1954 im KPD-
Prozeß die Meinung, die Potsdamer „Mittei-
lung" sei ein „Executive Agreement", in der 
Terminologie der Vereinigten Staaten oder 

gemäß Artikel 59 des Grundgesetzes ein „Ver-
waltungsabkommen", jedoch kein völkerrecht-
licher Vertrag 17 ). Im völkerrechtlichen Schrift-
tum der Bundesrepublik wird die Potsdamer 
„Mitteilung" gelegentlich auch als eine „typi-
sche Kriegsvereinbarung" bezeichnet; die in 
ihr niedergelegten Grundsätze gälten für die 
„Anfangsperiode der Kontrolle" und trügen 
Übergangscharakter18 ). Friedrich August von 
der Heydte hat der von Erich Kaufmann im 
KPD-Prozeß vertretenen Auffassung, nach 
welcher die Potsdamer „Mitteilung" ein Ver-



waltungsabkommen bilde, widersprochen19 ). 
Er unterscheidet bei der Auswertung der Pots-
damer „Mitteilung" zwischen jenen Teilen, die 
Vertragscharakter besitzen und für die Kon-
ferenz-Mächte Rechte und Pflichten entstehen 
ließen, und jenen Teilen, die lediglich eine 
Erklärung über gemeinsame Absichten — und 
damit auch für die Konferenz-Teilnehmer 
selbst unverbindlich — waren20 ).

19) Vgl. E. Kaufmanns Plädoyer im KPD-Prozeß. 
Text in: KPD-Prozeß. Dokumentarwerk zu dem 
Verfahren über den Antrag der Bundesregierung 
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
Kommunistischen Partei Deutschlands vor dem 
Ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, 1. Bd., 
hrsg. von G. Pfeiffer und H.-G. Strickers, Karlsruhe 
1956, S. 228 f.
20) F. A. v. d. Heydte, a. a. O. (Anm. 9), S. 787 f.
21) So A. v. Winterfeld, a. a. O. (Anm. 18), S. 9205; 
vgl. zur Gesamtproblematik auch H. Brandt, Herr-
schaftsordnung und Selbstverwaltung im viergeteil-
ten Groß-Berlin, in: Gedächtnisschrift Hans Peters, 
Berlin, Heidelberg, New York 1967, S. 445—479 
(459 f.).

22) A. v. Winterfeld, ebenda; F. Faust, a. a. O. 
(Anm. 17), S. 58.
23) H. Mosler, a. a. O. (Anm. 8), Sp. 434 f.
24) H. R. Külz, a. a. O. (Anm. 9), S. 45; F. Münch, 
Unverbindliche Abmachungen im zwischenstaat-
lichen Bereich, in: Melanges offerts ä Juraj An-
drassy. Festschrift für Juraj Andrassy, Den Haag 
1968, S. 214—224 (223); D. P. O'Connell, Inter-
national Law, Bd. I, London 1965, S. 222 f.; Oppen-
heim-Lauterpacht, International Law. A Treatise, 
Bd. I, New York 1963®, S. 873.
25) Nachweise bei J. Hacker, Sowjetunion und DDR 
zum Potsdamer Abkommen, Köln 1968, S. 22.

F. A. von der Heydte bejaht den Vertrags-
charakter der Potsdamer Bestimmungen in 
zwei Fällen; beim Abkommen über die Ein-
richtung eines Rats der Außenminister und 
bei der Vereinbarung über die Befriedigung 
der Reparations-Ansprüche der Kriegsgegner 
Deutschlands durch Entnahmen aus den je-
weiligen Besatzungszonen und aus deutschen 
Auslandsguthaben. Zu den rechtlich für die 
beteiligten Staaten unmittelbar nicht verbind-
lichen Erklärungen rechnet er jene Ab-
sprachen, welche die endgültige Entscheidung 
einer Frage entweder auf einen späteren Zeit-
punkt vertagt oder einem besonderen Organ 
überwiesen haben. Nach einer anderen Auf-
fassung haben die Grundsätze des Potsdamer 
Abkommens dauernde Bindungen unter den 
beteiligten Mächten nur insoweit erzeugt, als 
Vereinbarungen über endgültige Regelungen 
der Besatzungspolitik getroffen worden 
sind21 ). Zu den Prinzipien endgültigen Cha-

rakters wird die Vorbereitung einer Friedens-
regelung gerechnet22 ).

Auch Hermann Mosler wertet das für ihn 
maßgebende Protokoll der Potsdamer Kon-
ferenz nicht als völkerrechtlichen Vertrag. Es 
habe nur insoweit völkerrechtliche Verpflich-
tungen zwischen den Beteiligten — und in den 
Grenzen seiner Zustimmung auch für Frank-
reich — erzeugt, als sich aus den einzelnen 
Abschnitten ein Verpflichtungswille ergibt23 ).

Die dritte Auffassung erblick
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t im Pots-
damer Abkommen eine unverbindliche Ab-
machung ).

Diese schwierigen und ungeklärten Fragen 
werden in der Argumentation der östlichen 
Seite fast überhaupt nicht berührt. Für sie ist 
das Potsdamer Abkommen ein völkerrecht-
licher Vertrag, der nicht der Ratifikation be-
durfte25 ). Auch nach Auffassung der West-
mächte ist das Potsdamer Abkommen ohne 
Ratifikation für die Unterzeichnerstaaten 
völkerrechtlich verbindlich geworden. Ebenso 
wie die Sowjetunion fühlen auch sie sich an 
die Beschlüsse von Potsdam gebunden. Alle 
Beteiligten haben sich in zahlreichen Erklä-
rungen auf „Potsdam" berufen und sich ihre 
daraus resultierenden Rechte jeweils vor-
behalten.

III. Die völkerrechtliche Verbindlichkeit

Keiner der an der Potsdamer Übereinkunft 
beteiligten drei Hauptalliierten hat das un-
befristet abgeschlossene Abkommen bisher 
gekündigt. Ebenso ist keiner der Signatare 
von der Übereinkunft zurückgetreten. Die 
Sowjetunion ist von Anfang an davon aus-
gegangen, daß das Potsdamer Abkommen 
nicht nur für die drei Unterzeichner-Staaten, 
sondern auch für Frankreich und Deutschland 

verbindlich sei. Die Sowjetregierung wertet 
die Potsdamer Übereinkunft nicht als Drei-
Mächte-, sondern als Vier-Mächte-Abkommen; 
Frankreich habe sich ihm in vollem Umfang 
angeschlossen. Nach sowjetischer Auffassung 
ist auch Deutschland verpflichtet, die Potsda-
mer Beschlüsse durchzuführen. In zahlreichen 
Noten hat die sowjetische Regierung die drei 
Westmächte und die Bundesrepublik beschul-
digt, das Potsdamer Abkommen gebrochen zu 



haben. Schließlich nimmt auch Polen Rechte 
aus den Potsdamer Vereinbarungen in An-
spruch.
Bei der Frage nach der völkerrechtlichen Ver-
bindlichkeit müssen folglich drei Komplexe 
auseinandergehalten werden: 1. die Bindung 
der drei Unterzeichner-Mächte und die Stel-
lung Frankreichs; 2. die Frage nach der Bin-
dung Deutschlands und 3. das Verhältnis 
Polens zum Potsdamer Abkommen.

1. Die Bindung der drei Signatar-Mächte und 
die Stellung Frankreichs

Auch wenn sowohl die sowjetische als auch 
die westliche Seite wiederholt darauf hinge-
wiesen hat, daß einige Prinzipien des Pots-
damer Abkommens durch die inzwischen ein-
getretene Entwicklung in Deutschland überholt 
seien, halten beide an der Übereinkunft fest. 
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob 
und inwieweit Frankreich an das Potsdamer 
Abkommen gebunden ist. Frankreich hat an 
der Potsdamer Konferenz nicht teilgenommen 
und daher an der Formulierung der beiden 
Vereinbarungen, der Mitteilung und des Pro-
tokolls, nicht mitgewirkt. Auf Schreiben der 
an der Konferenz beteiligten Regierungen hat 
die Provisorische Französische Regierung am 
7. August 1945 mit einer Serie von sechs Noten 
an deren Botschafter geantwortet26 ). Darin 
stimmte sie einer Reihe von Punkten des 
Potsdamer Abkommens unter Beifügung von 
Vorbehalten zu. Die Vorbehalte bezogen sich 
auf die Wiedereinrichtung einer Zentralregie-
rung in Deutschland, die Wiederzulassung der 
politischen Parteien, die Bildung zentraler 
Verwaltungsabteilungen, die wirtschaftlichen 
Grundsätze (vor allem die Regelung der 
Reparationsfrage), die Regelung der Grenzen 
Deutschlands sowie auf die Ausweisung der 
deutschen Bevölkerung aus Polen, der Tsche-
choslowakei und Ungarn27 ). Die Vereinigten 
Staaten, Großbritannien und die Sowjetunion 
haben den von Frankreich erhobenen Vor-
behalten nicht widersprochen.

26) Deutscher Text der Noten in: Europa-Archiv 
1954, S. 6743—6746.
27) Ausführlich zu den Vorbehalten Frankreichs 
vgl. F. Faust, a. a. O. (Anm. 17), S. 63—69; 
W. Grewe, Deutsche Außenpolitik der Nachkriegs-
zeit, Stuttgart 1969, S. 203 ff.; F. A. v. d. Heydte, 
a. a. O. (Anm. 9), S. 787; W. Abendroth, Frankreich 
und das Potsdamer Abkommen, in: Zeitschrift für 
Politik 1954, S. 71—76.

28) Das gilt auch für die Stellungnahmen der DDR. 
Eine der wenigen Ausnahmen bildet das „Sach-
wörterbuch der Geschichte Deutschlands und der 
deutschen Arbeiterbewegung", Bd. 2, Berlin (Ost) 
1970, S. 274 ff (274): Potsdamer Abkommen 1945: 
„Frankreich billigte am 7. August 1945 die Fest-
legungen von Potsdam mit einigen Vorbehalten, 
die die gesamtdeutsche politisch-staatliche Betäti-
gung betrafen." Im Gegensatz dazu: Kleines poli-
tisches Wörterbuch, Berlin (Ost) 1967, S. 504 f. 
(504): „Frankreich stimmte den im Potsdamer Ab-
kommen niedergelegten Grundsätzen zu."
29) Vgl. dazu W. Grewe, a. a. O. (Anm. 27), S. 204 f.
30) F. Faust, a. a. O. (Anm. 17), S. 66 f.; W. Abend-
roth, a. a.O. (Anm. 27), S. 76.
31) Vgl. z. B. die Note der drei Westmächte an die 
Sowjetregierung vom 3. Oktober 1955 bezüglich der 
Abkommen und Vereinbarungen über das Deutsch-
land-Problem. Text in: Europa-Archiv 1955, S. 8318. 
Darin machten die Westmächte Vorbehalte gegen-
über dem am 20. September 1955 zwischen der 
Sowjetunion und der DDR abgeschlossenen Vertrag 
geltend; Gemeinsame Erklärung der Regierungen 
der drei Westmächte vom 26. Juni 1964 zum 
Freundschafts- und Beistandspakt zwischen der So-
wjetunion und der DDR vom 12. Juni 1964, Text in: 
Europa-Archiv 1964, S. D 335.

Insgesamt enthalten diese Noten Vorbehalte, 
die es nicht erlauben, Frankreich ganz allge-
mein und ohne nähere Qualifikation als Part-
ner des Potsdamer Abkommens anzusprechen, 

wie dies die Sowjetregierung stets getan 
hat28 ). Die östliche Seite hat Frankreich im-
mer als Teilnehmer an der Potsdamer Über-
einkunft betrachtet und die von der Proviso-
rischen Französischen Regierung gemachten 
Vorbehalte außer acht gelassen. Dieser Stand-
punkt ist unzulässig. Jede einzelne Bestim-
mung des Potsdamer Abkommens bedarf viel-
mehr einer näheren Prüfung daraufhin, ob ihr 
Frankreich zugestimmt hat oder nicht und ob 
sie Gegenstand eines amtlichen Vorbehaltes 
war oder nicht29 ).
Die Anhänger der These, Frankreich sei — 
wenn auch unter Vorbehalten — an das 
Potsdamer Abkommen gebunden30 ), können 
darauf verweisen, daß die Provisorische Re-
gierung der Republik Frankreich wesentlichen 
Zielsetzungen der Potsdamer Übereinkunft 
beigepflichtet hat. Beispielsweise hat Frank-
reich an der Arbeit des in Potsdam gebildeten 
Rats der Außenminister teilgenommen. Mehr-
mals hat die französische Regierung gemein-
sam mit den Regierungen der USA und Groß-
britanniens die Sowjetregierung an ihre Ver-
pflichtungen aus den 1944/45 getroffenen Ver-
einbarungen der Alliierten erinnert. Auch 
wenn in diesen offiziellen Dokumenten zu-
meist das Potsdamer Abkommen nicht aus-
drücklich erwähnt worden ist, war es neben 
den anderen Übereinkommen gemeint31 ).
Es gibt aber auch eine ganze Reihe völker-
rechtlicher Stellungnahmen, die davon ausge-
hen, daß sich Frankreich von Anfang an nicht 
als Partner des Potsdamer Abkommens be-



trachtet hat32). Sie verweisen auf eine Erklä-
rung, die der französische Oberbefehlshaber 
in Deutschland am 1. Oktober 1945 abgab33 ), 
und auf eine Erklärung des damaligen franzö-
sischen Außenministers George Bidault vor 
der Nationalversammlung in Paris. Auf eine 
Anfrage erteilte Bidault am 21. Juli 1953 fol-
gende Antwort: „Die Französische Regierung 
ist den Entscheidungen, die in Potsdam ohne 
ihre Beteiligung und ohne daß sie ihre Ge-
sichtspunkte hätte darlegen können, durch 
Großbritannien, die Sowjetunion und die USA 
getroffen worden sind, nicht beigetreten. Sie 
hat sich darauf beschränkt, von jenen Verein-
barungen Kenntnis zu nehmen und davon die 
den französischen Interessen günstigen Be-
stimmungen unter den folgenden Bedingun-
gen anzunehmen." 34 )

32) D. Rauschning, a. a. O. (Anm. 3), S. 95, Anm. 2; 
E. Menzel, Friedensvertrag mit Deutschland oder 
Europäisches Sicherheitssystem?, in: Jahrbuch für 
Internationales Recht 1967 (13. Bd.), S. 11—81 (20, 
Anm. 18); A. Albano-Müller, Die Deutschland-
Artikel in der Satzung der Vereinten Nationen, 
Stuttgart 1967, S. 113, Anm. 53; G. Lütkens, Anstatt 
Potsdam etwa Jalta?, in: Außenpolitik 1954, S. 243 
bis 252.
33) Deutscher Text der Erklärung in: Europa-Archiv 
1954, S. 6748. Vgl. dazu E. Menzel, ebenda; F. Faust, 
a. a. O. (Anm. 17), S. 69, Anm. 120; D. Rauschning, 
ebenda. S. auch das Memorandum, das die franzö-
sische Delegation am 14. September 1945 dem Rat 
der Außenminister in London vorgelegt hat. Text 
in: Europa-Archiv 1954, S. 6747.
34) Deutscher Text bei W. Grewe, a. a. O. (Anm. 27), 
S. 203. Bidault zählte sodann die von der fran-
zösischen Regierung am 7. August 1945 geltend ge-
machten Vorbehalte auf. Vgl. dazu auch F. Faust, 
a. a. O. (Anm. 17), S. 69.
35) Vgl. dazu mit Nachweisen J. Hacker, a. a O. 
(Anm. 25), S. 25—28. Siehe auch Kap VI unten

36) Text in: Die Politik des Gewaltverzichts. Eine 
Dokumentation der deutschen und sowjetischen 
Erklärungen zum Gewaltverzicht 1949 bis Juli 1968, 
veröff. durch das Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung, Bonn 1968, S. 32 f.; vgl, auch die 
Note der Bundesregierung an die Sowjetregierung 
vom 5. Januar 1959. Text in: Europa-Archiv 1959, 
S. D 17; Ausführungen E. Kaufmanns im KPD-
Prozeß. Text in: KPD-Prozeß, a. a. O. (Anm. 19), 
S. 233 f.; G. F. Duckwitz, Gewaltverzicht und Inter-
ventionsrecht, in: Außenpolitik 1969, S. 519—536 
(528). Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 
Urteil über die Feststellung der Verfassungswidrig-
keit der KPD vom 17. August 1956 diese Frage 
offen gelassen. Vgl. BVfGE 5/S. 117.
37) Vgl. z. B. G. Dahm, Völkerrecht, Bd. III, Stutt-
gart 1961, S. 118; H. Mosler, a. a. O. (Anm. 8), 
Sp. 436; F. A. v. d. Heydte, a. a. O. (Anm. 9), S. 788; 
F. Faust, a. a. O. (Anm. 17), S. 74—77; K. Heinze, 
Völkerrechtsprobleme des Verteidigungsbeitrages 
der deutschen Bundesrepublik, in: Europa-Archiv 
1952, S. 4711—4723; E. Menzel, a. a. O. (Anm. 32), 
S. 20.
38)Vgl. dazu G. Dahm, ebenda, S. 117—120; F. Ber-
ber, Lehrbuch des Völkerrechts, Bd. I, München 
und Berlin 1960, S. 432; H. Rumpf, Aktuelle Rechts-
fragen der Wiedervereinigung Deutschlands, in: 
Europa-Archiv 1957, S. 9723—9732 (9726); A. v. 
Winterfeld, a. a. O. (Anm. 18), S. 9206.

Festzuhalten bleibt, daß Frankreich nicht alle 
Ziele des Potsdamer Abkommens gebilligt hat. 
Deshalb ist die sowjetische Auffassung ver-
fehlt, daß sich Frankreichs Stellung zum Pots-
damer Abkommen nicht von jener der drei 
Signatar-Mächte unterscheide.
Daß sich die Sowjetunion an das Potsdamer 
Abkommen nach wie vor gebunden fühlt, geht 
aus zahlreichen Stellungnahmen und Erklä-
rungen hervor, in denen den Westmächten 
vorgeworfen wird, das Potsdamer Abkommen 
verletzt zu haben. Immer wieder hat die 
sowjetische Seite die Regierungen der USA, 
Großbritanniens und Frankreichs beschuldigt, 
gegen die Prinzipien der Übereinkunft vom 
2. August 1945 verstoßen zu haben35 ).

2. Die Frage der Bindung Deutschlands
Nach Auffassung der Bundesregierung ent-
behrt das Potsdamer Abkommen speziell völ-

kerrechtlicher Wirkungen auf Deutschland, 
das deutsche Volk und die deutschen Verfas-
sungsorgane. Im Rahmen des deutsch-sowje-
tischen Meinungsaustausches über den Ge-
waltverzicht führte die Bundesregierung in 
ihrer Antwort vom 9. April 1968 auf die 
sowjetischen Memoranden vom 12. Oktober 
und 21. November 1967 aus: „Was die wieder-
holt geäußerten Auffassungen der sowje-
tischen Regierung über die Bedeutung der 
Po
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tsdamer Abmachungen von 1945 betrifft, ist 
es nach Ansicht der Regierung der Bundesre-
publik Deutschland nicht ihre Sache, sich über 
Gültigkeit, Auslegung und Geltungsbereich 
von Vereinbarungen zu äußern, an denen sie 
nicht beteiligt ist." )

Auch nach der überwiegenden Meinung
37

 des 
völkerrechtlichen Schrifttums )  ist das Pots-
damer Abkommen eine „res inter alios acta", 
eine Abmachung unter Dritten, die Deutsch-
land völkerrechtlich nicht verpflichte: Deutsch-
land habe weder das Potsdamer Abkommen 
unterzeichnet noch in irgendeiner Form an den 
Beratungen der drei Hauptalliierten teilge-
nommen; auch sei es nicht gehört worden. 
Diese Schlußfolgerung ergibt sich aus der völ-
kerrechtlichen Regel, nach der durch interna-
tionale Verträge nur die Vertragsparteien, 
nicht aber dritte, am Vertrag nicht beteiligte 
Völkerrechtsubjekte verpflichtet werden kön-
nen: Pacta tertiis nec nocent nec prosunt38 ). 



Gelegentlich wird auch der Standpunkt vertre-
ten, diese Regel gelte nur mit Ausnahmen. 
Beispielsweise erkennt der bekannte Wiener 
Völkerrechtler Alfred Verdross den Vertrag 
zu Lasten Dritter im Völkerrecht als Aus-
nahme vom Vertragsgrundsatz an. Er hält eine 
an dritte Staaten adressierte Vertragsnorm 
aber nur dann für verbindlich, wenn die Ver-
tragspartner ausnahmsweise zuständig waren, 
eine solche Norm für Dritte zu vereinbaren. 
So könne sich beispielsweise ein Staat ver-
pflichten, eine Regelung anzunehmen, die 
dritte Staaten untereinander vereinbaren wer-
den39 ). Doch selbst wenn man dieser Meinung 
folgt, kann dem Potsdamer Abkommen trotz-
dem ein derartiger 
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Rechtscharakter nicht zu-
erkannt werden. Die Siegermächte waren 
nicht befugt, Rechte für sich in Anspruch zu 
nehmen, die Deutschland nicht eingeräumt 
hatte ).

39) A. Verdross, Völkerrecht, Wien 19655, S. 184 f.; 
A. Albano-Müller, a. a. O. (Anm. 32), S. 41, weist 
auf den Art. 58 hin, den die Völkerrechts-Kommis-
sion der Vereinten Nationen in den Entwurf zu 
einer Kodifikation des Völkervertragsrechts als 
Regel ausgenommen hat: „Ein Vertrag findet nur 
zwischen den Vertragsparteien Anwendung; einem 
dritten Staat können ohne seine Zustimmung keine 
Pflichten auferlegt werden." Vgl. auch die „Wiener 
Konvention“ vom 23. Mai 1969, in deren Art. 36 
der Vertrag zu Lasten Dritter abgelehnt wird. Text 
in: Deutsche Außenpolitik 1969, S. 1125.
40) Vgl. F. Faust, a. a. O. (Anm. 17), S. 76 ff.; 
K. Heinze, a. a. O. (Anm. 37), S. 4919 ff.; B. Meiss-
ner, Deutschland war nicht vertreten, in: Die Welt 
vom 17. Juli 1965.
41) H. R. Külz, a. a. O. (Anm. 9), S. 46; vgl. dazu 
auch H. Ballreich, Verträge zugunsten und zu 
Lasten Dritter, in: Strupp-Schlochauer, Wörterbuch 
des Völkerrechts, Bd. III, Berlin 1962, S. 545.

42) Vgl. dazu die instruktiven Nachweise bei Th. 
Schweisfurth, Der internationale Vertrag in der 
modernen sowjetischen Völkerrechtstheorie, Köln 
1968, S. 226—231 (228).
43) G. I. Tunkin, Das Völkerrecht der Gegenwart. 
Theorie und Praxis, Berlin (Ost) 1963, S. 231; vgl. 
zur Gesamtproblematik auch D. B. Levin, Die Ver-
antwortlichkeit der Staaten im gegenwärtigen 
Völkerrecht, hrsg. vom Institut für ausländisches 
Recht und Rechtsvergleichung, Potsdam-Babelsberg 
1969; G. P. Shukow, Die deutsch-polnische Grenze 
an der Oder und Lausitzer Neiße — eine unver-
brüchliche Friedensgrenze, in: Gegenwartspro-
bleme des Völkerrechts, Berlin (Ost) 1962, S. 237. 
Vgl. auch Th. Schweisfurth, ebenda, S. 228 ff. Wei-
tere Stellungnahmen bei J. Hacker, a. a. O. (Anm. 
25), S. 35—37.

Eine von der herrschenden Meinung abwei-
chende Auffassung vertritt Helmut R. Külz: 
„Die Frage der Bindung Deutschlands wird im 
allgemeinen damit abgetan, daß es sich ge-
radezu von selbst versteht, daß für Deutsch-
land durch die Abmachungen der drei Konfe-
renzmächte nicht irgendwelche rechtlichen 
Bindungen erzeugt werden könnten. So zwei-
felsfrei ist dies indessen wiederum nicht; in 
Verbindung mit der bedingungslosen Kapitu-
lation und den Erklärungen über die Über-
nahme der obersten Regierungsgewalt in 
Deutschland mag es durchaus vorstellbar sein, 
daß einseitig, im Wege der Auferleg
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ung, des 
octroi, ein Dreierabkommen auch für eine an 
sich dabei nicht beteiligte, aber davon betrof-
fene vierte Macht (Deutschland) rechtswirk-
sam wird, so ungewöhnlich ein solcher Vor-
gang auch sein mag." )

Schwierig ist es für die sowjetische, polnische 
und mitteldeutsche Völkerrechtslehre zu be-
gründen, inwiefern Deutschland an die Be-
schlüsse der Potsdamer Konferenz gebunden 
sein soll. Die sowjetische Völkerrechtstheorie 
hat den Verträgen zu Lasten Dritter bisher 
kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Die weni-
gen Autoren, die sich mit dieser Frage befaßt 
haben, lehnen überwiegend den Vertrag zu 
Lasten Dritter ab. Die Souveränität des drit-
ten Staates werde verletzt, wenn durch den 
Willen der Vertragspartner diesem Verpflich-
tungen auferlegt werden könnten. Auffällig 
ist, daß fast alle sowjetischen Völkerrechtler, 
die sich zu diesem Rechtsinstitut geäußert ha-
ben, wohl das Münchener Abkommen vom 
29. September 1938, nicht jedoch die alliierten 
Abkommen von 1944/45, vor allem die Pots-
damer Übereinkunft, auch nur mit einem Wort 
erwähnen 42 ).

Soweit die sowjetische Völkerrechtslehre 
nachzuweisen versucht hat, daß Deutschland 
an das Potsdamer Abkommen gebunden sei, 
obwohl es an den Beschlüssen der Konferenz 
nicht beteiligt gewesen ist, bedient sie sich 
vornehmlich einer Art „Kriegsschuldthese", 
des Gesichtsp
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unkts der „völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit". So stellt der bekannte 
Völkerrechtler G. I. Tunkin dazu fest: „Die 
Handlungen der Alliierten gegenüber Deutsch-
land und Japan beruhten vor allem auf dem 
Prinzip der völkerrechtlichen Verantwortlich-
keit des Staates für eine von ihm verübte 
Aggression . .. Hier fand seine Anwendung 
und Bekräftigung ein neues fortschrittliches, 
auf die Erhaltung des Weltfriedens gerichte-
tes Prinzip — das Prinzip der Verantwortlich-
keit für eine Aggression." )

Gelegentlich beruft sich die sowjetische Seite 
auch auf das sogenannte Siegerrecht, das frü-
her selbst von kompetenten Interpreten des 



sowjetischen Stand
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punktes abgelehnt worden 
ist ).
Aufschlußreich ist, daß DDR-Autoren die Bin-
dung Deutschlands an das Potsdamer Abkom-
men unterschiedlich begründen. Mehrere mit-
teldeutsche (und polnische) Völkerrechtler 
meinen, die Alliierten hätten in Potsdam als 
Vertreter Deutschlands und damit in dessen 
Namen gehandelt45). Doch fehlte den Alliier-
ten auch dazu der Auftrag. Ein solcher kann 
auch nicht aus der bedingungslosen Kapitula-
tion der Deutschen Wehrmacht abgeleitet wer-
den, da die Kapitulations-Urkunde ausschließ-
lich militärischen und nicht politischen Cha-
rakter hatte. Andere Autoren stellen katego-
risch fest, daß eine Berufung auf den Grun
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d-
satz, durch internationale Verträge könnten 
nur die Vertragsparteien, nicht aber dritte am 
Vertrag nicht beteiligte Völkerrechtssubjekte 
verpflichtet werden, im Hinblick auf das 
Potsdamer Abkommen unzulässig sei. Eine ju-
ristische Begründung vermögen sie nicht zu 
geben ).

44) Vgl. z. B. die Note der Sowjetregierung an die 
Bundesregierung vom 5. Februar 1963 zum deutsch-
französischen Vertrag vom 22. Januar 1963: „An 
der Entschlossenheit der Sowjetunion zur Durch-
setzung ihrer Rechte, die aus dem Sieg über 
Deutschland hervorgehen, sollte es bei niemandem 
auch nur den geringsten Zweifel geben." Text in: 
Europa-Archiv 1963, S. D 228. Hingegen lehnt 
G. I. Tunkin das „Recht des Siegers" ab. Vgl. 
Die Berlin-Frage und das Völkerrecht, in: Sowjet-
wissenschaft. Gesellschaftswissenschaftliche Bei-
träge, Berlin (Ost) 1959, S. 357—367 (359); E. A. 
Korowin, Berlinfrage und Völkerrecht, in: Neue 
Zeit (Moskau) 1959, Nr. 2, S. 17—19 (17). Vgl. dazu 
auch A. Riklin, a. a. O. (Anm. 10), S. 229, Anm. 4.
45) Vgl. die Nachweise bei J. Hacker, a. a. O. 
(Anm. 25), S. 36 ff.
46) Vgl. z. B. E. Oeser und B. Graefrath, Potsdamer 
Abkommen und deutscher Friedensvertrag, in: Wis-
senschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität 
zu Berlin. Gesellschafts- und Sprachwissenschaft-
liche Reihe 1966, S. 91—125 (98); J. Schulz, Völker-
recht und Abrüstung, Berlin (Ost) 1967, S. 133, 
Anm. 12, 148.

47) B. Graefrath, Zur Verbindlichkeit des Potsdamer 
Abkommens, in: Einheit 1970, H. 5, S. 686—689 
(686, 688 f.); vgl. auch: Das Abkommen von Pots-
dam ist bindendes Völkerrecht, in: Tribüne vom 
7. Mai 1970. Darin wird ein Interview mit Prof. 
P. A. Steiniger, dem Leiter des Bereichs Völker-
recht an der Sektion Rechtswissenschaft der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, wiedergegeben.
48) „Thesen zum 25. Jahrestag der Befreiung des 
deutschen Volkes vom Faschismus", hrsg. von der 
Abteilung Propaganda des Zentralkomitees der 
SED, in: Neues Deutschland vom 31. März 1970, 
S. 3—5 (4)

Neuere Stellungnahmen aus der DDR sind 
bestrebt, die Bindung Deutschlands und seit 
1949 der DDR und der Bundesrepublik an das 
Potsdamer Abkommen mit mehreren Argu-
menten zu begründen. So schreibt der Ost-
berliner Völkerrechtler Bernhard Graefrath: 
„Die Verbindlichkeit der Deutschland betref-
fenden grundsätzlichen Bestimmungen des 
Potsdamer Abkommens beruht darauf, daß im 
Potsdamer Abkommen die Konsequenzen 
festgelegt wurden, die sich für Deutschland 
aus der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit 
für den von Hitlerdeutschland entfesselten 
Aggressionskrieg ergaben. Das Potsdamer Ab-

kommen ist insoweit nichts anderes als die 
Konkretisierung des allgemeinen Grundsatzes 
der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit für 
einen Aggressionskrieg und legt Maßnahmen 
fest, die gewährleisten sollen, daß nie wieder 
von deutschem Boden aus eine Aggression 
entfesselt werden kann. Gerade darin liegt 
die Allgemeingültigkeit und Verbindlichkeit 
des Potsdamer Abkommens auch gegenüber 
der DDR und der BRD, den Nachfolgestaaten 
des ehemaligen Deutschen Reiches, begründet. 
Darin beste
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ht auch seine Verknüpfung mit der 
Charta der Organisation der Vereinten Na-
tionen sowie seine Endgültigkeit ... Es steht 
im offenen Widerspruch zu den Tatsachen und 
der bestehenden Rechtslage, wenn westdeut-
sche Politiker und Juristen immer wieder das 
Potsdamer Abkommen, auf das sich nach wie 
vor alle vier Mächte berufen . . ., als überholt, 
ausgehöhlt, interventionistisch oder gar als 
unverbindlich betrachten, weil es keine deut-
sche Unterschrift trägt. Die Verbindlichkeit 
des Potsdamer Abkommens für die DDR und 
die BRD ergibt sich nicht aus einer deutschen 
Unterschrift, sondern aus der Verantwortlich-
keit Deutschlands für das Aggressionsverbre-
chen ... Die Verpflichtungen, die es gegen-
über Deutschland auf Grund der Verantwort-
lichkeit für das Aggressionsverbrechen fest-
stellte, gingen notwendig im Wege der Staa-
tennachfolge auf die Nachfolgestaaten des 
ehemaligen Deutschen Reiches über." )
In den „Thesen zum 25. Jahrestag der Be-
freiung des deutschen Volkes vom Faschismus", 
welche die Abteilung Propaganda des Zentral-
komitees der SED kürzlich herausgegeben hat, 
wird kategorisch behauptet, daß das Potsdamer 
Abkommen nicht nur endgültiges Völkerrecht, 
sondern „das einzig völkerrechtliche Doku-
ment" sei, an das die Hauptmächte der Anti-
Hitler-Koalition gleichermaßen wie die DDR 
und die Bundesrepublik gebunden seien 48 ).
Auch die sowjetische Regierung hat immer die 
Auffassung vertreten, daß Deutschland bzw. 
seit 1949 die DDR und die Bundesrepublik an 



das Potsdamer Abkommen gebunden seien. Sie 
sucht unter Hinweis auf die Potsdamer Übe
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r-
einkunft auf die innere Entwicklung der Bun-
desrepublik einzuwirken und die Bundesre-
gierung zu bestimmten, den Sowjets genehmen 
Maßnahmen zu veranlassen ).

3. Die Wirkung des Potsdamer Abkommens 
gegenüber Polen

Um Rechte aus dem Potsdamer Abkommen 
herleiten zu können, wertet die polnische Völ-
kerrechtslehre die Übereinkunft vom 2. August 
1945 als Vertrag zugunsten Polens. Während 
die Völkerrechtslehre in West und vor allem 

in Ost im allgemeinen Verträge zu Lasten 
Dritter für unzulässig hält, werden Verträge 
zugunsten Dritter in Theorie und Praxis über-
wiegend anerkannt 50 ). Die sowjetische 
Theorie hat auch den Verträgen zugunsten 
Dritter bisher nur wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Einige Autoren wollen den Vertrag 
zugunsten Dritter nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen und innerhalb enger Grenzen 
gelten lassen. Andere erkennen ihn uneinge-
schränkt an51). Soweit ersichtlich, fehlen je-
doch Stellungnahmen darüber, ob das Pots-
damer Abkommen als ein Vertrag zugunsten 
Polens anzusehen ist. Dies ist die Auffassung 
der polnischen Völkerrechtslehre 52 ).

49) Vgl. z. B. das Memorandum der Sowjetregierung 
an die Bundesregierung vom 21. November 1967, 
die Erklärung der Sowjetregierung an die Bundes-
regierung vom 8. Dezember 1967 und das Aide-
memoire der Sowjetregierung an die Bundesregie-
rung vom 5. Juli 1968. Texte in: Die Politik des 
Gewaltverzichts, a. a. O. (Anm. 36); weitere Nach-
weise bei J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), S. 40.
50) Vgl. z. B. G. Dahm, a. a. O. (Anm. 37), S. 112 
bis 117; F. Berber, a. a. O. (Anm. 38), S. 432 f.; 
A. Verdross, a. a. O. (Anm. 39), S. 183 f.
51) Nachweise bei Th. Schweisfurth, a. a. O. (Anm. 
42), S. 230 f.
52) Nachweise bei J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), 
S. 41.
53) Die drei Westmächte haben in einer gesonderten 
Erklärung vom 25. Mai 1952 zum Überleitungsver-
trag („Vertrag zur Regelung aus Krieg und Be-
satzung entstandener Fragen"), der mit dem 
Deutschland-Vertrag am 5. Mai 1955 in Kraft ge-
treten ist, festgestellt, daß sie irgendwelche Repa-
rationsansprüche nicht geltend gemacht haben und 
nicht geltend zu machen beabsichtigen. Text bei 
D. Rauschning, a. a. O. (Anm. 3), S. 224.
Die Sowjetunion hat in dem am 23. August 1953 
mit der DDR unterzeichneten „Protokoll über die 
Einstellung der Erhebung der deutschen Repara-
tionszahlungen und über andere Maßnahmen zur 
Erleichterung der mit den Folgen des Krieges ver-
bundenen finanziellen und wirtschaftlichen Ver-

pflichtungen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik" erklärt, daß sie am 1. Januar 1954 die Erhe-
bung von Reparations-Zahlungen der DDR sowohl 
in Form von Warenlieferungen als auch in jeder 
anderen Form völlig einstelle. In dem am 10. Ja-
nuar 1959 vorgelegten Entwurf für einen Friedens-
vertrag mit Deutschland schlug die Sowjetunion in 
Art. 41 vor, die Frage der Reparationen als „voll-
ständig geregelt" anzusehen. Mit dieser „groß-
zügigen" Geste vermochte sich die DDR-Führung 
nicht abzufinden. Vgl. dazu im einzelnen J. Flacker, 
a. a. O. (Anm. 25), S. 117—121.
54) Soweit die Verfolgung der deutschen Kriegsver-
brecher die Großmächte betrifft. Diese Verfahren 
haben stattgefunden.
55) Zur Frage der „Ausdehnung der Autorität der 
österreichischen provisorischen Regierung auf ganz 
Österreich". Sie ist erledigt.
56) Die Verträge mit den genannten Ländern — 
Italien, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und Finnland 
— wurden 1947 unterzeichnet und ratifiziert. Diese 
Staaten gehören auch den Vereinten Nationen an. 
Nur mit Deutschland steht eine Friedensregelung 
noch aus.
57) Diese Maßnahmen wurden durchgeführt. Von 
deutscher Seite wird die völkerrechtliche Zuläs-
sigkeit der „Vertreibung" von 1945 in Frage ge-
stellt und betont, die Bedingung des „humanen 
Vollzugs" sei nicht eingehalten worden. Vgl. 
E. Menzel, a. a. O. (Anm. 32), S. 24. Auch stelle 
die Vertreibung eine Verletzung des Selbstbestim-
mungsrechts und der allgemeinen Menschenrechte 
dar, da die Deportation der Bevölkerung eines be-
setzten Gebiets durch die Besatzungsmächte bereits 
1945 völkerrechtlich verboten war. Vgl. dazu auch 
F. Faust, a. a. O. (Anm. 17), S. 222—244.

IV. Der Inhalt des Potsdamer Abkommens

Das Potsdamer Abkommen enthält Bestim-
mungen, die zu seiner Grundstruktur gehören; 
andere weisen nur einen Übergangscharakter 
auf. Die Grundstruktur des Potsdamer Abkom-
mens bilden vor allem die Abschnitte II („Die 
Einrichtung eines Rates der Außenminister"), 
VI („Stadt Königsberg und das anliegende 
Gebiet") und IX („Polen").
Mehrere Abschnitte der Potsdamer „Mittei-
lung" haben keine Bedeutung mehr, d
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a sie in 
den Jahren nach 1945 erfüllt worden sind. Da-
zu zählen die Abschnitte IV („Reparationen 
aus Deutschland") ),  VII („Kriegsverbre-

cher") 54 ), VIII („Österreich") 55 ), X („Der Ab-
schluß der Friedensverträge und Zulassung zur 
Organisation der Vereinten Na
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tionen") 56) und 
XIII („Ordnungsmäßige Überführung deut-
scher Bevölkerungsteile") ). Hingegen sollten 
die in Abschnitt III („Deutschland") formulier-
ten Politischen und Wirtschaftlichen Grund-
sätze' nur für die Behandlung Deutschlands 



in der „Anfangsperiode der Kontrolle" Gültig-
keit haben.
Da die Alliierten vom Fortbestand, nicht vom 
Untergang des Deutschen Reiches ausgingen, 
sollte Deutschland als Gesamtstaat mit einer 
Regierung zum Partner eines Friedensvertrags 
gemacht werden. Diesem Ziel sollte vor allem 
die Schaffung des Rats der Außenminister die-
nen. Dazu heißt es im Potsdamer Abkommen: 
„Der Rat wird zur Vorbereitung einer fried-
lichen Regelung für Deutschland benutzt wer-
den, damit das entsprechende Dokument durch 
die für diesen Zweck geeignete Regierung 
Deutschlands angenommen werden kann, 
nachdem eine solche Regierung gebildet sein 
wird."
Hinzu kommt: Die an der Potsdamer Konfe-
renz beteiligten drei Hauptalliierten waren 
sich darin einig, Deutschland als eine unge-
teilte wirtschaftliche und politische Einheit zu 
behandeln. Daß das Potsdamer Abkommen 
den Fortbestand der wirtschaftlichen Einheit 
Deutschlands postuliert
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, geht vor allem aus 
seinen Abschnitt III, B, 14 und III, A, 9 (IV) 
hervor. Sie lauten: „Während der Besatzungs-
zeit ist Deutschland als eine wirtschaftliche 
Einheit zu betrachten. Bis auf weiteres wird 
keine zentrale deutsche Regierung errichtet 
werden. Jedoch werden einige wichtige zen-
trale deutsche Verwaltungsabteilungen er-
richtet werden, an deren Spitze Staatssekre-
täre stehen, und zwar auf den Gebieten des 
Finanzwesens, des Transportwesens, des Ver-
kehrswesens, des Außenhandels und der In-
dustrie." )
Bei der Prüfung der in den „Politischen Grund-
sätzen" des Potsdamer Abkommens enthalte-
nen Klauseln darf nicht daran vorbeigegangen 
werden, daß sie den Fortbestand der Einheit 
Deutschlands nicht ausdrücklich und unmittel-
bar postulieren, sondern nur mittelbar und 
nicht ohne mancherlei Verklausulierungen59). 
In politischer Hinsicht stand im Vordergrund 
das Ziel der „Dezentralisation der politischen 
Struktur" und „Entwicklung einer örtlichen 
Selbstverantwortung". Und wenn den gesamt-
deutschen Staatssekretariaten zwar offensicht-
lich die Eigenschaft als Vorläufer einer deut-
schen Zentralregierung zugedacht war, so läßt 
der Vorsatz: „Bis auf weiteres wird keine zen-
trale deutsche Regierung errichtet werden" 

58) Uber die „zentralen deutschen Verwaltungs-
abteilungen" vgl. J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), 
S 122_ 129.
59) Vgl. dazu E. Kaufmann, a. a. O. (Anm. 19), S. 
232; H. R. Külz, a. a. O. (Anm. 9), S. 48 f.; W. Grewe, 
a. a. O. (Anm. 27), S. 119, 206.

60) Vgl. dazu J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), S. 75 f.
61) Vgl. dazu H. Meyer-Lindenberg, Deutschlands 
Grenzen. Die Aussage des Völkerrechts, in: Die 
politische Meinung 1962, H. 79, S. 29—42 (32 f.); 
J. Hacker, ebenda, S. 98 f.

im Zweifel, ob und wann es zu einer Zentral-
regierung kommen soll und wird. Andererseits 
darf jedoch nicht übersehen werden, daß die 
Bildung einer zentralen deutschen Regierung 
die politische Einheit Deutschlands voraus-
setzt.
Darüber hinaus enthält das Potsdamer Ab-
kommen keine genauere Umschreibung des 
Inhalts einer künftigen Friedensregelung mit 
Deutschland. Zwar schreibt es vor, daß die 
vom Rat der Außenminister vorzubereitende 
Friedensregelung von einer gesamtdeutschen 
Regierung angenommen werden soll, sagt 
aber nichts darüber aus, ob diese Regierung 
durch freie Wahlen zu bilden sei, so daß die 
Entscheidung darüber in das Belieben der 
Besatzungsmächte gestellt war. Die West-
mächte haben von Anfang an die Auffassung 
vertreten, daß der Friedensvertrag mit einer 
aus freien Wahlen hervorgegangenen gesamt-
deutschen R
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egierung abgeschlossen werden 

muß ).
Zur Grundstruktur des Potsdamer Abkommens 
gehören auch die darin enthaltenen Be-
schlüsse über Grenzfragen. Die Sowjetunion, 
Polen und die DDR vertreten den Standpunkt, 
die Potsdamer Konferenz habe die „West-
grenze Polens" endgültig und verbindlich fest-
gelegt; nur die formelle Anerkennung dieses 
Beschlusses sei im Potsdamer Abkommen der 
Friedenskonferenz vorbehalten worden. Diese 
Interpretation steht eindeutig im Widerspruch 
zur Übereinkunft von Potsdam. Das ergibt sich 
klar aus den Abschnitten IX und II der Pots-
damer „Mitteilung".
In Abschnitt IX b) heißt es: „Bezüglich der 
Westgrenze Polens wurde folgendes Ab-
kommen erzielt: . .. Die Häupter der drei 
Regierungen bekräftigen ihre Auffassung, daß 
die endgültige Festlegung der Westgrenze 
Polens bis zu der Friedenskonferenz zurück-
gestellt werden soll." Gemäß Abschnitt II 2 (I) 
soll die Friedensregelung vom Rat der Außen-
minister vorbereitet und von einer gesamt-
deutschen Regierung angenommen werden.
Daraus folgt: Jede Änderung der Ostgrenze 
Deutschlands setzt eine friedensvertragliche 
Regelung voraus, die deutscherseits nur eine 
gesamtdeutsche Regierung treffen könnte61 ). 
Auch die Sowjets haben in den Jahren nach 
1945 ausdrücklich anerkannt, daß der Ab-



Schluß eines Friedensvertrags die vorherige 
Bildung einer gesamtdeutschen Regierung vor-
aussetzt. Später haben die Sowjets diesen 
Standpunkt aufgegeben62 ).

62) Vgl. dazu J. Hacker, ebenda, S. 85—97.
63) W. Knittel, Der völkerrechtliche Status der 
Oder-Neiße-Gebiete nach dem Potsdamer Abkom-
men, in: Juristische Schulung 1967, S. 8—12 (9).
64) Vgl. die Äußerungen Trumans, Churchills uhd 
Bevins, die sie nach der Beendigung der Potsdamer 
Konferenz gemacht haben. Texte bei G. Rhode und 
W. Wagner, Quellen zur Entstehung der Oder-
Neiße-Linie in den diplomatischen Verhandlungt 
während des Zweiten Weltkrieges, Stuttgart 19592, 
S. 306, 312 f., 313 f. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang, daß Stalin unmittelbar nach der Pots-
damer Konferenz im Grenzvertrag mit Polen vom 
16. August 1945 den Grenzvertrag mit der Lubliner 
Regierung (der kommunistischen Gegenregierung 
Polens in der Sowjetunion) der Rückstellüngs-
klausel des Potsdamer Abkommens angepaßt hat. 
In dem geheim gehaltenen Abkommen vom 27. Juli 
1944 hat Stalin Ostpreußen bereits zwischen der 
Sowjetunion und Polen aufgeteilt. Vgl. dazu den 
grundlegenden Beitrag A. Uschakows, Das Erbe 
Stalins in den deutsch-polnischen Beziehungen, in: 
Internationales Recht und Diplomatie 1970, Sonder-
druck. Dort ist erstmals im Westen der Text des 
Abkommens vom 27. Juli 1944 abgedruckt.

65) H. Meyer-Lindenberg, a. a. O. (Anm. 61), S. 35 f.; 
W. Knittel, a. a. O. (Anm. 63), S. 11; H. Kraus, Der 
völkerrechtliche Status der deutschen Ostgebiete 
innerhalb der Reichsgrenzen nach dem Stande vom 
31. Dezember 1937, Göttingen 1964, S. 37—40.
66) Vgl. dazu A. Albano-Müller, a. ä. O. (Anm. 32), 
S. 113: „Dabei ist angesichts des Bruches der so-
wjetischen Zusagen über die freie Wahl einer pol-
nischen Regierung (vgl. Abschnitt IX/a der Pots-
damer „Mitteilung") zweifelhaft, ob die Westmächte 
noch an ihr Versprechen, die russische Forderung 
zu unterstützen, gebunden sind.” H. Meyer-Linden-
berg, ebenda, S. 36.
67) E. Menzel, a. a. O. (Anm. 17), S. 43 f.
68) H. Kraus, a. a. O. (Anm. 65), S. 31.

Für die Vorläufigkeit der in Potsdam getroffe-
nen Regelung spricht noch eine weitere For-
mulierung des Abkommens. Abschnitt IX b) 
Abs. II legt fest, daß die deutschen Ostgebiete 
„unter die Verwaltung des polnischen Staates 
kommen und in dieser Hinsicht nicht als Teil 
der sowjetischen Besatzungszone in Deutsch-
land betrachtet werden sollen". Hätte nämlich 
die Potsdamer Übereinkunft eine Zession der 
Ostgebiete an Polen herbeiführen sollen, „so 
wäre diese Abgrenzung zur Zone sinnlos und 
überflüssig, weil selbstverständlich" 63).  Dem-
entsprechend lassen auch die nachträglichen, 
noch unter dem frischen Eindruck der Pots-
damer Konferenz abgegebenen Äußerungen 
der westlichen Teilnehmer kaum einen Zweifel 
an dem — jedenfalls rechtskonstruktiv — vor-
läufigen Charakter der Oder-Neiße-Linie64 ).

Dieser Schluß ergibt sich auch aus einem Ver-
gleich mit den im Potsdamer Abkommen ge-
troffenen Regelungen über die Stadt Königs-
berg und das umliegende Gebiet und die West-
grenze Polens. Die Übergabe der Stadt Königs-
berg und des umliegenden Gebiets an die 
Sowjetunion ist ebenfalls unter dem Vorbehalt 
„der endgültigen Bestimmungen der terri-
torialen Fragen bei der Friedensregelung'' ge-
stellt worden. Auch dieses Territorium bleibt 
daher, vorbehaltlich einer abweichenden Re-
gelung im Friedensvertrag mit Deutschland, 

deutsches Staatsgebiet65 ). Daran ändert auch 
die Tatsache nichts, daß sich die Regierungs-
chefs der beiden angelsächsischen Mächte 
bereit erklärt haben, den Vorschlag der Kon-
ferenz bei der bevo
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rstehenden Friedensrege-

lung zu „unterstützen" ).

Auch die Umsiedlung der Deutschen aus den 
Ostgebieten kann nicht als Beweis für das 
Vorliegen einer endgültigen Gebietsregelung 
angesehen werden. Im westdeutschen Schrift-
tum wird auf die allgemein bekannte Tatsache 
hingewiesen, „daß der BevÖlkerungsverschie-
bung von den Vereinigten Staaten und Groß-
britannien auf Gründ falscher Zahlehangaben 
in Polen zugestimmt wurde. Es wurde nämlich 
behauptet, es handle sich nur noch um zahlen-
mäßig geringfügige Reste der Bevölkerung, 
da die Mehrzahl vor dem Einmarsch der Roten 
Armee Schutz im Westen gesucht hat" 67) . 
Herbert Kraus hat dieser Auffassung ent-
gegengehalten, daß es eine nicht mit Sicher-
heit zu beantwortende Frage sei, ob die 
Staatsmänner der Vereinigten Staaten und 
Großbritanniens bei Kenntnis der wahren 
Sachlage die Austreibungen abgelehnt hätte: 
„Theoretisch hätten sie zwar in Kenntnis des 
richtigen Tatbestandes ihre Zustimmung zu 
den Austreibungen wegen arglistiger Täu-
schung zurücknehmen können, praktisch kam 
dies aber nicht in Frage" 68 ). Kraus hat so 
argumentiert: Die endgültige Regelung der 
deütsch-polnischeü Grenze sollte auf einer 
Friedenskonferenz erfolgen (Rückstellungs-
klausel); die Grenzfrage blieb in Potsdam 
offen. „Wären danach die Großen Drei davon 
ausgegangen, daß dort mit den Bestimmungen 
über Massenaustreibungen indirekt auch die 
Grenzfrage habe entschieden werden sollen, 
so wäre damit die Rückstellungsklausel ge-
genstandslos geworden. Bei dieser offen-
liegenden Zwiespältigkeit muß dieser Klausel, 
die ein Herzstück der Potsdamer Beredungen 



ist, Vorrang vor den 
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Austreibungsabreden 
eingeräumt werden." )

Eberhard Menzel weist darauf hin, daß auch 
sonst Deutsche aus Gebieten ausgewiesen 
wurden, über deren territoriales Schicksal erst 
die Friedenskonferenz entscheiden sollte. Dies 
gelte beispielsweise für die Ausweisung von 
Deutschen aus dem Saarland ).

69) H. Kraus, ebenda, S. 32. Zum Gesamtkomplex 
auch F. Faust, a. a. O. (Anm. 17), S. 222—224.
70) E. Menzel, a. a. O. (Anm. 17), S. 44.

71) Vgl. die zusammenfassende Übersicht bei 
E. Menzel, a. a. O. (Anm. 32), S. 21 f.
72) E. Menzel, ebenda, S. 22.

Die Frage der Regelung der Westgrenze Po-
lens spielt auch eine wichtige Rolle bei den 
gegenwärtigen deutsch-sowjetischen Verhand-
lungen über einen Gewaltverzichtsvertrag. Da 
die drei Westmächte und die Bundesrepublik 
in Art. 7 Abs. I des am 5. Mai 1955 in Kraft 
getretenen Deutschland-Vertrags im Hinblick 
auf die in Potsdam getroffene Regelung ver-
einbart haben, daß die Grenzen Deutschlands 
erst in einem Friedensvertrag endgültig fest-
gelegt werden, muß der geplante deutsch-
sowjetische Vertrag eine Vorbehaltsklausel 
enthalten. Das gleiche gilt für die von der 
Bundesregierung angestrebte Grenzregelung 
mit Polen.

Von der politischen und wirtschaftlichen Ein-
heit Deutschlands gingen die Signatare des 
Potsdamer Abkommens auch bei der Formu-
lierung des Abschnitts „III. Deutschland" aus. 
Zur Grundstruktur der Potsdamer Beschlüsse 
gehört die in der Präambel zu den .Politischen 
und Wirtschaftlichen Grundsätzen' getroffene 
Feststellung, daß die Alliierten dem deutschen 
Volk die Möglichkeit geben wollen, „sich 
darauf vorzubereiten, sein Leben auf einer 
demokratischen und friedlichen Grundlage von 
neuem wieder aufzubauen. Wenn die eigenen 
Anstrengungen des deutschen Volkes unab-
lässig auf die Erreichung dieses Zieles gerichtet 
sein werden, wird es ihm möglich sein, zu 
gegebener Zeit seinen Platz unter den freien 

und friedlichen Völkern der Welt einzu-
nehmen."
Zu den grundlegenden politischen Bestim-
mungen des Potsdamer Abkommens gehören 
vor allem: Ausübung der Regierungsgewalt in 
Deutschland durch Alliierte Oberbefehlshaber 
und den Kontrollrat; völlige Abrüstung, Ent-
militarisierung und Auflösung entsprechender 
Organisationen; Erkenntnis der „totalen mili-
tärischen Niederlage"; Verbot der NSDAP, 
ihrer Organisationen, einer entsprechenden 
Propaganda oder Betätigung; Außerkraft-
setzung der NS-Gesetzgebung; Verurteilung 
der Kriegsverbrecher; Internierung führender 
NS-Angehöriger sowie Amtsträger usw.; 
Überwachung des Erziehungswesens; Gerichts-
wesen, Gesetzesstaatlichkeit, Gleichheitssatz, 
Nichtdiskriminierung; Zulassung „aller demo-
kratischen politischen Parteien", Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit; zunächst 
keine Zulassung einer zentralen deutschen 
Regierung; Errichtung zentraler deutscher Ver-
waltungsabteilungen mit Staatssekretären für 
Finanzen, Transport, Verkehr, Außenhandel 
und Industrie; Verwaltung: Dezentralisation 
der politischen Struktur; Garantie der Rede-, 
Presse- und Religionsfreiheit; Errichtung freier 
Gewerkschaften 71 ).
Als wichtige wirtschaftliche Grundsätze be-
zeichnet das Potsdamer Abkommen: Vernich-
tung des deutschen Militärpotentials, Verbot 
der Waffenherstellung, Beschränkung für den 
Schiffsbau; Dekartellisierung, Maßnahmen ge-
gen Wirtschaftsmonopole; starke Betonung 
der Landwirtschaft; Konsumgüterherstellung 
nur in Höhe des Eigenverbrauchs statthaft; 
Ausarbeitung einheitlicher Produktionspläne 
für die Besatzungszeit; Überwachung des deut-
schen Wirtschaftslebens auch hinsichtlich der 
Abrüstung, der erlaubten Ein- und Ausfuhr, 
Bildung eines Verwaltungsapparats hierfür72 ).

V. Die Gültigkeit des Potsdamer Abkommens

Die Westmächte haben wiederholt auf die Tat-
sache hingewiesen, einige (vor allem politische 
und wirtschaftliche) Grundsätze des Potsdamer 
Abkommens seien durch die seither einge-
tretene Entwicklung in Deutschland überholt. 
Das gleiche hat mehrmals die Sowjetunion 
zum Ausdruck gebracht. Nach wie vor berufen 
sich aber die Regierungen der an der Pots-

damer Konferenz beteiligten Staaten und auch 
Frankreichs auf die dort getroffene Überein-
kunft und halten sie für gültig. Die große Be-
deutung, welche die Sowjetführung gerade in 
dieser Frage dem Potsdamer Abkommen bei-
mißt, geht daraus hervor, daß es in dem bila-
teralen Freundschafts- und Beistandspakt mit 
der DDR vom 12. Juni 1964 — im Gegensatz 



zu den anderen Abmachungen der Alliier-
ten — ausdrücklich genannt wird. Immer wie-
der behauptet die sowjetische Seite, die Pots-
damer Vereinbarungen seien nur in ihrer 
früheren Besatzungszone und später in der 
DDR verwirklicht worden — nicht jedoch auf 
dem Territorium der ehemaligen drei west-
lichen Besatzungszonen bzw. seit 1949 in der 
Bundesrepublik. Daraus folgert sie, daß in 
diesem Punkt eine Vier-Mächte-Verantwor-
tung nur noch für die Bundesrepublik gelte. 
So führt die Sowjetunion in ihrer Erklärung 
vom 8. Dezember 1967 an die Bundesregierung 
aus, „daß es Pflicht aller Teilnehmerstaaten 
des Potsdamer Abkommens ist, dafür Sorge 
zu tragen, daß der Sinn und der Geist dieses 
Abkommens auf dem Territorium der BRD 
strikt eingehalten werde" 73). Und Art. 2 
Abs. II des Vertrags vom 12. Juni 1964 mit der 
DDR lautet: „Beide Seiten gehen davon aus, 
daß bis zum Abschluß eines deutschen Frie-
densvertrags die Vereinigten Staaten von 
Amerika, Großbritannien und Frankreich nach 
wie vor ihre Verantwortung für die Verwirk-
lichung der Forderungen und Verpflichtungen 
auf dem Territorium der Bundesrepublik 
Deutschland tragen, die die Regierungen der 
Vier Mächte gemeinsam im Potsdamer und in 
anderen internationalen Abkommen zur Aus-
rottung des deutschen Militarismus und Nazis-
mus und zur Verhinderung einer deutschen 
Aggression übernommen haben."
Diesen Standpunkt hat die Sowjetregierung 
in mehreren Stellungnahmen zum Angebot der 
Bundesregierung bekräftigt, zweiseitige Ge-
waltverzichts-Erklärungen auszutauschen. So 
betonte sie in ihrem Memorandum an die 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
vom 21. November 1967: „Angesichts dessen, 
daß ein deutscher Friedensvertrag nicht 
existiert, bilden die erwähnten internationalen 
Vereinbarungen, vor allem das Potsdamer 
Abkommen, das die Gültigkeit einer inter-
nationalen Grundverpflichtung für die Bundes-
republik Deutschland als einem der Rechts-
nachfolger des ehemaligen Reiches besitzt, das 
die bedingungslose Kapitulation Deutschlands 
unterzeichnet hat, weiterhin die Grundlage, 
auch die juristische, der Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und der So-
wjetunion, ebenso wie zwischen der BRD und 
den drei Westmächten." 74)
Und in ihrem Aide-memoire vom 5. Juli 1968 
an die Bundesregierung führte die Sowjet-
73) Text in: Die Politik des Gewaltverzichts, a. a. O. 
(Anm. 48), S. 23.
74) Text, ebenda, S. 11.

regierung aus, „daß die Pflichten der BRD, wie 
auch die Rechte und Pflichten der Sowjetunion 
und 
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der anderen Staaten der Antihitlerkoali-
tion, die sich aus dem Potsdamer Abkommen 
ergeben, bis zum Abschluß eines deutschen 
Friedensvertrages volle Gültigkeit haben" ).

Übergangscharakter weist ein großer Teil der 
im Abschnitt „III. Deutschland" enthaltenen 
Bestimmungen auf; dieser Abschnitt gliedert 
sich in die Teile „A. Politische Grundsätze" 
und „B. Wirtschaftliche Grundsätze". In der 
Präambel dazu wird festgestellt, daß man 
sich dieser Grundsätze „bei der Behandlung 
Deutschlands in der Anfangsperiode der Kon-
trolle bedienen muß".
Darüber, daß diese Phase der Nachkriegspoli-
tik beendet ist, sind sich alle Beteiligten und 
Betroffenen des Potsdamer Abkommens einig. 
Auch können die in den Politischen Grund-
sätzen verankerten „Ziele der Besetzung 
Deutschlands, durch welche der Kontrollrat sich 
leiten lassen soll", keine Gültigkeit mehr ha-
ben, da beide Seiten auch die Zeit der Be-
setzung Deutschlands für beendet halten. In 
der Bundesrepublik wurde die Phase der Be-
setzung durch die drei westlichen Alliierten 
mit dem am 5. Mai 1955 in Kraft getretenen 
Deutschland-Vertrag abgeschlossen. Nach Auf-
fassung der östlichen Seite ist die Periode der 
Besetzung der DDR durch die Sowjet
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s mit dem 
am 20. September 1955 geschlossenen „Vertrag 
über die Beziehungen zwischen der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken" endgültig 
beendet worden ).
Auch wenn die Sowjetunion seit 1955 nicht 
nur die im Potsdamer Abkommen vorgesehene 
„Anfangsperiode der Kontrolle", sondern auch 
die Zeit der Besetzung Deutschlands für be-
endet hält, hat sie zumeist nicht präzisiert, 
welche politischen und wirtschaftlichen Prin-
zipien der Potsdamer Übereinkunft nicht mehr 
gültig seien. Die in zeitgeschichtlichen Ana-
lysen gelegentlich anzutreffende Feststellung, 
die politischen und wirtschaftlichen Grund-
sätze des Potsdamer Abkommens seien durch 
die Beendigung der „Anfangsperiode der Kon-
trolle Deutschlands" damit auch nach sowjeti-
scher Meinung außer Kraft getreten, ist nicht 
richtig. Logischerweise müßte das zwar so 
sein, da diese Prinzipien in jenem Teil der 
Vereinbarung enthalten sind, der für die 
„Anfangsperiode der Kontrolle Deutschlands" 

75) Text, ebenda, S. 45.
76) Vgl. dazu im einzelnen J. Hacker, a. a. O. (Anm. 
25), S. 42—49; H. Brandt, a. a. O. (Anm. 21), S. 457 f.



gedacht gewesen ist. Würde die sowjetische 
Seite aber diesen Standpunkt einnehmen, dann 
begäbe sie sich der Möglichkeit, ständig an 
die Verpflichtungen der Westmächte und der 
Bundesrepublik aus dem Potsdamer Abkom-
men zu erinnern und deren Verwirklichung zu 
verlangen. Die Kritik der Sowjetunion richtet 
sich gerade gegen die Haltung der Westmächte 
im Hinblick auf die politische und wirtschaft-
liche Entwicklung ih den früheren westlichen 
Besatzungszoheh bzw. ab 1949 des Bundes-
republik.
Nur soviel ist sicher: Nach sowjetischer Auf-
fassung sind durch Erfüllung oder durch Ab-
lauf der Zeit, innerhalb deren sie verwirklicht 
werden mußten, diejenigen Bestimmungen der 
Potsdamer Übereinkunft gegenstandslos ge-
worden, die sich beziehen auf:
— die vorgesehene Bildung einer deutschen 

Zentralregierung und die vorläufige Schaf-
fung gesamtdeutscher Staatssekretariate,

— den gesamten Kontrollmechanismus und 
die Befugnisse der Besatzungsorgane,

— die Kontrolle über die gesamte Industrie-
produktion,

— die völlige Liquidierung des gesamten, zum 
damaligen Zeitpunkt vorhandenen Militär-
potentials,

— die Regelung der von Deutschland zu tra-
genden Reparationen,

— die Verurteilung der Hauptkriegsverbre-
cher, soweit ihre Verfolgung die Groß-
mächte angeht,

— die ordhungsgemä
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ße Überführung deut-
scher Bevölkerungsteile ).

Als nach wie vor gültig betrachtet die So-
wjetunion jene politischen und wirtschaft-
lichen Grundsätze des Potsdamer Abkommens, 
deren Verwirklichung zu der völligen politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Umgestal-
tung der SBZ bzw. später der DDR geführt hat. 
Diese einseitige, stark ideologisch bedingte 
Interpretation der Potsdamer Übereink
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unft 
erlaubt es der Sowjetunion, unter Hinweis auf 
die Begriffe „Demokratisierung", „Entnazifi-
zierung", „Abrüstung" und „Entmilitarisie-
rung" einen Interventionsanspruch in die 
inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik 
zu konstruieren ).

VI. Die Frage der Verwirklichung des Potsdamer Abkommens

Mit der Behauptung, die Beschlüsse von Pots-
dam seien nach 1945 nur in der sowjetisch be-
setzten Zone bzW. ab 1949 in der DDR, nicht 
aber in den ehemaligen drei westlichen Besat-
zungszonen bzw. später in der Bundesrepublik 
verwirklicht worden, verbindet die östliche 
Seite stets die Feststellung, nur die DDR, nicht 
aber die Bundesrepublik sei im Sinne der Ver-
einbarungen vom 2. August 1945 ein „fried-
licher" und „demokratischer" Staat. So heißt 
es in der Präambel des Freundschafts- und Bei-
standspaktes zwischen der Sowjetunion und 
der DDR vom 12. Juni 1964: „Die Deutsche 
Demokratische Republik und die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken haben ... in 
der übereinstimmenden Auffassung, daß der 
erste Arbeiter- und Bauernstaat in der Ge-
schichte Deutschlands — die Deutsche Demo-
kratische Republik, die die Grundsätze des 
Potsdamer Abkommens verwirklicht hat — 
. .. vereinbart.'1

Auch die Freundschafts- und Beistandsver-
träge, welche die DDR am 5. März 1967 mit 
Polen, am 17. März 1967 mit der Tschecho-
slowakischen Sozialistischen Republik und am 
7. September 1967 mit Bulgarien abgeschlossen 

hat, enthalten diese Behauptungen 79). In zahl-
reichen Stellungnahmen und Noten hat die 
Sowjetregierung die Bundesregierung beschul-
digt, das Potsdamer Abkommen verletzt zu 
haben 80 ).

77) Nachweise bei J. Hacker, ebenda. Zu dieser Pro-
blematik liegen auch neuere Stellungnahmen von 
DDR-Autoren vor. Vgl. z. B. B. Graefrath, a. a. O. 
(Anm. 47), und das „Tribüne"-Interview mit P. A. 
Steiniger, a. a. O. (Anm. 47).
78) Vgl. vor allem die Karlsbader Erklärung der 
kommunistischen und Arbeiterparteien vom 
26. April 1967. Text in: Neues Deutschland vom 
27. April 1967 und SBZ-Archiv 1967, S. 160—162; 
dazu J. Hacker, Die Karlsbader Konferenz, in: SBZ-
Archiv 1967, S. 137 ff. (139). Zu den von selten der 
DDR gesondert geltend gemachten Interventions-
„Ansprüchen" vgl. unter Kap. VI.
79) Texte der bilateralen Beistandsverträge der 
DDR in: Freundschaft, Zusammenarbeit, Beistand. 
Grundsatzverträge zwischen den sozialistischen 
Staaten, Berlin (Ost) 1968.
80) Nachweise bei J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), 
S. 50 ff.; vgl. auch das Memorandum der Sowjet-
regierung vom 21. November 1967 und das Aide-
memoire der Sowjetregierung vom 5. Juli 1968 an 
die Bundesregierung (Nachweise in Anm. 49 oben). 
Wichtig ist auch die Präambel des von sowjetischer 
Seite vorgelegten Entwurfs für einen Friedensver-
trag mit Deutschland vom 10. Januar 1959: „ ... von 
dem Bestreben geleitet, unter den bestehenden Be-



Die maßgeblichen politischen Kräfte in der 
sowjetischen Besatzungszone haben von An-
fang an die einseitige Auslegung der Pots-
damer Beschlüsse durch die Sowjetunion unter-
stützt. Man war bestrebt, die Entwicklu
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ng in 
der SBZ als konsequente Beachtung der Durch-
führung des Potsdamer Abkommens zu be-
zeichnen und zu rechtfertigen. Aufschlußreich 
sind manche Ausführungen vor allem deshalb, 
weil sie krampfhaft versuchen, die von der 
Besatzungsmacht eingeleiteten Maßnahmen 
zur völligen Umgestaltung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Ordnung mit der 
Potsdamer Übereinkunft in Einklang zu brin-
gen ).

Auch in offiziellen Veröffentlichungen der 
jüngsten Zeit wird immer wieder diese Be-
hauptung aufgestellt. So heißt es in der „Er-
klärung des Staatsrates der Deutschen Demo-
kratischen Republik zur Verwirklichung der 
Grundsätze des demokratischen Völkerrechts 
der Deutschen Demokratischen Republik nach 
der Zerschlagung des Hitlerfaschismus durch 
die Sowjetunion und die anderen Staaten der 
Antihitlerkoalition" vom 29. April 1970: „Wer-
den und Sein der Deutschen Demokratischen 
Republik sind konsequente Anwendung und 
Durchführung der Prinzipien des demokrati-
schen Völkerrechts unserer Zeit. Die Deutsche 
Demokratische Republik entstand als Antwort 
auf die unter Bruch des Potsdamer Abkommens 
vollzogene Abspaltung der drei Westzonen 
vom deutschen Nationalverband. Ihre Grün-
dung als antifaschistisch-demokratischer Staat 
war nicht nur Erfüllung des Vermächtnisses 
der deutschen Antifaschisten, sondern zugleich 
Ausdruck der Verwirklichung der völkerrecht-*

dingungen die grundlegenden Bestimmungen, die 
in den Dokumenten der Anti-Hitler-Koalition und 
besonders im Potsdamer Abkommen enthalten 
sind, zu verwirklichen ..Text in: Europa-Archiv
1959, S. D 22. In der Begleitnote an die Regierung 
der DDR zum Friedensvertragsentwurf vom 10. Ja-
nuar 1959 führte die Sowjetregierung aus: „Die 
Sowjetregierung geht davon aus, daß der Friedens-
vertrag für die Deutsche Demokratische Republik 
eine Registrierung und eine völkerrechtliche Be-
stätigung dessen sein wird, was auf Grund der 
konsequenten Durchführung der Prinzipien des 
Potsdamer Abkommens erreicht und errungen 
wurde." Text in: Europa-Archiv 1959, S. D 34.
81) Vgl. die Nachweise bei J. Hacker, ebenda, S. 
53—58; eine knappe Zusammenfassung der DDR-
Argumente enthält das „Memorandum des Außen-
ministeriums der DDR zum Antrag auf Mitgliedschaft 
in der Organisation der Vereinten Nationen" vom 
28. Februar 1966, Text in: Neues Deutschland vom 
14. März 1966 und Europa-Archiv 1966, S. D 190 bis 
196 (191 ff.).

liehen Verpflichtungen des Potsdamer Abkom-
mens .. . Die Gründung der BRD war ein 
Bruch des Potsdamer Abkommens. Ihre Politik, 
die sie bisher betreibt, trägt den Stempel per-
manenter Verletzungen des Völkerrechts. Aus 
Furcht vor den im Potsdamer Abkommen ge-
forderten antifaschistisch-demokratischen Um-
gestaltungen, für die breite Kreise der west-
deutschen Bevölkerung entschieden eintraten, 
spaltete das westdeutsche Monopolkapital mit 
Unterstützung der imperialistischen West-
mächte — sekundiert von rechten Führern der 
SPD — die Westzonen vom deutschen Natio-
nalverband ab .. . Unter Bruch des Potsdamer 
Abkommens wurde die Remilitarisierung 
durchgeführt und die BRD gegen den Willen 
ihrer Bevölkerung in den aggressiven NATO-
Pakt ei 82nbezogen." )

In den „Thesen zum 25. Jahrestag der Be-
freiung des deutschen Volkes vom Faschis-
mus", welche die Abteilung Propaganda des 
Zentralkomitees der SED Ende März 1970 
herausgegeben hat, wird festgestellt: „Die 
Festlegungen des Potsdamer Abkommens für 
eine konsequente Entnazifizierung, Entmilita-
risierung und Demokratisierung, für die Zu-
rückdrängung der Monopole und Konzerne, 
die sofortige Beseitigung der übermäßigen 
Konzentration ihrer wirtschaftlichen Macht 
und die Bestrafung der Kriegsschuldigen und 
Kriegsverbrecher zielten auf eine grund-
legende demokratische Erneuerung des ge-
samten politischen und gesellschaftlichen Le-
bens in Deutschland hin . . . Die Festlegungen 
des Potsdamer Abkommens stimmten mit den 
Forderungen und Aufgaben überein, die fast 
zwei Monate früher im Aufruf des Zentral-
komitees der KPD vom 11. Juni 1945 sowie in 
den Gründungsaufrufen des Zentralausschus-
ses der SPD in Berlin und des Blocks der 
antifaschistisch-demokratischen Parteien ent-
halten waren . . . Die demokratischen Kräfte 
des deutschen Volkes betrachteten daher das 
Potsdamer Abkommen nicht nur als eine le-
gitime Verpflichtung, die sich aus dem mit 
so vielen Opfern erkämpften Sieg über den 
Faschismus ergab, sondern auch als völker-
rechtliche Unterstützung für den Kampf um

82) Text in: Neues Deutschland vom 4. Mai 1970; 
vgl. auch den „Aufruf des Nationalrates der Natio-
nalen Front des demokratischen Deutschland zum 
25. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus", 
Text in: Neues Deutschland vom 28. April 1970. 



ein antifaschistisch-demokratis
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ches Deutsch-
land." )
Bei seinem zweiten Treffen mit Bundeskanzler 
Willy Brandt am 21. Mai 1970 in Kassel legte 
der Vorsitzende des DDR-Ministerrats, Willi 
Stoph, besonderen Wert auf die Feststellung, 
daß in der Bundesrepublik die grundlegenden 
Bestimmungen 
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des Potsdamer Abkommens bis 
heute nicht erfüllt worden seien: „Insofern 
haben die Hauptmächte der Antihitlerkoalition 
nach wie vor Rechte und Pflichten für die Ver-
wirklichung des Potsdamer Abkommens in der 
BRD." )

Die Behauptung, nur in der SBZ bzw. später 
in DDR, nicht jedoch in den früheren drei 
westlichen Besatzungszonen bzw. seit 1949 in 
der Bundesrepublik seien die Potsdamer Be-
schlüsse verwirklicht worden, dient auch der 
SED-Führung dazu, einen Interventions-
Anspruch in die inneren Angelegenheiten 
der Bundesrepublik zu erheben. Der mittel-
deutschen Völkerrechtslehre fällt es dabei 
besonders schwer, diesen „Anspruch" ju-
ristisch zu begründen. Einerseits wird mit 
Recht gesagt, daß Prinzip der Nichteinmischung 
gehöre zu den wichtigsten Grundlagen des 
Völkerrechts; alle Staaten seien an diesen 
Grundsatz gebunden. Fixiert wurde dieses 
Prinzip in Art. 2 Ziffer 7 der UN-Charta. Be-
sonderen Wert legen die DDR-Autoren auf 
die Feststellung, daß diese in der UN-Satzung 
verankerten Grundsätze auch für Nichtmit-
glieder der Weltorganisation, also für die 
Bundesrepublik und die DDR gälten. Unab-
hängig davon, ob ein Staat Mitglied der Ver-
einten Nationen ist oder nicht, sei er ver-
pflichtet, diese Grundprinzipien einzuhalten. 
Immer wieder hat die DDR-Regierung be-
teuert, sie fühle sich an die UN-Charta ge-
bunden. Aufgrund dieser klaren Aussagen der 
mitteldeutschen Völkerrechtslehre und offi-
ziellen Seiten sollte eigentlich kein Zweifel 
darüber bestehen, daß kein Staat ein Recht 
beanspruchen kann, sich in die inneren An-
gelegenheiten der Bundesrepublik einzu-
mischen. Andererseits meint die DDR, die Bun-
desrepublik in dieser Beziehung unter ein 
Ausnahmerecht stellen zu dürfen. So verlangte 

beispielsweise bereits 1963 der bekannte 
Völkerrechtler Gregor Schirmer von der 
Bundesrepublik, den „völkerrechtsgemäßen 
Zustand herzustellen", das heißt, sich zu einem 
rechtmäßigen deutschen Staat zu entwickeln. 
Die DDR sei befugt, „diese Veränderungen des 
politischen Regimes des Westzonenstaates zu 
verlangen, ohne sich dem Vorwurf einer Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten der 
Bundesrepublik auszusetzen" 85).

83) Text der Erklärung in: Bulletin des Presse- und 
Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 71 
vom 23. Mai 1970, S. 683—687 (684); vgl. auch den 
von A. Norden gegebenen Bericht des Politbüros
an die 13. Tagung des Zentralkomitees der SED, 
Text in: Neues Deutschland vom 15. Juni 1970, S.
3—8 (6).
84) Text in: Neues Deutschland vom 31. März 1970.

Inzwischen ist diese These weiterentwickelt 
worden. So erklärte SED-Chef Walter Ulbricht 
in seiner Neujahrsbotschaft am 31. Dezember 
1967, daß es zu den „Pflichten beider deut-
scher Staaten und ihrer Bürger" gehöre, 
„Militarismus und Nazismus auszuschalten 
und die Vormachtstellung des Monopol-
kapitals zu brechen
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". Das sei bisher nur in der 
DDR geschehen. In der „westdeutschen Bun-
desrepublik" stehe die Erfüllung dieser Pflich-
ten noch aus. „Die Deutsche Demokratische 
Republik und ihre Bürger anerkennen ihre 
völkerrechtliche Verpflichtung, den fried-
liebenden und demokratischen Kräften der 
westdeutschen Bundesrepublik bei der Er-
füllung der genannten vom Potsdamer Ab-
kommen gestellten Aufgaben politisch und 
moralisch zu helfen." )

Günter Kertzscher, der die von offizieller Seite 
entwickelten Vorstellungen vor allem in der 
Deutschland-Frage im „Neuen Deutschland" 
zu kommentieren pflegt, stellte dazu fest, auch 
zwischen den beiden deutschen Staaten gelte 
das Prinzip der Nichteinmischung. Es sei aber 
keine Einmischung, „wenn wir den friedlieben-
den, demokratischen Kräften Westdeutsch-
lands politisch und moralisch helfen, die Auf-
gaben aus dem Potsdamer Abkommen zu er-
füllen .. . Das ist . .. für uns eine völkerrecht-
liche Verpflichtung, die uns aus dem Pots-
damer Abkommen noch bleibt, nachdem wir in 
der DDR seine Grundsätze gewissenhaft ver-
wirklicht haben" 87 ). Auch der bekannte Staats-
und Völkerrechtler Joachim Peck meint, daß es 
„gegenüber der Remilitarisierung und Neo-

85) G. Schirmer, Zur Völkerrechtssubjektivität der 
Staaten und zum Problem ihrer völkerrechtlichen 
Rechtmäßigkeit, in: Staat und Recht 1963, S. 647 
bis 663 (660 f.).
86) Text der Rede in: Neues Deutschland vom 
1. Januar 1968 und SBZ-Archiv 1968, S. 28 ff. (30).
87) G. Kertzscher, Das Potsdamer Abkommen ak-
tueller denn je, in: Neues Deutschland vom 3. Ja-
nuar 1968.



faschisierung Westdeutsch
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lands" keine „soge-
nannte Nichteinmischung" geben könne ) .
Die Unzulässigkeit dieser Argumentation, wie 
sie von östlicher Seite immer wieder vorge-
tragen wird, liegt auf der Hand. Es wird unter-
stellt, daß die im Potsdamer Abkommen ent-
haltenen zentralen Begriffe nur eine eindeutige 
Auslegung zuließen. Kennzeichnend für alle 
Stellungnahmen der Sowjetunion und der 
DDR ist, daß sie bisher jeder Diskussion über 
die Deutung der im Potsdamer Abkommen 
verwandten Begriffe ausgewichen sind und 
ihre Thesen immer apodiktisch vorgetragen 
haben. Es geht vor allem um die Interpreta-
tion der Begriffe „demokratisch" und „fried-
lich", mit denen man im Westen andere Vor-
stel

90

lungen als im Osten verbindet 89). Fest-
zuhalten bleibt, daß wenigstens einige promi-
nente sowjetische, polnische und mitteldeutsche 
Völkerrechtler — wie Tunkin, Klafkowski und 
Herbert Kröger — konzedieren, daß die Mei-
nungen über die Bedeutung des Begriffs „De-
mokratie" in West und Ost divergieren ).

Zuerst müßte also geprüft werden, welche 
Vorstellungen die an der Potsdamer Konferenz 
beteiligten Mächte mit den von ihnen ge-
brauchten Begriffen verbunden haben. Doch 
läßt sich weder die Sowjetunion noch die DDR 
auf eine solche Diskussion ein. Daran zeigt 
sich allein, wie unglaubwürdig diese Argumen-
tation ist: Während sich die DDR jede Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten ver-
bietet, will sie umgekehrt das Interventions-
verbot gegenüber der Bundesrepublik nicht 
gelten lassen.
Doch scheinen sich zumindest einige mittel-
deutsche Völkerrechtler bewußt zu sein, wie 
sehr sich ihre Argumentation von der juristi-
schen Ebene entfernt hat. Beispielsweise meint *

88) „Angeklagt: Der Bonner Revanchismus — Fra-
gen und Antworten auf der internationalen Presse-
konferenz in Berlin", in: Neues Deutschland vom 
2G. Dezember 1967. Der gleiche Gesichtspunkt — 
nur die DDR, nicht aber die Bundesrepublik habe
aie Potsdamer Beschlüsse realisiert — dient DDR-
Autoren avda dazu, ein „Recht“ der DDR auf völ-
kerrechtliche Anerkennung und auf Mitgliedschaft 
in den Vereinten Nationen zu begründen. Vgl. dazu 
mit Nachweisen J. Hacker, Der „Anspruch" der 
DDR auf völkerrechtliche Anerkennung. Ein Bei-
trag zur Lage der Völkerrechts-Wissenschaft in der 
SBZ, in: Recht in Ost und West 1968, S. 37—50; 
ders.: Zwei deutsche Staaten in der UNO?, in: Ver-
einte Nationen 1967, S. 54—61.
89) Vgl. dazu A. Riklin, a. a. O. (Anm. 10), S. 259 ff.; 
W. Grewe, a. a. O. (Anm. 27), S. 269; H. Brandt, 
a. a. O. (Anm. 21), S. 464 f.; J. Hacker, a. a. O. (Anm. 
25), S. 13—19, 53—58.
90) Nachweise bei J. Hacker, ebenda, S. 16—19.

Alexander Martin, der die Einmischung der 
DDR in „innere Bonner Verhältnisse" als 
„nationale und völkerrechtliche Pflicht" apo-
strophiert, ein wenig beschwichtigend: „Dabei 
stellen wir nicht die Forderung nac
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h einer so-
zialistischen Umgestaltung in Westdeutschland 
(denn das ist in der Tat eine innere Angelegen-
heit, die nur von der westdeutschen Arbeiter-
klasse selbst gelöst werden kann), sondern 
eine Umgestaltung im Sinne des Potsdamer 
Abkommens, die das Entstehen eines neuen 
Kriegsherdes ausschließt und die Frage: Kapi-
talismus oder Sozialismus offen läßt." )

In den Stellungnahmen der Sowjetunion und 
der DDR zur Potsdamer Übereinkunft wird ver-
ständlicherweise immer verschwiegen, daß die 
Sowjetunion schon bald nach Abschluß der 
Potsdamer Konferenz einige wichtige Bestim-
mungen der Übereinkunft verletzt hat. Ob-
wohl das Potsdamer Abkommen eine „völli
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ge 
Abrüstung und Entmilitarisierung Deutsch-
lands" vorgesehen hat, begann die sowjetische 
Besatzungsmacht sehr viel früher als die west-
lichen Alliierten mit der Aufrüstung ihrer 
Zone; bereits 1946 leitete sie die Remilitari-
sierung der SBZ ein ). Ebenso verstieß die 
Zwangsfusion von KPD und SPD zur SED im 
April 1946 gegen die Potsdamer Beschlüsse.

Im Gegensatz zur Besatzungspolitik der drei 
Westmächte war die sowjetische Besatzungs-
politik nicht auf eine Wiederherstellung der 
durch das nationalsozialistische Regime ge-
störten Friedensordnung, sondern auf einen 
revolutionären Umsturz der Verhältnisse in 
der SBZ gerichtet.
Durch die Verweigerung der in Potsdam postu-
lierten Wirtschaftseinheit Deutschlands, durch 
die Entnahmen aus der laufenden Produktion 
und durch die überhöhten Reparationsforde-
rungen von der SBZ verletzte die Sowjetunion 
wichtige wirtschaftliche Bestimmungen der 
Potsdamer Übereinkunft. Ohne das Ergebnis 
der Potsdamer Konferenz abzuwarten, hatte 
die Sowjetunion die erste Spaltung Deutsch-
lands bereits vollzogen. Schon unmittelbar 
nach dem Treffen der „Großen Drei" in Jalta

91) A. Martin, Was sind innere Angelegenheiten 
der Bundesrepublik?, in: Deutsche Außenpolitik 
1968, H. 9; nachgedruckt in: Deutschland-Archiv 
1968, S. 872—878 (878).
92) Mißverständlich E. Menzel, a. a. O. (Anm. 32), 
S. 21: „Die Abrüstung wurde zunächst völlig durch-
geführt, dann erfolgte auf Verlangen der West-
mächte sowie im anderen Teil Deutschlands auf 
Verlangen der Sowjetunion die Wiederaufrüstung." 
Vgl. dazu auch J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), S. 29 f., 
109 ff.; A. Riklin, a. a. O. (Anm. 10), S. 172 f.



(4. bis 11. Februar 1945) übertrag sie die Ge-
bietshoheit über die deutschen Ostgebiete mit 
Ausnahme des in sowjetischer Hand verblei-
benden nördlichen Ostpreußens (einschließlich 
des Memellandes) auf die Polnische Proviso-
rische Regierung. Stalin hat entgegen allen 
Entschlüssen und Abmachungen in Ostdeutsch-

land allein entschieden und einen Status für 
deutsche Gebiete geschaffen, der nicht vor-
gesehen gewesen ist. Als die Delegationen der 
Vereinigten Staaten und Großbritanniens im 
Juli 1945 in Potsdam eintrafen, fanden sie 
hinsichtlich der Gebiete ostwärts von Oder 
und Neiße bereits vollendete Tatsachen vor93 ).

93) Vgl. dazu vor allem W. Wagner, Die Entste-
hung der Oder-Neiße-Linie in den diplomatischen 
Verhandlungen während des zweiten Weltkrieges, 
Stuttgart 19643; über die völkerrechtliche Problema-
tik ist soeben eine neue umfangreiche Schrift er-
schienen: Siegrid Krülle, Die völkerrechtlichen 
Aspekte des Oder-Neiße-Problems, Berlin 1970.
94) Vgl. dazu J. A. Frowein, Deutschland-Vertrag, 
in: Staatslexikon, Bd. 9, 1. Ergänzungsband, Frei-
burg 19692, Sp. 577 ff. (580).
95) Text bei D. Rauschning, a. a. O. (Anm. 3), 
S. 236 f. (236).

96) Text in: Dokumente zur Außenpolitik der Re-
gierung der Deutschen Demokratischen Republik, 
Bd. II, Berlin (Ost) 1955, S. 314.
97) Text bei D. Rauschning, a. a. O. (Anm. 3), S. 
239 ff. (240). So ist G. Wettigs Behauptung unver-
ständlich, im Vertrag vom 20. September 1955 fehle 
„jeder Hinweis auf das Potsdamer Abkommen". 
Vgl. G. Wettig, Der Wandel in der sowjetischen 
Stellung zum Potsdamer Abkommen in den Fra-
gen der deutschen politischen Entscheidungsfreiheit 
(1945—1967). Berichte des Bundesinstituts für ost-
wissenschaftliche und internationale Studien, Köln 
1967, Nr. 70, S. 19.

VII. Die Deutschland-Rechte und -Vorbehalte 
der drei Westmächte und der Sowjetunion

In der Berliner Vier-Mächte-„Erklärung in 
Anbetracht der Niederlage Deutschlands und 
der Übernahme der obersten Regierungs-
gewalt hinsichtlich Deutschlands" vom 5. Juni 
1945 haben Frankreich, Großbritannien, die 
Vereinigten Staaten und die Sowjetunion „die 
oberste Regierungsgewalt in Deutschland" 
übernommen. Dadurch ist eine gemeinsame 
Verantwortung dieser vier Mächte für Ge-
samtdeutschland entstanden, die auch durch 
spätere Rechtshandlungen dieser Mächte nicht 
aufgehoben worden ist. Dies folgt aus den 
vertraglichen Abmachungen, welche die drei 
westlichen Alliierten mit der Bundesrepublik 
und die Sowjetunion mit der DDR getroffen 
haben. Die darin statuierten Vorbehaltsrechte 
beruhen auf dem Vier-Mächte-Verhältnis, das 
1945 zwischen den Westmächten und der 
Sowjetunion bei der Besetzung des Deutschen 
Reiches begründet wurde. Entgegen einer zu-
weilen geäußerten Ansicht gehen die Rechte 
der vier Mächte in bezug auf Deutschland als 
Ganzes daher nach wie vor auf originäre 
Besatzungsgewalt zurück94 ).
Die Sowjetunion war seit der Konstituierung 
der DDR am 7. Oktober 1949 darauf bedacht, 
in allen Abkommen mit Ost-Berlin über die 
„Liquidierung des sowjetischen Besatzungs-
regimes" ihre Gesamtdeutschland betreffenden 
Vorbehaltsrechte beizubehalten. Sie möchte 
sich nicht restlos des Rechts auf Mitsprache 
in deutschen Angelegenheiten begeben. Eine 
große Rolle spielt dabei für die Sowjetunion 

auch die sich aus dem Rechtsstatus Berlins er-
gebenden Fragen. In wichtigen bilateralen 
Abmachungen mit der DDR und in anderen 
Erklärungen bediente sie sich der Formel 
„Deutschland als Ganzes".
So heißt es beispielsweise in der „Erklärung 
der Sowjetregierung über die Herstellung der 
vollen Souveränität der Deutschen Demokra-
tischen Republik" vom 25. März 1954, daß die 
UdSSR in der DDR die Funktionen behält, 
„die .. . sich aus den Verpflichtungen ergeben, 
die der UdSSR aus dem Vier-Mächte-
Abkommen erwachsen" 95).  Aufschlußreich ist 
auch der Erlaß des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der UdSSR über die Beendigung des 
Kriegszustandes zwischen de
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r Sowjetunion 
und Deutschland vom 25. Januar 1955: „Die 
Verkündung der Beendigung des Kriegs-
zustandes mit Deutschland ... berührt nicht 
die Rechte und Pflichten der Sowjetunion, die 
sich aus den bestehenden, Deutschland als 
Ganzes betreffenden internationalen Abkom-
men der vier Mächte ergeben.“ )
In dem am 20. September 1955 geschlossenen 
„Vertrag über die Beziehungen zwischen der 
Deutschen Demokratischen Republik und der 
Union der Sowjetrepubliken" wird in der Prä-
ambel von der „Berücksichtigung der Ver-
pflichtungen" gesprochen, die die Deutsche 
Demokratische Republik und die Sowjetunion 
gemäß den internationalen Abkommen, die 
Deutschland als Ganzes betreffen, haben97 ). 



In mitteldeutschen Publikationen wird immer 
wieder behauptet, daß der DDR mit diesem 
Abkommen endgültig die Souveränität ver-
liehen worden sei, obwohl sie durch die in 
der Präambel von der Sowjetunion vorbehal-
tenen Rechte eingeschränkt wird. Bezeichnend 
ist, daß die meisten Autoren der DDR, die sich 
mit dieser Frage befaßt haben, die Präambel 
des Vertrags vom 20. September 1955 nicht zu 
dessen Auslegung heranziehen.

Gleichzeitig beschloß die Regierung der So-
wjetunion am 20. September 1955, die „Hohe 
Kommission der UdSSR in Deutschland" auf-
zulösen. In dem Beschluß heißt es: „Dem Bot-
schafter der UdSSR in der Deutschen Demo-
kratischen Republik sind die Funktionen der 
Aufrechterhaltung d
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er entsprechenden Ver-
bindungen zu den Vertretern der USA, Groß-
britanniens und Frankreichs in der Deutschen 
Bundesrepublik, die sich aus den Beschlüssen 
der vier Mächte über Gesamtdeutschland er-
geben, übertragen worden . . . Die Außerkraft-
setzung der erwähnten Verordnungen des 
Kontrollrates auf dem Gebiet der Deutschen 
Demokratischen Republik berührt nicht die 
Rechte und Verpflichtungen der Sowjetunion 
gegenüber Gesamtdeutschland, die sich aus 
den entsprechenden Beschlüssen der vier 
Mächte ergeben." )

In allen erwähnten bilateralen Abmachungen 
zwischen der Sowjetunion und der DDR mußte 
Ost-Berlin erklären, daß es die Verpflichtun-
gen einhalten werde, die aus den gemeinsa-
men Beschlüssen der Alliierten resultieren 99 ).

98) Text bei D. Rauschning, ebenda, S. 244.
99) Nachweise bei J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), 
S. 46—49.

Noch unpräziser sind die Rechte umschrieben, 
die sich die Sowjetunion im Vertrag vom 
12. Juni 1964 mit der DDR vorbehalten hat. 
Darin bleibt die einschränkende Formel 
„Deutschland als Ganzes" unerwähnt. Art. 9 
lautet: „Dieser Vertrag berührt nicht Rechte 
und Pflichten der beiden Seiten aus geltenden 
zweiseitigen und anderen internationalen Ab-
kommen einschließlich des Potsdamer Abkom-
mens." Auffällig ist die starke Herausstellung 
der Potsdamer Übereinkunft. Zwar baut dieser 
Pakt auf der von den Sowjets seit 1955 ver-
tretenen Zwei-Staaten-Theorie auf, doch 
scheint die Sowjetunion diese These sozusagen 
im Rahmen der Vier-Mächte-Abkommen aus 
den Jahren 1944/45 zu sehen, nämlich soweit *

diese ihr erlauben, noch zu Gesamtdeutschland 
etwas zu sagen 100 ).
Auch wenn in Art. 9 des Beistandspakts vom 
12. Juni 1964 die „internationalen Abkommen" 
nicht ausdrücklich aufgezählt werden, steht 
fest, daß damit vornehmlich die auf den Drei-
Mächte-Abmachungen vom 12. September und 
14. November 1944 basierenden Berliner Er-
klärungen der vier Mächte vom 5. Juni 1945 
gemeint sind.
Daß die UdSSR an ihren Rechten, die „Deutsch-
land als Ganzes" betreffen, auch weiterhin 
festhält, geht aus einigen aufschlußreichen 
Erklärungen der jüngsten Zeit hervor. So 
stellte die in Moskau erscheinende Zeitschrift 
„Internationales Leben" dazu am 8. Januar 
1970 fest: „Man darf nicht vergessen, daß 
die Frage der friedlichen Regelung der 
Deutschland- und Berlin-Frage ausschließlich 
in der Kompetenz der vier Unterzeichner des 
Potsdamer Abkommens liegt." Und die 
„Prawda" führte am 18. Januar aus: „Es ist 
gut bekannt, daß das deutsche Problem, das 
mit der Nachkriegsentwicklung verbunden ist, 
für die die Siegermächte über das Hitler-Reich 
die Hauptverantwortung tragen, eine beson-
dere Frage ist." Beide Stellungnahmen sind 
deshalb so interessant, weil sie der von der 
Sowjetunion in den Jahren zuvor eingenom-
menen Haltung widersprechen.
Die Sowjetunion hat die Vier-Mächte-Verant-
wortung für die Wiederherstellung der staat-
lichen Einheit Deutschlands bis 1955 aner-
kannt und in zahlreichen Stellungnahmen 
zum Ausdruck gebracht. Einen entscheidenden 
Kurswechsel vollzog sie erst im Jahre 1955, 
als sie sich — unter Berufung auf die These 
von den zwei deutschen Staaten — entschloß, 
nicht mehr auf staatsrechtlicher, sondern auf 
völkerrechtlicher Ebene zu argumentieren. 
Seit der Genfer Gipfelkonferenz vom Juli 1955 
bestreitet die Sowjetführung die zuvor von ihr 
bejahte Mitverantwortung für die Wiederver-
einigung Deutschlands. Seitdem behauptet sie, 
diese Frage sei eine Angelegenheit der Deut-

100) Vgl. dazu A. Albano-Müller, a. a. O. (Anm. 32), 
S. 76 f. Der Pakt vom 12. Juni 1964 ersetzt nicht den 
Vertrag derselben Parteien vom 20. September 
1955, sondern setzt ihn vielmehr voraus. Die erste 
These vertritt H. H. Mahnke, Die Deutschland-
Frage im Lichte des polnisch-sowjetischen Bei-
standspaktes vom 8. April 1965, in: Europa-Archiv 
1965, S. 591—600 (592), im Widerspruch zu seiner 
eigenen Äußerung in seinem Aufsatz: Der Bei-
standspakt zwischen der Sowjetunion und der DDR 
vom 12. Juni 1964, in: Europa-Archiv 1964, S. 503 
bis 512 (510). Vgl. auch A. Albano-Müller, ebenda, 
S. 77, Anm. 102.



sehen selbst, mit der sich die vier Mächte nicht 
mehr zu befassen hätten. Fortan war die So-
wjetregierung nur noch bereit, das Deutsch-
land-Problem im Rahmen einer Konferenz über 
den Abschluß eines Friedensvertrags abschlie-
ßend zu erörtern, dabei indessen die Modalitä-
ten einer möglichen Annäherung beider Teile 
Deutschlands nicht 101 mehr zu diskutieren ).  
Aus den jüngsten offiziellen sowjetischen 
Äußerungen geht hervor, daß sich die Sowjet-
führung offensichtlich gegenwärtig nicht dar-
auf beschränken will, sich nur noch für den 
Abschluß eines Friedensvertrags mit Deutsch-
land mitverantwortlich zu fühlen. Eine wich-
tige Rolle dürften bei diesen Überlegungen 
die derzeitigen Vier-Mächte-Verhandlungen 
über den Status Berlins ebenso spielen wie der 
geplante Abschluß eines zweiseitigen Vertrags 
über den Gewaltverzicht mit der Bundes-
republik.
Es kann nicht überraschen, daß die gewandelte 
Einstellung der Sowjetunion zur Vier-Mächte-
Verantwortung für Deutschland in Ost-Berlin 
bisher auf keine Gegenliebe gestoßen ist. Auf 
der internationalen Pressekonferenz am 19. 
Januar 1970 wurde SED-Chef Ulbricht gefragt: 
„Im Gegensatz zur Regierung der Bundesrepu-
blick, die in ihrer Politik eine Viermächtekon-
trolle in allen Fragen, die Deutschland als 
Ganzes betreffen, berücksichtigt bzw. zu be-
rücksichtigen behauptet, spricht die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik nie-
mals von einer solchen Viermächteverantwor-
tung. Wie stehen Sie dazu?" Ulbricht antwor-
tete: „Wann ist der Alliierte Kontrollrat ge-
storben? Das war noch in der zweiten Hälfte 
der vierziger Jahre: Seither gibt es — über uns 
jedenfalls — keine Viermächteverantwortung 
. . . Was die Hauptstadt der DDR, Berlin, be-
trifft, so steht sie natürlich ebenfalls nicht

101) Die Genfer Direktive der Regierungschefs der 
vier Mächte an die Außenminister vom 23. Juli 
1955 bildet das bisher letzte Vier-Mächte-Doku-
ment, in dem die Regierungen dieser Staaten ge-
meinsam ihre Verantwortung für die Wiederher-
stellung der staatlichen Einheit Deutschlands ver-
ankert haben: „In Anerkennung ihrer gemeinsamen 
Verantwortung für die Regelung der deutschen 
Frage und die Wiedervereinigung Deutsch-
lands . . .". Text bei E. Jäckel (Hrsg.), Die deut-
sche Frage 1952—1956. Notenwechsel und Konfe-
renzdokumente der vier Mächte, Frankfurt/M.-Ber-
lin 1957, S. 116. Vgl. dazu M. Rexin, Konföderation 
und Wiedervereinigung. Grundzüge der sowjeti-
schen Deutschlandpolitik seit der Genfer Gipfel-
konferenz 1955, in: SBZ-Archiv 1959, S. 146—150 
(146 f.); J. Hacker, a. a. O. (Anm. 25), S. 59—69; 
H. R. Külz, a. a. O. (Anm. 9), S. 60, wertet die Gen-
fer Direktive so: „Hier war wirklich ein Ansatz, ein 
neuer Anfang für die vielgerühmte Viermächtever-
antwortung zu suchen." 

unter irgendeiner Viermächtekontrolle. Im 
übrigen hat sich bei uns auch noch kein Ver-
treter einer Viermächtekontrolle gemeldet. 
Wir können wirklich sa
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gen: Wir haben gar 
nichts mit der ganzen Sache zu tun. Wir sind 
ein souveräner Staat, und die Hauptstadt un-
seres souveränen Staates, der Deutschen 
Demokratischen Republik, ist Berlin. So steht 
es in der Verfassung. Das gilt, und weiter 
nichts." )
Bei dem Erfurter Treffen mit Bundeskanzler 
Willy Brandt am 19. März 1970 bezeichnete 
DDR-Ministerpräsident Willi Stoph „die in der 
Bundesrepublik verbreitete These von einer 
Vier-Mächte-Verantwortunng .. . für die DDR 
und ihre Hauptstadt Berlin" als „unhaltbar". 
Die DDR unterstehe weder einer Vier- noch 
einer Drei-Mächte-Zuständigkeit 103).  Und 
Gerhard Kegel, der unter dem Pseudonym 
G. R. Hardtke die deutschlandpolitischen Vor-
stellungen der DDR in der Ost-„Berliner Zei-
tung" zu kommentieren pflegt, behauptet, daß 
es — „was die Deutsche Demokratische Re-
publik und ihre Hauptstadt Berlin betrifft — 
niemals eine Viermächteverantwortung gege-
ben" 104 ) habe. Aufschlußreich ist jedoch seine 
ergänzende Bemerkung: „Gewisse kleinere 
Restbestände aus Regelungen der Besatzungs-
mächte in den ersten Nachkriegsjahren, die an 
sich ihre Rechtsgrundlage ebenfalls verloren 
haben und heute einen anachronistischen 
Charakter tragen, können an diesen grund-
legenden Feststellungen nichts ändern." Wäh-
rend sich Ulbricht auf der internationalen Pres-
sekonferenz auf die Feststellung beschränkte, 
„eine andere Frage" sei es „mit West-Berlin", 
meint Kegel, nur für West-Berlin bestehe eine 
Vier-Mächte-Verantwortung. Diese These steht 
in diametralem Widerspruch zu dem nach wie 
vor geltenden Vier-Mächte-Status für ganz 
Berlin, an dem die drei Westmächte auch in 
ihren derzeitigen Gesprächen mit der Sowjet-
union festhalten. Damit haben sie das Recht 
auf ihrer Seite.
Der Vertrag zwischen der Sowjetunion und 
der DDR vom 20. September 1955 bildet das 
östliche Gegenstück zu dem am 5. Mai 1955 in 
Kraft getretenen Deutschland-Vertrag. Darin

102) Vgl. „Walter Ulbricht beantwortet Fragen der 
Journalisten" und: „Weitere Antworten auf Fra-
gen von Journalisten", in: Neues Deutschland vom 
20. und 22. Januar 1970 und Deutschland-Archiv 
1970, H. 2, S. 192.
103) Text der Erklärung in: Neues Deutschland vom 
20. März 1970 und Deutschland-Archiv 1970, H. 5, 
S. 511.
104) G. R. Hardtke, Berlin ist die Hauptstadt der 
souveränen DDR, in: Berliner Zeitung vom 25. März 
1970.



verzichteten die drei Westmächte auf ihre Be-
satzungsgewalt in ihren früheren Besatzungs-
zonen Deutschlands. Im Gegensatz zur so-
wjetischen Seite haben sie ihre Vorbehalts-
rechte präzisiert. In der Erklärung der Sowjet-
regierung vom 25. März 1954 ist von „Vier-
mächteabkommen", im Vertrag vom 20. Sep-
tember 1955 von „internationalen Abkommen" 
die Rede. Die der UdSSR aus den Abkommen 
auferlegten „Verpflichtungen" werden nicht 
definiert. Hingegen heißt es in Art. 2 Satz 1 
des „Vertrags über die Beziehungen zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und den drei 
Mächten (Deutschland-Vertrag)": „Im Hinblick 
auf die internationale Lage, die bisher die 
Wiedervereinigung Deutschlands und den Ab-
schluß eines Friedensvertrag
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es verhindert hat, 
behalten die drei Mächte die bisher von ihnen 
ausgeübten oder innegehabten Rechte und 
Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und 
auf Deutschland als Ganzes einschließlich der 
Wiedervereinigung Deutschlands und einer 
friedensvertraglichen Regelung." )

105) Text des Deutschland-Vertrags bei D. Rausch-
ning, a. a. O. (Anm. 3), S. 133—137 (134); vgl. daü 
auch W. Grewe, a. a. O. (Anm. 27), S. 129; D. Blu-
menwitz, Die Grundlagen eines Friedensvertrages 
mit Deutschland. Ein völkerrechtlicher Beitrag zur 
künftigen Deutschlandpolitik, Berlin 1966, S. 110 f.; 
A. Albano-Müller, a. a. O. (Anm. 32), S. 86.
Im völkerrechtlichen Schrifttum der DDR sind die 
Vorbehaltsrechte der drei Westmächte heftig kriti-
siert worden. Vgl. z. B. H. Kröger, Die Verantwor-
tung der Westmächte auf Grund des Potsdamer Ab-
kommens, in: Deutsche Außenpolitik 1964, S. 1039 
bis 1048 (1040); J. Schulz, Völkerrecht und Ab-
rüstung, Berlin (Ost) 1967, S. 156; E. Oeser, Die 
Rolle der Pariser Verträge bei der Losreißung 
Westdeutschlands vom deutschen Staatsverband 
und einige grundlegende Konsequenzen für die 
Durchsetzung des Selbstbestimmungsrechts des 
deutschen Volkes, jur. Diss. Jur. Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, 1961 (Manuskript), S. 
157. Den Wiedervereinigungsvorbehalt der West-
mächte wertet sie als „glatte Interventionsklausel 
gegenüber der DDR". Vgl. dazu auch J. Hacker, Das 
Selbstbestimmungsrecht aus der Sicht der „DDR", 
in: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker in Ost-
europa und China, hrsg. v. B. Meissner, Köln 1968, 
S. 164—186 (182 ff.). In jüngster Zeit hat sich auch 
die Polemik der DDR-Führung gegen den Deutsch-
land-Vertrag wesentlich verschärft. Vgl. z. B. Stophs 
Ausführungen in Kassel (Nachweis in Anm. 84 
oben). Vgl. auch „Die Pariser Verträge dürfen völ-
kerrechtlichen Beziehungen nicht im Wege stehen", 
in: Neues Deutschland vom 27. Dezember 1969: „Die 
Pariser Verträge widersprechen den Beschlüssen 
von Potsdam und sind deshalb völkerrechtswidrig. 
Eine Abkehr von den Pariser Verträgen, eine Hin-
wendung zu den Beschlüssen von Potsdam wäre 
eine Rückkehr auf die soliden Positionen des Völ-
kerrechts." Vgl. auch „Noch einmal zu den Pariser 
Verträgen", in: Neues Deutschland vom 30. Dezem-
ber 1969.

Diese Rechte und der in Art. 7 Abs. I des 
Deutschland-Vertrags getroffene Vorbehalt 
über die endgültige Festlegung der Grenzen 
Deutschlands in einem frei vereinbarten Frie-
densvertrag sind Ausfluß der originären Be-
satzungsgewalt der Siegermächte. Auf eine 
andere Rechtsgrundlage könnten sich die drei 
Westmächte gegenüber der Sowjetunion auch 
nicht berufen, da sie an dem Deutschland-Ver-
trag nicht beteiligt ist.
Jochen Frowein schreibt dazu: „Die Fest-
legung einer gemeinsamen Politik der Wieder-
vereinigung irt Art. 7 sowie die Konsultation 
der BRD, zu der sich die drei Mächte bei Aus-
übung ihrer Vorbehaltsrechte in bezug auf 
Deutschland als Ganzes verpflichtet haben, 
schränken die Möglichkeiten der Ausübung 
der fortbestehenden Vier-Mächte-Verantwor-
tung für Deutschland für die drei Westmächte 
vertraglich ein. In einem Briefwechsel ist 
noch ausdrücklich niedergelegt, daß die 
drei Mächte den Vorbehalt nicht so aus-
legen, als erlaube er ihnen, von ihren der BRD 
gegenüber eingegangenen Verpflichtungen 
abzuweichen. Auch bei einem Wegfall aller 
Voraussetzungen für die in Art. 9 nieder-
gelegte politische Zielsetzung besteht die vor-
behaltene Verantwortung für Deutschland als 
Ganzes rechtlich fort und gibt den drei Mächten 
die Möglichkeit, zusammen mit der UdSSR 
ihrer Vier-Mächte-Verantwortung für
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 Deutsch-

land zu genügen." )
Aufgrund dieses Sachverhalts legt die Bun-
desregierung so großen Wert darauf, daß in 
den geplanten Vertrag zwischen der Sowjet-
union und der Bundesrepublik Deutschland 
über einen zweiseitigen Gewaltverzicht eine 
Bestimmung ausgenommen wird, in der vom 
Fortbestand
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 dieser Rechte ausgegangen wird. 
Soweit bekannt geworden ist, hat sich die 
Sowjetunion bereit erklärt, folgenden Passus 
in den Vertrag aufzunehmen: „Das Abkom-
men Zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Union der Sozialistischen Sowjet-
republiken berührt nicht die früher geschlos-
senen zweiseitigen und mehrseitigen Verträge 
und Abkommen beider Seiten." )  Bundes-
kanzler Brandt hat bei seinem Treffen mit 
dem Vorsitzenden des Ministerrats der DDR, 
Stoph, am 21. Mai 1970 in Kassel die Vier-
Mächte-Verantwortung zum Bestandteil sei-
ner Darlegungen gemacht. In dem von 
Brandt unterbreiteten 20-Punkte-Katalog lau-
tet Punkt lli „Die jeweiligen Verpflichtungen
106) J. A. Frowein, a. a. O. (Anm. 94), S. 580.
107) Text in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
2. Juli 1970.



gegenüber der Französischen Republik, dem 
Vereinigten Königreich von Großbritannien 
und Nordirland, den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken, die auf den besonderen 
Rechten und
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 Vereinbarungen dieser Mächte 
über Berlin und Deutschland als Ganzes be-
ruhen, bleiben unberührt." )

VIII. Das Potsdamer Abkommen und die europäische Sicherheit

Im Rahmen ihrer anläßlich der 25jährigen 
Wiederkehr des Abschlusses des Potsdamer 
Abkommens verschärften „Potsdam"-Kam-
pagne hat die DDR-Führung unmißverständ-
lich zum Ausdruck gebracht, daß sie „Pots-
dam" nicht nur als Synonym, sondern auch 
als Ersatz eines Friedensvertrags mit Deutsch-
land zur Regelung der durch den Zweiten 
Weltkrieg geschaffenen Verhältnisse in Europa 
und als Grundelement einer europäischen 
Friedensregelung wertet. So erklärte SED-
Chef Ulbricht in seinem Referat auf der 
12. Tagung des Zentralkomitees der SED am 
12. und 13. Dezember 1969: „Zu den Lehren 
der Geschichte, die begriffen werden müssen, 
gehören auch die grundlegenden Bestimmun-
gen des Potsdamer Vertrages. Nach Abschluß 
der Potsdamer Verträge ist bereits fast ein 
Vierteljahrhundert vergangen. In diesem Zeit-
raum ist ein Friedensvertrag nicht zustande 
gekommen. — Angesichts dieser Tatsache si
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nd 
die in Potsdam von den Siegermächten des 
Zweiten Weltkrieges gefaßten grundlegenden 
Beschlüsse endgültige, völkerrechtlich ver-
bindliche und grundlegende Elemente der 
europäischen Friedensregelung und auch der 
angestrebten Gewährleistung der europäischen 
Sicherheit. Das betrifft insbesondere solche 
Entscheidungen von Potsdam wie die Fest-
legung europäischer Nachkriegsgrenzen, die 
Beschlüsse über Entnazifizierung, Entmilitari-
sierung und Einschränkung der Macht der im-
perialistischen deutschen Monopole. —; Die 
Verweigerung der Anerkennung der grund-
legenden und völkerrechtlich verbindlichen 
Beschlüsse von Potsdam unter Berufung auf 
einen irgendwann in der Zukunft noch abzu-
schließenden Friedensvertrag mit einem schon 
seit 25 Jahren nicht mehr existierenden Deut-
schen Reich ist völkerrechtlich unzulässig und 
muß als Ausdruck einer völkerrechtswidrigen 
und friedensgefährdenden Politik angesehen 
werden." )

108) Nachweis in Anm. 84 oben, S. 682.
109) Text der Rede in: Neues Deutschland vom 
14. Dezember 1969 und Deutschland-Archiv 1970, 
H. 1, S. 67.

Auf seiner internationalen Pressekonferenz in 
Ost-Berlin am 19. Januar 1970 wiederholte 
Ulbricht diese Vorstellungen mit einem Hin-
weis auf den Deutschland-Vertrag und sagte, 
daß in den Verhandlungen zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR die Potsdamer 
Übereinkunft eine wichtige Rolle spielen 
werde: „Nachdem . .. durch die Pariser Ver-
träge und die Einbeziehung Westdeutschlands 
in die NATO der Abschluß eines Friedens-
vertrages mit den beiden deutschen Staaten 
vereitelt worden war, sind die genannten 
grundlegenden Bestimmungen von Potsdam 
endgültiges Völkerrecht.. . Die Gewähr-
leistung von Frieden und Sicherheit in Europa 
und die Normalisierung der Beziehungen aller 
europäischen Staaten mit allen europäischen 
Staaten ungeachtet ihrer Gesellschaftsordmm-
gen muß also auf den in Potsdam völkerrecht-
lich verbindlich festgelegten Entscheidungen 
beruhen. Insbesondere aber müssen die Ver-
hältnisse in den beiden deutschen Staaten
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 den 
grundsätzlichen Geboten des Potsdamer Ab-
kommens entsprechen. Hier gibt es in der 
westlichen Bundesrepublik noch einen be-
trächtlichen Nachholbedarf. Uber ihn wird in 
den vorgeschlagenen Verhandlungen über den 
Abschluß eines völkerrechtlichen Vertrages 
zwischen der DDR und der BRD zweifellos 
sehr ernsthaft gesprochen werden müssen." )

Auch in seinem Beitrag „Ein Vierteljahrhun-
dert nach der Befreiung", den Ulbricht für die 
in Moskau erscheinende Zeitschrift „Kommu-
nist" verfaßt hat, betont er, 
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daß die Beschlüsse 
von Potsdam weder einer Bestätigung durch 
eine Friedenskonferenz noch durch einen nicht 
mehr möglichen Friedensvertrag mit einem seit 
25 Jahren nicht mehr existenten Deutschen 
Reich bedürften ). In anderen DDR-Publika-
tionen der jüngsten Zeit wird ebenfalls immer 
wieder behauptet, das Potsdamer Abkommen 
sei das völkerrechtliche Fundament für Re-

110) Text in: Neues Deutschland vom 20. Januar 
1970 und Deutschland-Archiv 1970, H. 2, S. 183.
111) Deutsche Übersetzung: Walter Ulbricht, Ein 
Vierteljahrhundert nach der Befreiung, in: Neues 
Deutschland vom 21. Mai 1970, S. 4—5 (5). 



gelungen, die den Frieden in Mitteleuropa 
festigen könnten. So schrieb Günter Kertz-
scher, daß die grundlegenden Bestimmungen 
der Potsdamer Übereinkunft die Friedens-
regelung nach dem 
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Zweiten Weltkrieg ent-
hielten, „die zu einem System der europä-
ischen Sicherheit weiter auszubauen ist" ). 
Er apostrophierte das Potsdamer Abkommen 
als „Grundstein einer europäischen Friedens-
ordnung".
Eine weitere „Potsdam"-Variante hat kürz-
lich Gerhard Kegel entwickelt. Die Behaup-
tung, nur die DDR, nicht aber die Bundesrepu-
blik habe die Potsdamer Beschlüsse verwirk-
licht, dient ihm dazu, den Abschluß von inhalt-
lich unterschiedlichen Friedensverträgen mit 
der DDR und der Bundesrepublik zu fordern. 
In seinem kürzlich erschienenen Buch „Ein 
Vierteljahrhundert danac
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h — Das Potsdamer 
Abkommen unnd was aus ihm geworden ist" 
stellt er fest, daß die DDR durch ihre konse-
quente Friedenspolitik zum „rechtmäßigen 
deutschen Staat, zum deutschen Friedensstaat" 
geworden sei: „Während in der westdeutschen 
Bundesrepublik die Herrschaft der an zwei 
Weltkriegen schuldigen deutschen Imperia-
listen und Militaristen restauriert worden ist, 
der Neonazismus vorankommt, die Bewälti-
gung der imperialistischen und nazistischen 
Vergangenheit und die Durchführung der 
grundlegenden Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens noch aussteht und die hartnäckig 
betriebene Revanchepolitik Frieden und Sicher-
heit in Europa permanent gefährdet." )
Kegel folgert daraus: „Schon deshalb müßte 
sich ein etwaiger Friedensvertrag der ehe-
maligen Antihitlerkoalition mit der Deutschen 
Demokratischen Republik in den entscheiden-
den Fragen wesentlich von einem Friedens-
vertrag derselben ehemaligen Antihitler-
mächte mit der westdeutschen Bundesrepublik 
unterscheiden. Denn während z. B. in einem 
Friedensvertrag mit der Deutschen Demokrati-
schen Republik dieser die loyale und gewis-
senhafte Erfüllung der grundlegenden Auf-
gaben von Potsdam bestätigt werden müßte, 
wäre in einem entsprechenden Vertrag mit der

112) Günter Kertzscher, Der Grundstein einer euro-
päischen Friedensordnung. Zur aktuellen Bedeu-
tung der Potsdamer Beschlüsse, in: Neues Deutsch-
land vom 14. Januar 1970.
113) G. Kegel, Ein Vierteljahrhundert danach — Das 
Potsdamer Abkommen und was aus ihm geworden 
ist, Berlin (Ost) 1970, S. 215. Ein Vorabdruck des 
betreffenden Schlußkapitels des Buches ist unter 
dem Titel „Von Potsdam zur europäischen Sicher-
heit" erschienen in: Einheit 1970, H. 2, S. 188—194 
(191).

westdeutschen Bundesrepublik die Erfüllung 
der gr
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undlegenden Bestimmungen des Pots-
damer Abkommens als friedensvertragliche 
Hauptverpflichtung nochmals nachdrücklich 
festzulegen." )

An anderer Stelle schreibt Kegel, jedes System 
der europäischen Sicherheit, „das unserem 
geplagten Kontinent wirklich Ruhe, Frieden 
und Sicherheit gewährleisten soll, wird, auf 
dem Status quo und grundlegenden Bestim-
mungen des Potsdamer Abkommens auf-
bauend, die Unantastbarkeit der Grenzen und 
der in Potsdam festgelegten Grundsätze einer 
Nachkriegsordnung als entscheidende Bestand-
teile enthalten müssen . . . Das Potsdamer Ab-
kommen enthält in der Tat unentbehrliche 
Elemente einer stabilen europäischen Frie-
densordnung, über die eine Einigung zwischen 
der Mehrzahl aller Staaten Europas — auch 
zwischen den Staaten des Warschauer Vertra-
ges und der Mehrzahl der NATO-Staaten — 
mögli 115ch sein sollte." )

Auch von völkerrechtlicher Seite der DDR sind 
inzwischen neue Versuche unternommen wor-
den, unterschiedliche Rechtspositionen der 
Bundesrepublik und der DDR zum Potsdamer 
Abkommen zu konstruieren. So schlägt 
Harald Rose in einer Bes
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prechung der teil-
weise fundierten und anregenden Studie von 
Joachim Schulz „Völkerrecht und Abrü-
stung" 11)  dem Verfasser vor, in einer Neu-
auflage darauf hinzuweisen, „daß aus speziel-
len gleichartigen Verpflichtungen nicht eine 
gleiche Stellung der beiden deutschen Staaten 
zum Potsdamer Abkommen folgt, denn die 
DDR hat insofern eine andere Rechtsposition, 
als sie das Potsdamer Abkommen in allen 
wesentlichen Punkten erfüllt hat" ).

n114) G. Kegel, ebenda, S. 215 f.; ders., ebenda, S. 
191 f.; auch der bekannte polnische Völkerrechtler 
Alfons Klafkowski hat kürzlich darzulegen ver-
sucht, daß das Potsdamer Abkommen einen Frie-
densvertrag mit Deutschland ersetze. A. Klafkow-
ski, Der Status quo nach dem Zweiten Weltkrieg 
als Problem des Völkerrechts, in: Zycie i Mysl, Nr. 
56 vom 17. März 1970 (poln.), S. 2—11 (4): „Der 
Potsdamer Vertrag vertritt seit 25 Jahren den Frie-
densvertrag mit Deutschland. Grundsätzlich müßte 
der Status quo nach dem Zweiten Weltkrieg kon-
frontiert werden mit dem Potsdamer Vertrag .. . 
Der Potsdamer Vertrag, der den Friedensvertrag 
mit Deutschland ersetzt, ist durchaus kein proviso-
rischer Vertrag. Er regelt endgültig das deutsche 
Schlüsselproblem: die Herrschaft, das Territorium 
und die Bevölkerung."
115) G. Kegel, ebenda, S. 219 f.; ders., ebenda, S. 194. 
116) J. Schulz, a. a. O. (Anm. 105).
117) H. Rose in: Staat und Recht 1969, S. 436—441 
(441).



Die Sowjetunion ist gleichfalls bestrebt, die 
Fragen der europäischen Sicherheit mit dem 
Potsdamer Abkommen zu verknüpfen. In 
einem im Juli-Heft 1970 der Moskauer Zeit-
schrift „Internationales Leben" erschienenen 
Artikel zur 25jährigen Wiederkehr des Ab-
schlusses des Potsdamer Abkommens, den das 
Zentralorgan der SED, „Neues Deutschland", 
in seiner Ausgabe vom 10. Juli 1970 unter dem 
Titel „Potsdam — Ergebnis des Krieges, das 
Programm der Nachkriegsordnung" nachge-
druckt hat, wird die Haltung der Sowjetunion 
besonders klar umrissen:

„Die Rechte und die Verantwortung der vier 
Mächte, die sich aus den in Potsdam getroffe-
nen Vereinbarungen ergeben, hatten vor allem 
zum Inhalt, den Frieden und die Sicherheit in 
Europa zu gewährleisten; niemand hat die vier 
Großmächte von der Erfüllung dieser Ver-
pflichtung entbunden, und niemand kann sie 
davon entbinden."

Die von seifen der DDR aufgestellten Be-
hauptungen, das Potsdamer Abkommen er-
setze einen Friedensvertrag mit Deutschland, 
fixiere rechtsgültig die Ergebnisse des Zweiten 
Weltkrieges — in territorialer Hinsicht vor 
allem die Vierteilung Deutschlands — und 
bilde den Grundstein einer europäischen Frie-
densordnung, sind völlig unhaltbar. Die an des 
Potsdamer Konferenz beteiligten Mächte sind 
— wie oben bereits dargelegt — vom Fort-
bestand des deutschen Gesamtstaats ausge-
gangen. Gerade die Sowjetunion und die DDR 
haben immer wieder betont, daß die Alliierten 
nicht die Absicht hatten, Deutschland zu teilen, 
sondern die politische und wirtschaftliche 
Einheit des Landes zu wahren. Daher läßt sich 
keine — wie auch immer geartete — Teilung 
Deutschlands mit dem Potsdamer Abkommen 
begründen.

Daß sich die DDR-Führung in ihrer Argumen-
tation gar nicht so stark fühlt, hat sich Anfang 
1967 gezeigt. In seiner Neujahrsbotschaft un-
terbreitete SED-Chef Ulbricht am 31. Dezem-
ber 1966 ein „Zehn-Punkte-Programm". Punkt 
10 lautete: „Die Regierungen der beiden deut-
schen Staaten beauftragen eine auf paritäti-
scher Basis aus bevollmächtigten Vertretern 
gebildete Kommission, zu prüfen, wie weit die 
grundlegenden Bestimmungen des Potsdamer 
Abkommens, welche die Sicherung des Frie-
dens und der Demokratie in Deutschland 
garantieren sollten, in den beiden deutschen 

Staaten durchgeführt worden sind. Diese Kom-
mission 
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erstattet öffentlich Bericht über das 
Prüfungsergebnis unnd macht Vorschläge für 
eventuell notwendige Maßnahmen." )

Der damalige Minister für gesamtdeutsche Fra-
gen, Herbert Wehner, nahm Ulbricht beim 
Wort. In einem Kommentar des Senders RIAS 
bezeichnete er den letzten Vorschlag des 
Ulbrichtschen Zehn-Punkte-Programms als 
„nachdenkenswert". Wehner führt aus: „Un-
geachtet der enttäuschenden Sturheit, mit der 
Walter Ulbricht in seinen übrigen Punkten an 
den nachweisbaren Handlungen und Erklä-
rungen der Bundesregierung vorübergegan-
gen ist. Ich sage: ,Nachdenkenswert’, weil es 
lohnen könnte; zu überlegen: Wenn gewisse 
Aspekte des Potsdamer Abkommens, auf die 
Herr Ulbricht so Bezug nimmt, interessant er-
scheinen, um zu untersuchen, über das Prü-
fungsergebnis Bericht zu erstatten und viel-
leicht sogar Vorschläge für eventuell notwen-
dige Maßnahmen zu machen, warum dann 
nicht auch einige weitere Aspekte des Pots-
damer Abkommens zum Gegenstand von ak-
tuellen Überlegungen und gegebenenfalls 
Vorschläge für eventuell notwendige Maßnah-
men machen? Könnte das nicht einen Versuch 
lohnen? — Darüber wäre es wert, weiter zu 
sprechen. Allerdings erschiene dies eigentlich 
nur nützl
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ich, wenn der Eindruck aus der Welt 
geschaffen werden könnte, als käme es Herrn 
Ulbricht im Grunde genommen darauf an, 
seine rhetorischen Attacken gegen die Bundes-
regierung unter Verschweigen der tatsäch-
lichen Handlungen und Absichten, eben der 
Bundesregierung selbst wirkungsvoll vorzu-
bringen." ).

Die SED-Führung reagierte nervös und gereizt. 
Die Nachrichtenagentur ADN nannte das einen 
Versuch, „der starken Ausstrahlungskraft des 
Zehn-Punkte-Vorschlags in der Neujahrsbot-
schaft Walter Ulbrichts entgegenzuwirken". 
Wehner habe es nicht gewagt, „direkt den 
Vorschlag Waltet Ulbrichts abzulehnen". In-
direkt habe er zugegebe
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n, daß Bonn „eine 
sachliche Untersuchung durch eine solche Kom-
mission zu fürchten" )  habe.

118) Text der Rede in: Neues Deutschland vom 
1. JanUar 1967; gekürzte Fassung in: SBZ-Archiv 
1967, S. 22 ff. (23).
119) Text des Kommentars vom 7. Januar 1967 in: 
Bulletin des Presse- und Informationsamtes der 
Bundesregierung, Nr. 3 vom 11. Januar 1967, S. 19. 
120) Vgl. Ost-„Berliner Zeitung“ und „Die Welt* 
vom 9. Januar 1967. Bezeichnenderweise ist die 
DDR-Führung nicht mehr auf Ulbrichts Vorschlag 
zurückgekommen.



Schlußbemerkung

Was die Konferenz und das Abkommen von 
Potsdam für Deutschland und auch für Europa 
bedeuten, ist noch nicht zu übersehen. Ernst 
Deuerlein gelangt in seiner jüngsten „Pots-
dam "-Studie zu folgendem Ergebnis: „Deutsch-
land wurde der größten Verwandlung seiner 
an dramatischen Ereignissen nicht armen Ge-
schichte unterworfen. Potsdam veränderte die 
jahrhundertealten Gegebenheiten des deut-
schen Volkes in Mitteleuropa entscheidend. 
Potsdam setzte für das deutsche Volk, das 
sich im Zustand völliger Rat- und Hilflosigkeit 
befand, den Anfang einer neuen Entwicklung. 
So beispiellos die Situation war, in die Ver-
blendung und Verbrechen das deutsche Volk 
gebracht hatten, so beispiellos war auch die 
Behandlung, die gegen das deutsche Volk an-
gewandt wurde. In Potsdam wurde sichtbar, in 
welche Katastrophe der ,Höllensturz des Dik-
tators' das deutsche Volk gerissen hatte. Sein 
Schatten stand über den Entscheidungen, die 
in Potsdam getroffen wurden. Seine Untat saß 
am Tisch, an dem beschlossen wurde, Völker 
aus jahrhundertealten Siedlungen zu vertrei-
ben und Grenzen zu verschieben. Eine Teufels-
kette umschließt den ,Tag von Potsdam' 
(21. März 1933), an dem die Machtergreifung 
Hitlers an der Stätte altpreußischer Tradition 
demonstriert und wohl auch für einen Teil 
der Öffentlichkeit legalisiert wurde, und die 
.Ko
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nferenz von Potsdam' (17. Juli bis 2. August 

1945)." )
Für die historische Bewertung der Potsdamer 
Konferenz ist entscheidend, daß die gegen-
sätzliche Interpretation des von den Beteilig-
ten unterzeichneten Abkommens voraussehbar 
war und auch vorausgesagt wurde. Der ameri-
kanische Diplomat George F. Kennan analy-
sierte im Sommer 1945, im Zeitpunkt der Kon-
ferenz von Potsdam, nüchtern die Situation 
Deutschlands, wobei er offen aussprach, was 
Regierungschefs, Außenminister und Diplo-
maten stillschweigend übergingen oder be-
hutsam umschrieben: „Die Idee, Deutschland 
gemeinsam mit den Russen regieren zu wol-
len, ist ein Wahn. Ein ebensolcher Wahn ist 
es, zu glauben, die Russen und wir könnten 
uns eines schönes Tages höflich zurückziehen, 
und aus dem Vakuum werde ein gesundes und 
friedliches, stabiles und freundliches Deutsch-
land steigen. Wir haben keine andere Wahl,

121) E. Deuerlein, Deklamation oder Ersatzfrieden? 
Die Konferenz von Potsdam 1945, Stuttgart u. a. 
1970, S. 155 f.

als unseren Teil von Deutschland — den Teil, 
für den wir und die Briten die Verantwortung 
übernom
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men haben — zu einer Form von Un-
abhängigkeit zu führen, die so befriedigend, 
so gesichert, so überlegen ist, daß der Osten 
sie nicht gefährden kann." )
Uber seine Reaktion auf die Verhandlungen 
vor den Toren Berlins notierte Kennan: „Es 
versteht sich — bei solchen Überzeugungen —, 
daß ich die Arbeit der Konferenz von Potsdam 
mit Skepsis und Entsetzen verfolgte. Ich kann 
mich an kein politisches Dokument erinnern, 
das mich so deprimiert hätte wie das von 
Truman unterzeichnete Kommunique am Ende 
dieser wirren und verwirrenden Verhandlun-
gen. Nicht nur weil ich wußte, daß die Idee 
einer gemeinsamen Viermächtekontrolle, die 
man jetzt zur Grundlage für die Regierung 
Deutschlands gemacht hatte, abwegig und un-
durchführbar sei. Auch die unpräzise Aus-
drucksweise, die Verwendung so dehnbarer 
Begriffe wie .demokratisch", „friedlich’, .gerecht" 
in einem Abkommen mit den Russen lief allem 
direkt zuwider, was siebzehn Jahre Rußland-
erfahrung mich über die Technik des Verhan-
delns mit der sowjetischen Regierung gelehrt 
hatten. Die Behauptung zum Beispiel, wir wür-
den zusammen mit den Russen das deutsche 
Erziehungssystem .nach demokratischen Richt-
linien" umformen, ließ Rückschlüsse zu, die 
nach allem, was wir von der Geisteshaltung 
der sowjetischen Führer und den damaligen 
russischen Erziehungsgrundsätzen wußten, 
völlig ungerechtfertigt waren.
Noch erschreckender las sich die von uns ver-
kündete Absicht, in Zusammenarbeit mit den 
Russen das deutsche Rechtswesen so umzu-
gestalten, daß es ,den Prinzipien der Demo-
kratie, der Urteilsfindung nach Recht und 
Gesetz und der gleichen Behandlung aller 
Bürger ohne Ansehen von Rasse, Nationalität 
oder Religion" entspräche. Für die weitere 
Behauptung, man werde die politische Tätig-
keit .demokratischer Parteien und die dazu-
gehörige Versammlungsfreiheit und öffent-
liche Diskussion" nicht nur gestatten, sondern 
,ermutigen", würden mildernde Umstände 
schwer zu finden sein. Jeder Mensch in Mos-
kau hätte unsern Unterhändlern sagen kön-
nen, was die sowjetische Führung unter .de-
mokratischen Parteien" verstand. Die Irre-
führung der Öffentlichkeit in Deutschland und

122) G. F. Kennan, Memoiren eines Diplomaten. Me-
moirs 1925—1950, Stuttgart 1968, S. 262 f.



im Westen durch die Verwendung eines sol-
chen Ausdrucks in einem Dokument, das außer 
von Stalin auch von den Herren Truman und 
Attlee unterzeichnet war, ließ sich selbst mit 
allgrößter Naivität nicht entschuldigen.

Was die Reparationen betraf, so schienen mir 
die Potsdamer Beschlüsse zu diesem Thema 
nicht als eine weitere Extrapolation der in 
Teheran eingeleiteten Politik des Wunsch-
denkens, die nicht anders als mit einem völ-
ligen Fehlschlag enden konnte ...

Von den deprimierenden Ergebnissen der 
Potsdamer Konferenz berührte mich besonders 
die Bekräftigung der früheren Beschlüsse über 
die Trennung Ostpreußens von Deutschland, 
die Teilung dieser Provinz zwischen Rußland 
und Polen und die ausdrückliche Zuerkennung 
des Verwaltungszentrums und Hafens Königs-
berg an die Sowjetunion. Man kann den all-
gemeinen Inhalt der Vereinbarungen Mr. 
Truman gerechterweise nicht zum Vorwurf 
machen. Roosevelt und Winston Churchill 
hatten sie im Prinzip schon vorher gutge-
heißen. Aber die frivole Lässigkeit, mit der 
man die Entscheidungen traf, die offenkundige 
Gleichgültigkeit der Amerikaner, damals wie 
heute, gegen ihre ökonomischen und sonstigen 
Auswirkungen, desgleichen die Irreführung 

der amerikanischen Öffentlichkeit sind mir 
allesam 123t schwer entschuldbar erschienen." )

Kennans kritische Ausführungen verdeutlichen 
eindringlich, wie sehr der Gegensatz zwischen 
Ost und West in den Details des Potsdamer 
Abkommens steckt. Die Diskussion über die 
Potsdamer Beschlüsse wird auch nach dem 
2. August 1970 fortgeführt werden, weil sie 
nicht nur in der Deutschland-Politik der drei 
Westmächte, sondern auch und gerade in der 
der Sowjetunion einen so wichtigen Platz ein-
nehmen. Doch ist es an der Zeit, daß die drei 
westlichen Alliierten (und die Bundesregie-
rung) ein eigenes „Potsdam"-Konzept ent-
wickeln und versuchen, die sowjetische Seite 
zu einer Diskussion über die Interpretation 
des Abkommens vom 2. August 1945 zu 
zwingen. Bisher operierte nur die Sowjetunion 
(und die DDR) mit einer „Potsdam"-Konzep-
tion. Dazu müßte die westliche Seite unmiß-
verständlich klarstellen, daß das Potsdamer 
Abkommen weder ein Friedensvertrag mit 
Deutschland noch ein Ersatz dafür ist.

123) G. F. Kennan, ebenda, S. 263 f., 267; vgl. auch 
die kritischen Bemerkungen zur Potsdamer Konfe-
renz von J. Gimbel, The American Occupation of 
Germany. Politics and the Military, 1945—1949, 
Stanford, California 1968, S. 16 ff.; H. Feis, Zwischen 
Krieg und Frieden. Das Potsdamer Abkommen, 
Frankfurt/M.-Bonn 1962, S. 294—302; E. Deuerlein, 
a. a. O. (Anm. 121), S. 155—160.



Gerhard Wettig

Der sowjetische Kurs der europäischen Sicherheit -
eine Entspannungspolitik neuen Typs

Vorgeschichte

Nach den Jahren 1954/55 bediente sich die so-
wjetische Führung erstmals wieder 1966 der 
Leitparole der europäischen Sicherheit. Pro-
pagandistisch war von einer gesamteuro-
päischen Verständigung, ja sogar von einer 
Überwindung der europäischen Spaltung die 
Rede. In den offiziellen Vorschlägen der War-
schauer-Pakt-Staaten nahmen der Abzug aller 
ausländischen Truppen von den Territorien 
der europäischen Länder, die Beseitigung 
fremder Stützpunkte auf dem Boden euro-
päischer Staaten, die Auflösung der Militär-
blöcke oder zumindest ihrer Militärorganisa-
tionen und die Schaffung kernwaff

1

enfreier 
Zonen in Europa einen breiten Raum ein. 
Diese Punkte waren freilich nur für die west-
liche Öffentlichkeit bestimmt: Innerhalb ihres 
osteuropäischen Machtbereichs scheute die so-
wjetische Führung keine Mühe, um den Regie-
gierungen und den Bevölkerungen der ver-
bündeten Länder klar zu machen, daß weder 
an eine Aufgabe der Konfrontationshaltung 
gegenüber Westeuropa noch an Abstriche von 
der Geschlossenheit des sozialistischen Lagers 
und von den machtpolitischen Grundlagen der 
sowjetischen Herrschaft gedacht sei ).

Dessenungeachtet erhielten nicht nur in West-, 
sondern auch in Osteuropa Tendenzen Auf-

trieb, die von dem bisherigen Blockdenken und 
Blockverhalten wegstrebten und ein entspann-
tes Nebeneinanderleben in Europa erhofften. 
Was die sowjetische Führung auch alles tun 
mochte, um in Osteuropa einer „Mißdeutung" 
der europäischen Sicherheit als eines Pro-
gramms beiderseitig zu vermindernder Block-
disziplin und beiderseitig zu vollziehender An-
näherung entgegenzuwirken, so hatten doch 
die auf das nordatlantische Bündnis gemünz-
ten Aufweichungsparolen auch im Bereich 
des Warschauer Paktes tiefgreifende Rückwir-
kungen. Die rumänische Führung behauptete 
sich mit einer Interpretation, die von der so-
wjetischen Linie deutlich abwich. Der „Prager 
Frühling" wurde in Moskau als Folge einer 
ideologischen und politischen Verwirrung an-
gesehen, die der westliche Klassenfeind auf 
Grund eines sehlgeleiteten europäischen Ent-
spannungsprozesses im sozialistischen Lager 
anzurichten vermocht hatte. Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt kamen die sowjetischen Füh-
rer zu dem Schluß, daß die bisherigen Parolen 
der europäischen Sicherheit allzu ambivalent 
und mithin allzu gefährlich seien, um ein ge-
eignetes Instrument der Außenpolitik abgeben 
zu können. Damit schien eine aktive sowje-
tische Europa-Politik unmöglich geworden zu 
sein.

Neuerliche sowjetische Initiativen 
unter der Parole der europäischen Sicherheit

Die sowjetische Regierung suchte jedoch, der 
widrigen Umstände ungeachtet, die Initiative 
in der Europa-Politik zurückzugewinnen. Am 
17. März 1969 wandten sich die Warschauer-
Pakt-Staaten in Budapest mit einem Appell an 
die europäischen Länder, ihre Anstrengungen 
auf die Festigung des Friedens und der Sicher-
heit in Europa zu richten. Es war von einem
1) Vgl. Gerhard Wettig, Die europäische Sicherheit 
in der Politik des Ostblocks 1966, in: Osteuropa, 
1967 H. 2/3, S. 94—113.

„Weg zu gutnachbarlichen Beziehungen, zu 
Vertrauen und zu Verständigung" und von 
notwendigen Bemühungen die Rede, „um 
Europa vor der Gefahr neuer militärischer 
Konflikte zu bewahren und die Zusammen-
arbeit zwischen allen europäischen Ländern, 
unabhängig von ihrer Gesellschaftsordnung, auf 
der Grundlage der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz zu entwickeln“. In der „Entwick-
lung der gesamteuropäischen Zusammen-
arbeit“, die als eine wirtschaftliche und tech-



nologische Kooperation näher spezifiziert 
wurde, zeigte man „die einzig reale Alter-
native zur gefährlichen Konfrontation, zum 
Wettrüsten und zu Streitigkeiten" auf, die an-
geblich Europa von außen — gemeint war: 
von den USA — aufgezwungen worden wa-
ren. Als „Hauptvoraussetzungen" wurden be-
zeichnet die Unantastbarkeit der bestehenden 
Grenzen, die Anerkennung der Existenz der 
DDR, der Verzicht der Bundesrepublik auf den 
Alleinvertretungsanspruch und auf Verfü-
gungsgewalt über Kernwaffen sowie die Tren-
nung West-Berlins von der Bundesrepublik. Es 
wurde die „Einberufung einer gesamteuro-
päischen Konferenz" vorgeschlagen, die auf 
einem „baldigen Zusammentreffen von Vertre-
tern aller interessierten europäischen Staaten" 
vorbereitet werden sollte2). Am 31. Oktober 
1969 schlugen die Außenminister der War-
schauer-Pakt-Staaten in Prag als Tagesord-
nung für die gesamteuropäische Konferenz 
vor: „1. Gewährleistung der europäischen 
Sicherheit und Verzicht auf Gewaltanwendung 
oder Gewaltandrohung in den gegenseitigen 
Beziehungen zwischen den europäischen Staa-
ten; 2. Erweiterung gleichberechtigter Han-
dels-, Wirtschafts- und wissenschaftlich-tech-
nischer Beziehungen mit dem Ziel der Entwick-
lung der politischen Zusammenarbeit zwischen 
den europäischen Staaten." Die Vorbereitung 
sollte in „zwei- oder mehrseitigen Konsulta-
tionen zwischen den interessierten Staaten" 
erfolgen, wobei „selbstverständlich . . . alle 
anderen Vorschläge" ebenfalls erörtert wer-
den könnten, soweit diese „auf die effektive 
Vorbereitung . . . gerichtet" seien und den 
Konferenzerfolg sicherten. Mit der vorgeschla-
genen Zusammenkunft, so hieß es, würde sich 
der „Weg zur künftigen Erörterung auch an-
derer Probleme ebnen, an denen die euro-
päischen Staaten interessiert sind und deren 
Lösung der Festigung des Friedens in Europa 
dient" 3).

2) Text: Dokumentation der Zeit (Ost-Berlin), 1969 
H. 9, S. 11 f.
3) Text: Dokumentation der Zeit (Ost-Berlin), 1969 
H. 24, S. 33 f.

4) Besonders ausgeprägt. war diese Trennung im 
Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland, die 
lange Zeit zugleich der größte westliche Handels-
partner der UdSSR und das ausgewählte Ziel der 
sowjetischen politischen Angriffe war.

Gegenüber den vorangegangenen Jahren wa-
ren wichtige Punkte weggefallen, namentlich 
die Forderungen nach einer Auflösung der 
Militärblöcke beziehungsweise ihrer Militär-
organisationen und diejenigen nach einem 
Abzug aller ausländischen Truppen von den 
Territorien der europäischen Staaten sowie 
nach einer Beseitigung der Militärstützpunkte 
fremder Mächte in den europäischen Ländern. 
Auch von einem kollektiven Sicherheitssystem 

in Europa war keine Rede mehr. Im Vergleich 
zu 1967/68, wenn auch nicht zu 1966, war der 
Forderungskatalog gegenüber der Bundes-
republik gemildert; des weiteren fehlte die 
gewohnte antibundesdeutsche Polemik. In der 
Begleitpropaganda wurde nicht mehr die Zu-
kunftsperspektive einer Überwindung der ge-
samteuropäischen Spaltung gezeichnet. Die ge-
samteuropäische Annäherung, die das Ziel sein 
sollte, beschränkte sich auf die wissenschaft-
lichen, technologischen und wirtschaftlichen 
Bereiche. Nur ganz vage und unverbindlich 
wurde darauf verwiesen, daß von hier aus 
auch ein Weg zu politischer Entspannung füh-
ren könnte. Das wider
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sprach freilich der gän-
gigen sowjetischen Praxis, im Verhältnis zu 
westlichen Ländern bei Bedarf eine florierende 
wirtschaftliche Zusammenarbeit strikt von den 
vielleicht sehr schlechten politischen Beziehun-
gen zu trennen ).
Es muß angenommen werden, daß mit der un-
bestimmten politischen Perspektive den West-
europäern ein psychologischer Anreiz gegeben 
werden sollte, der die UdSSR nichts kostete. 
In der blockinternen sowjetischen Propaganda 
wurde und wird nämlich unaufhörlich betont, 
daß von einer politischen Verständigung mit

dem Klassenfeind im Westen keine Rede sein 
könne. Dementsprechend bilden in der dem 
eigenen Lager zugedachten sowjetischen Dar-
stellung wirtschaftliche Beziehungen zu West-
europa „bei weitem noch keine ausreichende 
Bedingung für die Lösung der Probleme der 



europäischen Sicherheit" 5). Neben der Zu-
sammenarbeit in politisch und ideologisch neu-
tralen Bereichen, in denen zudem das weitaus 
größere Interesse auf Seiten der UdSSR und 
ihrer Verbündeten liegt, enthält das sowje-
tische Aktionsprogramm als einzigen weiteren 
Punkt den neuen Vorschlag eines Verzichts 
auf Gewaltanwendung und Gewaltandrohung 
in den Beziehungen der europäischen Staaten 
zueinander. Der Gewaltverzicht soll als Ele-
ment der Friedenssicherung alle früher in die 
Diskussion gebrachten Elemente ersetzen. Hin-
sichtlich des Teilnehmerkreises für die gesamt-
europäische Konferenz hat Moskau im Laufe 
des Jahres 1969 eine Konzession gemacht: 
Nachdem bei den teilnahmeberechtigten 
„interessierten Staaten" nicht länger ein „euro-
päischer" Charakter gefordert wird, steht 
einer Beteiligung der USA und Kanadas kein 
sowjetischer Widerspruch mehr entgegen.

Mit den neuen Vorschlägen zur europäischen 
Sicherheit vom Oktober 1969 suchte die so-
wjetische Führung den Erfahrungen zu ent-
sprechen, die sie seit 1966 innerhalb ihres 
Machtbereichs gemacht hatte. Alle Punkte, die 
für Moskau Verlegenheiten nach sich ziehen 
konnten, weil sie nicht nur die nordatlantische 
Allianz und die amerikanische Europa-Präsenz, 

sondern auch das sowjetische Herrschafts-
instrument des Warschauer Paktes und die 
durch die Sowjetarmee im Ausland ausgeüb-
ten Polizeifunktionen in Frage zu stellen ge-
eignet waren, wurden sorgfältig eliminiert. Zu-
gleich zielte die sowjetische Sprachregelung 
darauf ab, keine Ansatzstellen für das Ent-
stehen eines gesamteuropäischen Bewußtseins 
in Osteuropa zu schaffen, das die sowjetische 
Norm der antiimperialistischen Feindseligkeit 
verletzen würde. Was die sowjetische Regie-
rung nunmehr forderte, war eigentlich ein fast 
völlig neues Programm, auch wenn es, um den 
eingetretenen Wechsel vor der westlichen 
Öffentlichkeit zu verschleiern, unter der alten 
Leitparole der europäischen Sicherheit lief. Die 
sowjetische Propaganda unterstreicht die 
Neuartigkeit der gegenwärtigen Vorschläge, 
indem sie — ganz im Gegensatz zu den sonst 
üblichen Kontinuitätsbekundungen — die Er-
klärungen von Budapest und Prag fast niemals 
mit den früheren Deklarationen von Bukarest 
und Karlsbad in Zusammenhang bringt. Das 
ist — gemäß den kommunistischen Gepflogen-
heiten der „esoterischen" Kommunikation6) — 
ein unmißverständlicher Hinweis an die 
Adresse des informierten osteuropäischen 
Publikums, daß die früheren Vorschläge der 
europäischen Sicherheit nicht mehr gelten.

5) I. I. Orlik, Dve diskussii o sisteme bezopasnosti 
v Evrope, in: Mirovaja ekonomika i mezdunarodnye 
otnosenija, 1970 H. 2, S. 99.

6) Vgl. Myron Rush, Communist „esoteric" Commu-
nications, in: World Politics, 1958/59 H. 4; Donald 
S. Zagoria, Talmudism in communist Communica-
tions, RAND-Paper P-2631 (September 1962); 
William E. Griffith, Communist esoteric Commu-
nications: Explication de texte, M. I. T. Center for 
International Studies, Cambridge/Mass., Nr.
C/67 — 18.
7) A. Gorochov, Vstupaja v 70-e gody (Leitartikel), 
in: Mezdunarodnaja zizn , 1970 H. 1, S. 3.
8) V. Truchanovskij, Leninskie idei i sovremennye 
mezdunarodnye otnosenija (Leitartikel), in: Mezdu-
narodnaja zizn', 1970 H. 3, S. 5.

Europäische Sicherheit und internationaler Klassenkampf 
in der sowjetischen Propaganda

In der gegenwärtigen sowjetischen Europa-
Politik scheint ein tiefer Widerspruch zu lie-
gen: Einerseits muß das Gefühl einer gesamt-
europäischen Gemeinsamkeit angesprochen 
werden, damit der Gedanke einer gemeinsa-
men Regelung der europäischen Angelegen-
heiten durch die Ost- und Westeuropäer unge-
achtet aller politischen Gegensätze Anhänger 
gewinnen kann, und andererseits sucht die so-
wjetische Führung in ihrem Machtbereich ein 
annäherungsfeindliches Bewußtsein des Ge-
gensatzes zum Westen zu schaffen, damit die 
im Sowjetlager bestehenden Strukturen unan-
gefochten bleiben. Ein derartiger Widerspruch 
bedarf der Auflösung, wenn die Überzeugun-
gen und Loyalitäten der Anhänger nicht ins 
Wanken geraten sollen. Daher muß die sowje-
tische Propaganda eine Argumentationslinie 
finden, nach der die europäische Sicherheit und 

der internationale Klassenkampf miteinander 
vereinbar sind.
Die sowjetischen Propagandisten erläutern un-
aufhörlich, die gegenwärtigen internationalen 
Beziehungen seien durch den „Widerstreit der 
beiden Weltsysteme Sozialismus und Kapita-
lismus" 7) im Sinne eines „komplizierten und 
vielgestaltigen Klassenkampfes" 8) bestimmt. 
Ein Herangehen an alle internationalen Pro-
bleme vom Klassenstandpunkt aus gilt ihnen 
als eine absolute Notwendigkeit, weil nur



„durch das Prisma dieses entscheidenden Ele-
ments den konkreten internationalen Gescheh-
nissen und Zielen eine Bewertung" zuteil wer-
den könne9). Andernfalls, so wird unausge-
sprochen zu verstehen gegeben, müßten die 
Phänomene der internationalen Politik das 
Bewußtsein verwirren und zu falschen Schluß-
folgerungen führen. Die Verbindung zum Ent-
spannungsgedanken und zu dessen ideologi-
scher Grundlage, der Koexistenz-Doktrin, wird 
hergestellt durch die These, nach der die fried-
liche Koexistenz als „spezifische Form des 
Klassenkampfs in der gegenwärtigen Etappe" 
zu begreifen ist und „nichts mit Klassenfrieden 
gemein" hat. Im einzelnen wird ausgeführt, die 
Koexistenz richte sich „gegen die Entfesse-
lung eines neuen Weltkrieges durch die Impe-
rialisten, gegen internationale Provokationen 
und Konterrevolutionsexport, auf die Schaf-
fung günstiger Bedingungen für die Verwirk-
lichung des heiligen Rechtes der Völker, selb-
ständig den Entwicklungsweg der eigenen Län-
der zu bestimmen, und auf die Entfaltung 
wechselseitig vorteilhafter wirtschaftlicher und 
wissenschaftlich-technischer Zusammenarbeit 
und des kulturellen Austauschs zwischen

10

 allen 
Staaten". Der Friede, der dadurch eintreten 
soll, wird als „der treue Bundesgenosse des 
Sozialismus" bezeichnet ).

9) A. Gorochov, a. a. O., S. 13.
10) S. Visnevskij, Ideologiceskaja bor’ba i sovre-
mennye mezdunarodnye otnosenija, in: Medu-
narodnaja izn‘, 1970 H. 2, S. 87, 86.

Die Aufzählung der einzelnen sowjetischen 
Koexistenz-Ziele läßt, wenn man den Partei-
jargon in westliche Sprachformen übersetzt, 
die Intentionen deutlich erkennen: Es geht 
darum, globale Spielarten des militärischen 
Konflikts, insbesondere einen Krieg zwischen 
UdSSR und USA, zu vermeiden, den sowjeti-
schen Herrschaftsbereich in Osteuropa gegen 
störende Einflüsse abzuschirmen, die Möglich-
keit von gesellschaftlich-politischen Umwäl-
zungen im sowjetischen Sinne offenzuhalten 
und dem Sowjetlager Zugang zum technolo-
gischen know how und zu den wirtschaftlichen 
Gütern des Westens zu verschaffen. Die so-
wjetische Führung sucht in einigen Bereichen, 
wo sie sich darauf materiell angewiesen sieht, 

eine Zusammenarbeit mit westlichen Ländern, 
ohne jedoch zu einem Verzicht auf die Prä-
misse der ideologisch-politischen Konfronta-
tion oder einer Wahrnehmung etwaiger Expan-
sionschancen bereit zu sein.
Dementsprechend ist die These von der 
Konvergenz beider Systeme gegenwärtig das 
Hauptangriffsziel der sowjetischen Propa-
ganda. Jede Andeutung einer Möglichkeit, daß 
sich die beiden weltpolitischen Lager einander 
annähern könnten, wird als ein zugleich hin-
terhältiges und gefährliches Manöver des 
Klassenfeindes gebrandmarkt, durch das die 
sozialist

11

ische Gemeinschaft ideologisch und 
politisch untergraben werden solle. Denn, so 
heißt es, „unter den Bedingungen einer An-
näherung beider Systeme verliert der Klassen-
kampf — und namentlich der ideologische 
Klassenkampf als eine seiner Formen — jeden 
Sinn, und es eröffnen sich die Möglichkeiten 
eines .ideologischen Friedensschlusses' Das 
aber laufe darauf hinaus, „die Grenzen der 
sozialistischen Länder für ein breites Eindrin-
gen der bourgeoisen Propaganda zu öffnen" ). 
Wenn das sozialistische Lager seine Feind-
seligkeit gegenüber dem Kapitalismus aufge-
ben würde, so wäre das nach sowjetischer An-
sicht mit einem Sieg des Kapitalismus über 
den Sozialismus gleichbedeutend.
Mit dieser Wertungsnorm stimmt überein, daß 
die Versuche der Gegenseite, ihre bisherigen 
Positionen aufrechtzuerhalten, als eine Heraus-
forderung des Sowjetlagers hingestellt wird — 
und zwar ganz gleich, ob es sich dabei um die 
wirtschaftlich-gesellschaftlichen Int

12
eressen der 

.Monopole  12) oder um die Europa-Präsenz der 
Amerikaner 13)  handelt. Der Sozialismus, der 
„in der historischen Schlacht von Kapitalismus 
und Sozialismus den Angriff führt" 14 ), muß 
auch die defensiven Anstrengungen des Klas-
sengegners zunichte machen, wenn er seinem 
geschichtlichen Auftrag treu bleiben will. Da-
mit schließen die sowjetischen Propagandisten 
ein Verhältnis wechselseitiger Duldung mit 
der westlichen Welt von vornherein aus.

Die europäische Situation in sowjetischer Sicht

Wie in sowjetischen Analysen der Weltlage 
hervorgehoben wird, treten innerhalb des Ka-
pitalismus in wachsendem Maße Antagonismen, 

das heißt unversöhnliche Gegensätze, auf. Dazu 
gehört insbesondere auch, daß die Geschlossen-

11) S. Visnevskij, a. a. O., S. 89.
12) S. Visnevskij, a. a. O., S. 85.
13) V. Paramonov, Opasnaja politika „tichoj ob-
strukcii", in: Izvestija vom 20. 3. 1970.
14) S. Visnevskij, a. a. O., S. 90. 



heit der NATO immer mehr gelockert wird. 
Als wichtige Faktoren dieses Aushöhlungspro-
zesses gelten das Nachlassen der Sicherheits-
sorgen gegenüber der UdSSR, das Anwachsen 
antiamerikanischer Tendenzen, die Zunahme 
des westeuropäischen Selbstbewußtseins ge-
genüber den USA, die Bereitschaft vieler west-
europäischer Staaten und Kräfte zur Koopera-
tion mit der Sowjetunion, die Meinungsver-
schiedenheiten unter den NATO-Mitgliedern 
über das Verhalten zu den sowjetischen Vor-
schlägen der europäischen Sicherheit und über-
haupt alle Unterschiede in der Ostpolitik der 
westlichen Länder.
Die ostpolitischen Initiativen der neuen deut-
schen Bundesregierung werden in diesem Zu-
sammenhang zurückhaltend bewertet, doch ist 
eine gewisse Sympathie, ausgedrückt beispiels-
weise durch das Adjektiv „realistisch", nicht 
zu verkennen. Die Entfernung der CDU/CSU 
von der Regierungsverantwortung in Bonn 
wird gelegentlich als ein Abrücken der Bun-
desrepublik von den Vereinigten Staaten ge-
deutet. Allerdings taucht zuweilen auch die 
entgegengesetzte Version auf, der zufolge die 
Bundesrepublik nach wie vor eine der un-
erschütterlichen Säulen des „eisernen NATO-
Dreiecks" bildet. Offensichtlich besteht in Mos-
kau noch keine völlige Klarheit darüber, in-
wieweit die ostpolitischen Initiativen der Re-
gierung Brandt—Scheel vielleicht zum Aus-
gangspunkt einer Funktionsveränderung der 
Bundesrepublik in der Weltpolitik werden 
könnten.
Die sowjetische Propaganda läßt, am deutlich-
sten in den für den inneren Gebrauch bestimm-
ten Verlautbarungen, das nordatlantische 
Bündnis und die Sache der europäischen 
Sicherheit als sich wechselseitig einander aus-
schließende Gegensätze erscheinen. Die Exi-
stenz des Nordatlantikpakts ist nach sowj
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eti-
scher Darstellung mit den Grundsätzen der 
europäischen Sicherheit unvereinbar, denn, so 
heißt es, „dieser imperialistische Block tritt 
nach wie vor als Instrument der Spaltung und 
der Anheizung von Feindschaft und als Quelle 
der politischen Spannung sowie der militäri-
schen Provokationen in Erscheinung“. Die Auf-
gabe der europäischen Völker soll es daher 
sein, „große Anstrengungen zu unternehmen, 
um den Widerstand der Gegner der kollekti-
ven Sicherheit in Europa zu zerbrechen" ) . 
Die Prinzipien der europäischen Sicherheit 
richten sich, wie den eigenen Anhängern gele-
15) V. Zonov, Tekuie problemy mirovoj politiki, 
in: Mirovaja ekonomika i meädunarodnye otno-
enija, 1970 H. 1, S. 72 f.

gentlich erklärt wird, gegen die Vereinigten 
Staaten und gegen den Nordatlantikpakt. Dem 
entspricht es nach der sowjetischen Darstel-
lung, daß die am nordatlantischen Bündnis 
interessierten Mächte, namentlich die Ver-
einigten Staaten, zu allen verfügbaren Mit-
teln greifen, um eine Beratung und Regelung 
der europäischen Sicherheit zu verhindern oder 
wenigstens so lange wie möglich hinauszu-
zögern.
Soweit — bis in die offiziellen Dokumente der 
NATO-Tagungen des Jahres 1969 in Washing-
ton und in Brüssel hinein — in der westlichen 
Allianz andere Meinungen geäußert worden 
sind, werden diese entweder als zunehmender 
Widerstand gegen die NATO-Politik oder als 
heuchlerische Zustimmung in der Absicht einer 
getarnten Sabotage hingestellt. Das Aufwerfen 
jener Fragen, die nicht in das Konzept der so-
wjetischen Politik passen, hat natürlich von 
vornherein als Beweis für die Unaufrichtigkeit 
eines positiven Votums zu gelten. Darüber hin-
aus werden Prämissen eingeführt, die dafür 
sorgen, daß dem nordatlantischen Bündnis 
selbst für den Fall, daß es dem sowjetischen 
Programm frag- und bedingungslos zustimmen 
sollte, ein moralischer Kredit hierfür ver-
wehrt wird. Auch die Absicht der Mitglied-
staaten, die Fragen der europäischen Sicher-
heit in der NATO zu behandeln, erscheint in 
sowjetischer Perspektive als ein gegen die 
europäische Sicherheit gerichtetes Vorhaben. 
„In der Praxis bedeutet dies, daß keine der 
Regierungen von NATO-Mitgliedstaaten selb-
ständige Aktionen unternehmen soll, die mit 
einer gesamteuropäischen Konferenz verbun-
den sind. Im Grunde wird die Zustimmung der 
NATO zu einer de
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rartigen Konferenz zur Vor-
bedingung ihrer Einberufung gemacht." Da 
zugleich die Feindseligkeit der NATO gegen-
über der europäischen Sicherheit und ihrer 
Beratung unterstellt wird, ergibt sich der 
Schluß, daß die Gemeinsamkeit des Vorgehens 
in der NATO keinen anderen Sinn als den 
der Verhinderung haben könne ).
Der politische Kampf, den die sowjetische Re-
gierung gegenwärtig in Europa führt, geht um 
die Frage, ob sich „die Aufrechterhaltung des 
aggressiven Kurses (der NATO) und die Rich-
tung auf die bestehenden Blöcke hin" oder 
aber „eine vernünftigere Bewertung der ge-
genwärtigen Wirklichkeit und folglich ein Ab-
rücken von der Orientierung auf Militär-
blöcke" durchsetzen soll. Mit der Beseitigung

16) V. Matveev, Bezopasnost' Evropy i NATO, in: 
Mezdunarodnaja izn, 1970 H. 2, S. 93. 



des nordatlantischen Bündnisses würden end-
lich die alten „strategischen Ziele des Impe-
rialismus", nämlich „den geschichtlichen Pro-
zeß (zum Sozialismus) aufzuhalten, eine Ver-
änderung der Machtverhältnisse zu seinen 
Gun
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sten zu erreichen und die Vorbereitung 
zum direkten bewaffneten Kampf mit einer 
Taktik der ideologischen und politischen Di-
versionen, des indirekten Drucks und der 
Flankenangriffe zu verbinden" ).  übersetzt 
man dies in westlichen Sprachgebrauch, dann 
ergibt sich als traditionelle sowjetische Ziel-
festlegung, daß die Barrieren gegen eine Aus-
breitung des sowjetischen Einflusses, die 
Machtpositionen der proamerikanisch-atlan-
tischen Kräfte in Europa und die militärischen 
Rückhalte für westeuropäische Einflußnahmen 
auf Osteuropa beseitigt werden sollen.
Entscheidende Bedeutung wird in diesem Zu-
sammenhang der Eliminierung der amerika-
nischen Abschreckungsmacht aus den europäi-
schen Angelegenheiten zugeschrieben. Da die 
NATO die politische Grundlage für die Aus-
dehnung der amerikanischen Militärmacht auf 
Europa bildet, richtet sich der propagandisti-
sche Angriff gegen diese. Angesichts der Tat-
sache, daß sich in der NATO seit mehreren 
Jahren ein Trend zu gewissen militärischen 
Reduktionen bemerkbar gemacht hat, wohin-

gegen die — ohnehin überlegene — militä-
rische Stärke im Warschauer Pakt stetig ge-
wachsen ist187), nimmt sich die sowjetische Po-
lemik gegen die „Aufrüstung" der NATO und 
die westliche „Politik der Stärke" seltsam 
aus, wenn man nicht davon ausgeht, daß jede 
westliche Macht in Europa, welche die UdSSR 
an der Verfolgung ihrer politischen Ziele hin-
dern kann, den Männern im Kreml ein Ärger-
nis ist.

17) A. Gorochov, a. a. O., S. 12.
18) Vgl. The Military Balance, herausgegeben vom 
Institute for Strategie Studies in London, Bd. 
1966—1967, S. 1—8, 13—28, Bd. 1967—1968, S. 1—9, 
14—31, Bd. 1969—1970, S. 11—28. — Unaufhörlich 
ist die Kette sowjetischer Gelöbnisse beziehungs-
weise Aufrufe zur weiteren Festigung der mili-
tärischen Stärke in den Warschauer-Pakt-Staaten 
(vgl. beispielsweise die Rede Breznevs zum 100. Ge-
burtstag Lenins am 21. 4. 1970, in: Pravda vom 
22. 4. 1970).
19) V. Satrov/N. Jur'ev, Kljucevoj vopros sovre-
mennosti, in: Medunarodnaja zizn’, 1970 H. 3, 
S. 73.
20) N. Bragin, V Evere i za ego predelami, in:
Pravda vom 20. 1. 1970.
21) Ju. Golosubov, Ustranit' pregrady, in: Izvestija
vom 20. 2. 1970.

Noch deutlicher werden die Intentionen, wenn 
die Unmittelbarkeit der Supermächte-Konfron-
tation in Europa, auf der gemäß der Ab-
schreckungstheorie das Sicherheitsgefühl der 
Westeuropäer beruht, als Herd der Kriegs-
gefahr hingestellt wird. Verschiedentlich wird 
die Abschre
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ckungstheorie auch direkt zum An-
griffsziel gemacht: „Die Doktrinen des .Gleich-
gewichts der Furcht' und der Kräftebalance’ ", 
so heißt es dann etwa, seien nichts anderes als 
„verrottete Schemata der europäischen Spal-
tung" ); und „der Glaube ,an die Bewahrung 
des Friedens durch Waffen' " wird mit Spott 
bedacht20 ). Da die sowjetische Seite militä-
rische Mittel sonst durchaus als zweckmäßige 
und wirksame Mittel einschätzt, müssen die 
Argumente als Versuche gewertet werden, 
den amerikanischen Abschreckungsschirm im 
Bewußtsein der Europäer zu diskreditieren.

Das sowjetische Aktionsprogramm für eine europäische Sicherheit

Aus der dargelegten Situationseinschätzung 
ergeben sich einige praktische Konsequenzen. 
Dem nordatlantischen Bündnis und der dadurch 
vermittelten amerikanischen Abschreckung in 
Westeuropa läßt sich durch „die Schaffung 
einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens 
in den Beziehungen zwischen Staaten mit ver-
schiedener gesellschaftlicher Struktur" in 
Europa21 ), durch die Erregung westeuro-

päischen Argwohns gegen die Vereinigten 
Staaten unter Parolen der europäischen 
Sicherheit und durch Kampagnen gegen die 
atlantisch-westliche „Blockpsychologie" 22)  ent-
gegenwirken. Alle westeuropäischen Tenden-
zen, die sich auf eine Auflösung der Blöcke 
richten, werden als im Sinne der europäischen 
Sicherheit liegend begrüßt und unterstützt23 ). 
Wenn die sowjetische Seite trotzdem die Auf-
lösung der Blöcke nicht zum Bestandteil ihres 
offiziellen Programms macht, so liegt das dar-
an, daß sich an der Geschlossenheit des so-
wjetisch gelenkten Staatensystems keinesfalls 
etwas ändern soll. Daher werden alle Fragen, 
inwieweit die UdSSR bereit sei, eine Regelung 
der europäischen Sicherheit durch einen Ab-
bau ihres politisch-militärischen Blocks zu ho-
norieren, als ein .böswilliger Angriff des 
westlichen Klassenfeindes' bezeichnet. Der-
artige Formulierungen würden „sich gegen 
das Prinzip der brüderlichen Solidarität der

22) V. Matveev, a. a. O., S. 94 f.
23) Vgl. z. B. S. Zonov, a. a. O., S. 71 



sozialistischen Länder und ihrer wechselseiti-
gen Hilfe bei dem Schutz ihrer gemeinsamen 
Interessen angesichts der offenen und maskier-
ten Attacken der militanten Kräfte der impe-
rialistischen Reaktion" richten. NATO und 
Warschauer Pakt, so wird erläutert, dienten 
zwei völlig verschiedenen Aufgaben: die 
NATO der „Teilung Europas in militärisch-
politische1 Gruppierungen" und der Warschau
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er 
Pakt dem „dortigen Vorhandensein von Staa-
ten mit verschiedener sozialer Struktur" ).

In dem Sinne, daß der Warschauer Pakt als 
eine andersartige Vereinigung nicht davon be-
troffen wird, stellt die sowjetische Propaganda 
die Entwicklung einer gesamteuropäischen 
Sicherheit und Zusammenarbeit als „die einzig 
reale Alternative zur militärischen Konfronta-
tion in Europa" hin254). Die- politische Absicht 
wird gelegentlich besonders hervorgehoben, 
beispielsweise wenn es heißt, das Vorgehen der 
sozialistischen Länder „gegen ,das Blockden-
ken' " lassen „die NATO-Kreise nicht zum 
Scherz erzi 26ttern" ). Alle Auseinandersetzun-
gen zwischen NATO-Staaten darüber, inwie-
weit man auf die sowjetischen Vorschläge ein-
gehen solle, werden als Beweise dafür genom-
men, daß die Parolen der europäischen Sicher-
heit ein geeignetes Mittel zur Störung des 
atlantischen Zusammenhalts seien. Von daher 
wird es auch verständlich, warum die sowje-
tische Seite so negativ darauf reagiert, wenn 
die Migliedstaaten der NATO sich innerhalb 
des Bündnisses über ihre Politik in den Fragen 
der europäischen Sicherheit verständigen, statt 
daß jeder von ihnen unkoordiniert seine Ent-
scheidungen träfe. Vermutlich ist die Verun-
sicherung der atlantischen Partner für Moskau 
ein sehr viel wichtigeres Ziel als der Zusam-
mentritt der geforderten europäischen Sicher-
heitskonferenz. Die Entwicklung der letzten 
Zeit könnte sogar so gedeutet werden, daß 
die sowjetische Führung in dem gleichen Maße, 
wie die westlichen Regierungen sich einer 
Übereinkunft über die Abhaltung der Konfe-
renz und den auf ihr zu verfolgenden Kurs ge-
nähert haben, ihrerseits das Interesse daran 
vermindert hat.

24) V. Matveev, a. a. O., S. 96 f.
25) V. Matveev, a. a. O., S. 98.
26) Ju. Goloubov, a. a. O. 27) V. Satrov/N. Jur’ev, a. a. O., S. 69.

Freilich spielen in diesem Zusammenhang auch 
andere Momente eine Rolle. Insbesondere läßt 
sich daraus schließen, daß westliches Entgegen-
kommen gegenüber sowjetischen Vorschlägen 
Moskau nicht unter allen Umständen gelegen 
kommt. Da die sowjetische Propaganda darauf 

abzielt, mit der Parole der europäischen Sicher-
heit einerseits Konferenzbefürworter für ihre 
Zwecke zu mobilisieren und andererseits eine 
„Isolierung der Verfechter des ,kalten Krie-
ges' und der Spaltung Europas" herbeizufüh-
ren27 ), kann es für die sowjetische Politik 
hinderlich werden, wenn die Adressaten der 
Polemik sich durch ein flexibles Verhalten der 
vorgesehenen Abstempelung entziehen, ohne 
sich jedoch dem Gesamtkatalog der sowjeti-
schen Forderungen zu beugen.

Die sowjetische Kampagne für die europäische 
Sicherheit soll, wie wiederholt ausdrücklich 
formuliert worden ist, in Westeuropa Tenden-
zen für ein System gesamteuropäischer Sicher-
heit wecken und fördern. Es ist zweifelhaft, ob 
Moskau irgendwie konkrete Vorstellungen 
hierzu hat: Die sowjetische Propaganda läßt, 
so detailliert sie auch in fast allen anderen 
Fragen ist, darüber nichts verlauten. Man hat 
den Eindruck, daß es weit mehr um eine Beein-
flussung der Westeuropäer als um die Ver-
wirklichung irgendeines Projektes geht. Die 
Art des beabsichtigten Einflusses auf die west-
europäische Öffentlichkeit ist ziemlich deut-
lich. Die sowjetischen Verlautbarungen impli-
zieren, daß die Nordamerikaner, auch wenn 
sie an der europäischen Sicherheitskonferenz 
beteiligt sein mögen, innerhalb des euro-
päischen Staatensystems keine Funktion zu 
beanspruchen haben und mithin kein Faktor 
sein können, dessen Mitwirkung bei einer 
Regelung der europäischen Sicherheitspro-
bleme vorzusehen sei. Zugleich sind die pro-
pagandistischen Bemühungen darauf ausge-
richtet, die Westeuropäer von der völligen Un-
glaubwürdigkeit der These zu überzeugen, daß 
die UdSSR eine aktuelle oder potentielle Be-
drohung für sie sei. Die These wird als ameri-
kanische Herrschaftslüge hingestellt. Mit dem 
Versuch ihrer „Entlarvung" verbindet die so-
wjetische Propaganda die Konsequenz, daß 
jede Rechtfertigung für die Existenz der NATO 
entfalle.

Die sowjetische Führung legt großen Wert dar-
auf, daß nur ganz bestimmte Themen mit der 
Perspektive einer europäischen Sicherheits-
konferenz in Zusammenhang gebracht werden, 
während andere Themen davon strikt ge-
trennt bleiben sollen. Es heißt zwar deklara-
torisch, alle Probleme könnten auf der Konfe-
renz vorgetragen und beraten werden. Aber 
im einzelnen werden die verschiedensten Ein-
schränkungen gemacht. Weder die Frage des



Verhältnisses zwischen Bundesrepublik und 
DDR noch die Lage in und um Berlin soll Dis-
kussionsgegenstand werden dürfen. Auch ein 
wechselseitiger Truppenabbau von NATO und 
Warschauer Pakt in Europa soll keinesfalls 
behandelt werden können. Zur Begründung 
werden verschiedene Argumente bemüht. Die 
deutsche Frage, so heißt es, unterliege der Ver-
antwortung der vier Mächte und könne daher 
nicht in einem anderen Rahmen besprochen 
werden28 ). Sowohl gegen die Behandlung 
deutscher Probleme als auch vor allem gegen 
eine Erörterung der wechselseitigen Truppen-
reduktion richten sich die Argumente, der 
europäische Dialog dürfe nicht zu einem Ge-
spräch zwischen den Blöcken werden, das die 
Neutralen (einschließlich Frankreichs) aus-
schließen würde29 ); der Aufruf zur euro-
päischen Sicherheit gelte allen europäischen 
Staaten und nicht etwa nur den NATO-
Mitgliedern30 ); den „imperialistischen .Fal-
ken' " gehe es nur darum, durch die Vor-
schaltung schwieriger Fragen das Gespräch 
über die europäische Sicherheit zu sabotie-
ren31 ). Hinsichtlich des wechselseitigen Trup-
penabbaus findet sich auch die Version, der 
Versuch der NATO, dieses Thema auf einer 
europäischen Sicherheitskonferenz zu behan-
deln, ziele auf die Verhinderung eines einsei-
tigen westlichen Truppenabbaus ab32 ). Offen-
bar ist die sowjetische Führung zuversichtlich, 
daß der Westen — insbesondere Nordamerika 
— die Streitkräfte in Europa auf jeden Fall 
vermindern wird. Sie möchte diese Entwick-
lung zur Verstärkung ihrer militärischen Über-
legenheit auf dem europäischen Schauplatz 
nutzen und sucht daher alles zu vermeiden, 
was den Umfang der sowjetischen Militär-
präsenz in Osteuropa ins Gespräch bringen 
könnte.

28) Vgl. V. achov, Puf k reseniju nasusöich 
probiern Evropy, in: Mezdunarodnaja izn‘, 1970 
H. 1, S. 18 f; V. Matveev, a. a. O., S. 97.
29) Vgl. V. achov, a. a. O„ S. 20; V. Matveev, 
a. a. O„ S. 94, 97.
30) Erklärung des sowjetischen Außenministeriums
vom 13. 1. 1970, wiedergegeben in Pravda/Neues
Deutschland vom 14. 1. 1970; A. Alekseev, God
bol'sich vozmoznostej, in: Izvestija vom 24. 1. 1970;
Ju. Golosubov, a. a. O.

Nach sowjetischer Darstellung kann unter den 
gegenwärtigen Bedingungen auf einer euro-
päischen Sicherheitskonferenz nur verhandelt 
werden, was Moskau vorgeschlagen hat: die 
Zusammenarbeit der europäischen Staaten in 
unpolitischen Bereichen und ein Gewaltver-
zichtsarrangement in regionalem Rahmen. Wie 
es heißt, soll auf diese Weise einer späteren 
politischen Kooperation vorgearbeitet werden, 
die freilich gegenwärtig — in Anbetracht der 
vielen noch ungelösten Probleme — noch nicht 
aktuell' sein könne. Für die Tagesordnung der 
vorgeschlagenen europäischen Sicherheitskon-
ferenz soll das Prinzip gelten, daß keine 
schwierigen oder für andere unannehmbaren 
Punkte ausgenommen werden können. Auf 
diese Weise wäre von vornherein alles für un-
zulässig erklärt, was die UdSSR nicht disku-
tiert sehen möchte. Begründend wird erklärt, 
es komme darauf an, das Erreichbare zu er-
örtern und zu verwirklichen. Andernfalls 
würde die erstrebte Wirkung einer wachsen-
den gesamteuropäischen Gemeinsamkeit ver-
fehlt werden. Mithin soll alles, was das Zu-
sammenleben der europäischen Völker gegen-
wärtig belastet, ausgeklammert bleiben. Vom 
geringsten gemeinsamen Nenner ausgehend, 
soll nach sowjetischer Darstellung ein Pro-
zeß der etappenweisen Lösung der euro-
päischen Probleme in Gang kommen. Die so-
wjetische Führung propagiert eine Serie von 
europäischen Sicherheitskonferenzen, auf der 
die anstehenden Fragen allmählich gelöst wer-
den könnten33 ). Diese Beratungsserie, so wird 
zuweilen hinzugefügt, könnte schließlich zu 
einer permanenten Einrichtung in Form einer 
Regionalorganisation werden34 ). So könnte 
nach sowjetischer Darstellung die noch nicht 
g
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egebene, aber notwendige Normalisierung 
der zwischenstaatlichen Beziehungen in Eu-
ropa ) reale Gewalt annehmen.

Rückschlüsse auf den Charakter

Im Vergleich zu den Vorschlägen, welche die 
sowjetische Regierung in den Jahren 1966 bis 
1968 zur europäischen Sicherheit unterbreitet 

der sowjetischen Gesamtkonzeption

hatte, fällt eine weitgehende propagandistische 
Enthaltsamkeit auf. Die politischen Forderun-
gen, mit denen damals das westeuropäisch-
amerikanische Bündnis der NATO, die ameri-

31) Vgl. V. Zonov, a. a. O., S. 72; V. achov, a. a. O., 
S. 18; V. Sedych, Francija: Evropejskie razdum’ja, 
in: Pravda vom 27. 2. 1970.
32)  V. achov, a. a. O., S. 19.

33) Rede Breznevs in Budapest am 3. 4. 1970, in: 
Pravda vom 4. 4. 1970.
34) V. Satrov/N. Jur'ev, a. a. O., S. 70.
35) Erklärung des sowjetischen Außenministeriums 
vom 13. 1. 1970, a. a. O.; A. Alekseev, a. a. O. 



kanische Präsenz in Europa und die Bundes-
republik Deutschland als der entscheidende 
kontinentaleuropäische Pfeiler des atlantischen 
und amerikanischen Status quo unmittelbar 
attackiert worden waren, sind heute ver-
schwunden. Ein wesentlicher Grund hierfür 
liegt zweifellos darin, daß die sowjetische Füh-
rung mittlerweile das Risiko eines Zurückfal-
lens derartiger Forderungen auf sich selbst 
sehr viel höher einschätzt. Die reformkom-
munistische Entwicklung in der Tschechoslo-
wakei hat in Moskau deutlich gemacht, wie 
labil die Strukturen im ostmitteleuropäischen 
Vorfeld der UdSSR werden können, wenn dort 
das Gefühl einer politischen Entspannung zwi-
schen beiden Teilen Europas um sich greift. 
Aus diesem Grund sucht die sowjetische Füh-
rung gegenwärtig in diesen Gebieten auch 
den mindesten Anschein zu vermeiden, daß 
sich irgendetwas an der Konfrontationslage zu 
Westeuropa ändern könnte. Der Verzicht auf 
politisch substantielle Entspannungsvorschläge 
und die forcierte Kampagne unter den Parolen 
des internationalen Klassenkampfes dienen 
gleichermaßen diesem Ziel. Es wäre eine Be-
einträchtigung der sowjetischen Hegemonie, 
wenn die „Imperialisten" die Kommunisten 
davon überzeugen könnten, daß Annäherung 
und Versöhnung miteinander möglich seien 
und daß mithin die antiimperialistische Kampf-
stellung Osteuropas aufgegeben werden 
müsse. Eine derartige Entwicklung würde den 
sowjetischen Anspruch auf die disziplinierte 
Unterordnung der Verbündeten in allen mili-
tärisch relevanten Fragen erschüttern und das 
auf dem Prinzip kämpferischer Antihaltung be-
ruhende orthodox-kommunistische Bewußtsein 
in eine Krise stürzen. Das zu verhindern, ist 
ein Ziel, dem die Männer im Kreml alle ande-
ren Bestrebungen unterordnen.

Ein anderer Grund für den Wechsel in der 
sowjetischen Politik der europäischen Sicher-
heit ist in veränderten außenpolitischen Ge-
gebenheiten zu suchen. 1966/67 schien mit dem 
Austritt des gaullistischen Frankreich aus der 
Militärorganisation der NATO ein allmäh-
licher Zerfallsprozeß im westlichen Bündnis 
eingeleitet worden zu sein. Zugleich hatte sich 
die Bundesrepublik Deutschland unter Bundes-
kanzler Erhard in eine Rolle drängen lassen, 
die sie auch im westlichen Ausland zunehmend 
als Entspannungshindernis erscheinen ließ. 
Für eine antiatlantische Propaganda, die sich 
vordergründig gegen den „westdeutschen Re-
vanchismus" richtete, waren damit die besten 
Voraussetzungen gegeben. Auch in dieser Hin-
sicht ist inzwischen ein Wandel eingetreten: 

Seit 1967 hat sich Bonn in einen zunehmenden 
ostpolitischen Konsensus mit seinen Bundes-
genossen begeben, und der sowjetische Ein-
marsch in die Tschechoslowakei hat die Des-
integration der NATO gestoppt sowie die 
westeuropäischen Hoffnungen auf eine Ost-
West-Entspannung empfindlich getroffen. Mit 
den alten Mitteln des Direktangriffs gegen die 
NATO, die USA und die Bundesrepublik sind 
daher keine großen Erfolge mehr zu erzielen. 
Unter den neuen Umständen sucht die sowje-
tische Führung nicht mehr durch scharfe Pole-
mik voranzukommen. Das zeigt sich besonders 
eindrücklich im Verhältnis zur Bundesrepublik 
Deutschland. Zielte die frühere Strategie dar-
auf ab, die Bundesrepublik innerhalb des 
westlichen Bündnisses als revanchistisch zu 
diskreditieren und zugleich in Westdeutsch-
land alle entspannungsbereiten Kräfte so weit 
wie möglich zu entmutigen, so ist das jetzige 
Verhalten darauf gerichtet, die bundesdeut-
sche Regierung wie Öffentlichkeit zu immer 
weitergehenden Entgegenkommmensschritten 
zu ermuntern. Das heißt: Während früher das 
Bestreben dahin ging, bundesdeutsch-west-
europäische Differenzen wegen eines Hinter-
herhinkens der Bundesrepublik in der Ent-
spannung auszunutzen und zu erweitern, sol-
len jetzt, wenn möglich, durch ein allzu weites 
Vorpreschen Bonns in der Entspannung inner-
westliche Gegensätze geschaffen werden. Zu-
gleich soll im Westen der Eindruck entstehen, 
daß Moskau die antiatlantischen und anti-
amerikanischen Intentionen aufgegeben habe. 
Achtet man jedoch auf die Zwischentöne und 
auf die Gesamtausrichtung der sowjetischen 
Propaganda, so wird deutlich, daß sich die 
sowjetische Führung keineswegs mit dem 
machtpolitischen Status quo abgefunden hat, 
der durch die nordatlantische Allianz und die 
amerikanische Europa-Präsenz bestimmt wird. 
Die sowjetischen Vorschläge der europäischen 
Sicherheit haben die ausdrückliche Funktion, 
eine das nordatlantische Bündnis ablösende Re-
gelung zu entwerfen und durchzusetzen. Die 
Rechtfertigung der westlichen Allianz, die Vor-
stellung von einer potentiellen Bedrohung der 
westeuropäischen Länder aus dem Osten, soll 
im Bewußtsein der westeuropäischen Öffent-
lichkeit als absichtsvoller Betrug der Ameri-
kaner gelten. Jedes Anzeichen für eine Schwä-
chung des politischen Konsensus zwischen den 
westlichen Staaten wird als Fortschritt auf 
dem Weg zur europäischen Sicherheit begrüßt. 
Dagegen soll der Wille der NATO-Mitglieds-
länder, Vorschläge und Gedanken zur euro-
päischen Sicherheit gemeinschaftlich aufzuneh-



men und zu formulieren, als ein gegen die 
europäische Sicherheit gerichtetes Beginnen 
gelten. Den Eindruck des Nicht-Bedrohtseins in 
Westeuropa zu schaffen und den Atlantikpakt 
als die angebliche Ursache des europäischen 
Unfriedens zu paralysieren, ist das Ziel der 
sachlich so inhaltsarmen sowjetischen Vor-
schläge. Der Gedanke des Gewaltverzichts soll 
dabei das westeuropäische Bedrohungsbewußt-
sein eliminieren, während das Anerbieten un-
politischer Zusammenarbeit in Westeuropa ein 
Gefühl der Gemeinsamkeit hervorrufen soll, 
das die sowjetische Führung politisch und 
ideologisch in Osteuropa nicht brauchen kann.

Die sowjetische Themenselektion läßt weitere 
Momente der politischen Strategie deutlich 
werden, über eine Wechselseitigkeit des Trup-
penabbaus in Europa darf nicht gesprochen 
werden, weil dies die sowjetische Absicht stö-
ren könnte, die erwartete militärische Vermin-
derung auf der westlichen Seite unerwidert 
hinzunehmen und auf diese Weise die militä-
rische Überlegenheit der UdSSR in Europa zu 
vergrößern. Auch von den Beziehungen zwi-
schen beiden deutschen Staaten und von dem 
auf West-Berlin ausgeübten östlichen Druck 
soll keine Rede sein dürfen, damit die Kon-
frontationsprämisse der DDR-Führung und die 
Benutzung West-Berlins zu Pressionen auf die 
Bundesrepublik oder die Westmächte nicht in 
Frage gestellt werden. Nach sowjetischem 
Wunsch soll sich die Herstellung der euro-
päischen Sicherheit im Sinne einer Entspan-
nung Westeuropas gegenüber der Sowjet-
union vollziehen, der keine Entspannung der 
UdSSR gegenüber Westeuropa gegenüber-
steht. Die Westeuropäer sollen sich in Sicher-
heit wiegen und im Vertrauen auf diese 
Sicherheit ihre Beziehungen untereinander 
und zu den USA lockern oder gar lösen, 
wohingegen Osteuropa im Bewußtsein ge-
meinsamer Feindschaft gegen den imperiali-
stischen Westen unter sowjetischer Herrschaft 

geeint und wachsam zu bleiben hat. Nicht 
ohne Grund wird die sozialistische Gemein-
schaft in internen Verlautbarungen gelegent-
lich ausdrücklich als Kern und Rückhalt der 
europäischen Sicherheit bezeichnet. Auch 
in machtpolitischer Hinsicht ist das sowjetische 
Denken von dem Streben nach einer Ost-
West-Asymmetrie bestimmt. Das westliche 
Militärpotential muß um der europäischen 
Sicherheit willen möglichst stark verringert 
werden, während das Militärpotential des 
Warschauer Paktes, das seit vielen Jahren 
laufend ausgebaut wird, keiner Diskussion 
unterliegen darf.

Interessant ist, daß die Regelung der euro-
päischen Sicherheitsprobleme als ein allmäh-
licher Prozeß hingestellt wird, in dessen Ver-
lauf auch weitergehende Berührungen als die 
derzeit vorgesehenen in Aussicht stehen. Offen-
sichtlich behält sich die sowjetische Führung 
vor, das Programm zu gegebener Zeit, das 
heißt, wenn sie ihr reif erscheint, um die 
Punkte einer kollektiven Sicherheitsorgani-
sation und einer politischen Zusammenarbeit 
zu erweitern. Der Gradualismus entspricht den 
Bedürfnissen der gegenwärtigen sowjetischen 
Politik in bestmöglicher Weise: Die sowjeti-
sche Führung entgeht jeder Erörterung von 
Fragen, die ihr unter den bestehenden Um-
ständen unangenehm sind, und behält sich 
trotzdem vor, sie wieder aufs Tapet zu brin-
gen, sobald die mit den jetzigen Vorschlägen 
der europäischen Sicherheit anvisierten politi-
schen Veränderungen in Europa eingetreten 
sein sollten und dann eine risikolose Behand-
lung zulassen würden. Mit dem heutigen Pro-
gramm bringen die Männer im Kreml das 
Kunststück fertig, eine aktive europäische Ent-
spannungspolitik zu betreiben, obwohl sie sich 
die mindesten Konsequenzen einer solchen 
Entspannungspolitik innerhalb des eigenen 
Herrschaftsbereichs nicht leisten zu können 
glauben.

Die Vorstellungen der Sowjetunion und der 
westeuropäischen Länder über eine Regelung 
der europäischen Sicherheit weichen weit stär-
ker voneinander ab, als es die gemeinsame 
Bezeichnung vermuten läßt. Der Wille zur Ent-
spannung und Koexistenz in Europa beinhaltet 
für Moskau nicht die Bereitschaft zur Über-
windung ideologisch motivierter politischer

Schlußbetrachtung

Gegensätze. Vielmehr wird — in der Termino-
logie des norwegischen Friedensforschers Jo-
han Galtung ausgedrückt — eine Regelung dis-
soziativen Nebeneinanders erstrebt.

Im Hinblick auf die Verhandlungen über einen 
politischen Ausgleich zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Sowjetunion, wie 



er in Vollendung der Versöhnung und der 
Verbindung unseres Landes mit der westlichen 
Welt während der fünfziger Jahre notwendig 
ist, erscheint es dringlicher denn je, die Be-
sonderheiten und die Andersartigkeiten der 
sowjetischen Sicht zu verstehen und ernst zu 
nehmen. Die Erkenntnis von uns fremden Vor-
stellungen anderer, ist die unerläßliche Vor-
aussetzung für eine zwischenstaatliche Kom-
munikation, welche die gefährlichen Klippen 
der Fehlperzeption und des Autismus über-
windet und die Möglichkeiten zu wirklicher 
Konfliktlösung eröffnet. Die trennenden Fra-
gen müssen in ihrem Wesen und in ihrer Trag-
weite erkannt werden, ehe sie einer Klärung 
zugeführt werden können, die bestehende 
Konfliktmomente abbaut. Daher bedarf es ge-
rade dann, wenn die Bundesrepublik einen 

echten Modus vivendi mit der UdSSR sucht, 
einer illusionslosen Bestandsaufnahme der zu 
lösenden Probleme. Werden bestehende Kon-
fliktmomente nur überspielt, statt daß eine 
echte Auseinandersetzung mit dem Ziel eines 
schließlichen Einvernehmens erfolgt, entsteht 
die Gefahr, daß beiderseits implizierte Erwar-
tungen getäuscht werden, was in aller Regel 
zu neuen Differenzen und Spannungen führt. 
Die Übereinkünfte der Alliierten von 1945 sind 
in ihrer Eigenschaft als unausdiskutierte Halb-
einigungen, die sich nach den jeweiligen Vor-
stellungswelten der Beteiligten höchst unter-
schiedlich verstehen ließen, ein warnendes Bei-
spiel mangelnder Empathie und autistischen 
Unverständnisses mit der Folge eines schick-
salsschweren Konflikts.

Nachbemerkung

Die vorstehende Analyse wurde noch im Früh-
jahr 1970 abgefaßt. Seitdem hat sich das so-
wjetische Verhalten in zumindest einer Ein-
zelheit modifiziert. In dem Memorandum der 
Warschauer-Pakt-Staaten zur europäischen 
Sicherheitskonferenz, das am 27. Juni 1970 
veröffentlicht wurde, gehen die UdSSR und 
ihre Verbündeten auf das Verlangen der 
NATO-Tagung vom Mai 1970 nach Gesprä-
chen über eine wechselseitige ausgewogene 
Truppenreduzierung insofern ein, als sie die 
Erörterung einer „Verminderung ausländischer 
Streitkräfte auf dem Territorium der euro-
päischen Staaten" Vorschlägen. Bisher ist noch 
nicht deutlich geworden, ob Moskau damit 
seinen Standpunkt wirklich geändert oder 
nur eine neue taktisch-propagandistische An-
passung vollzogen hat. Auf die zweite Even-
tualität könnte hin deuten, daß die vorgeschla-
gene Erörterung in einem erst noch auf einer 
bereits stattfindenden Sicherheitskonferenz 
zu bildenden Organ erfolgen soll. Die NATO-

Mächte hätten also ihren politischen Preis, die 
Zustimmung zum sowjetischen Projekt einer 
europäischen Sicherheitskonferenz, zu entrich-
ten, ehe das Gespräch über einen wechselseiti-
gen Truppenabbau gesichert ist oder gar schon 
Resultate erhoffen läßt. Es würde auch — und 
das ist vermutlich für Moskau ein entscheiden-
der Gesichtspunkt — von der Tagesordnung 
der Konferenz verbannt und damit aus dem 
Zusammenhang mit den dort erörterten Pro-
blemen gelöst sein. Unklar ist auch, inwieweit 
die Verminderung aller ausländischen Trup-
pen, also auch der „europäischen" Sowjet-
streitkräfte, als Verhandlungsthema akzep-
tiert werden würde. In jedem Fall ermöglicht 
es die neue Wendung der sowjetischen Propa-
ganda, die NATO-Forderung nach Gesprä-
chen über einen Militärabbau beider Blöcke 
für befriedigt zu erklären und damit als Bedin-
gung beiseitezuschieben, ohne daß eine ein-
deutige Zusicherung gegeben worden wäre.
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